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VORBEMERKUNGEN 

Die Baule itplanung ist ein zentra les Instrument der kommunalen Selbstverwaltung und 

städtebaulichen Entwicklung in Deutschland. Gemäß Ar t ikel 28 Absatz 2 des Grund-

gesetzes wird den Kommunen das Recht gewährleistet,  a l le  Angelegenheiten der ör t-

l ichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwor tung zu regeln. 

Diese verfassungsrechtl ich garantier te Selbstverwaltungshoheit  umfasst auch die ei -

genverantwor t l iche Aufstel lung und Änderung von Baule itplänen, die in § 2 Absatz 1 

des Baugesetzbuches (BauGB) veranker t ist.  Die Gemeinden haben dabei die Pla-

nungshoheit  inne und s ind für  d ie Steuerung der städtebaulichen Entwicklung in ihrem 

Gemeindegebiet zuständig  

Z i e l  u n d  Z w e i s t u f i g k e i t  d e r  B a u l e i t p l a n u n g  

Die Aufgabe der Bauleitplanung besteht gemäß § 1 Absatz 1 BauGB darin, die bauliche 

und sonst ige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde vorzubereiten und zu le i ten. 

Bauleitp läne sol len e ine nachhalt ige städtebaul iche Entwicklung gewährleisten, d ie 

soziale, wir tschaft l iche und umweltschützende Anforderungen in Einklang bringt und 

eine dem Wohl der Al lgemeinheit  d ienende sozia lgerechte Bodennutzung s icher t.  

Das Baugesetzbuch s ieht für d ie Bauleitp lanung ein zweistuf iges System vor. Auf der 

ersten Stufe steht der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitp lan, der d ie 

beabsichtigte Ar t  der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet in ihren Grund-

zügen darstel l t .  Er hat behördenverbindl ichen Charakter und gi lt  für das gesamte Ge-

meindegebiet.  Auf  der zweiten Stufe konkret isier t  der Bebauungsplan a ls verbindl icher 

Bauleitp lan die städtebaul iche Ordnung für räumliche Tei lbere iche des Gemeindege-

biets und tr i f f t  a ls Satzung rechtsverbindl iche Festsetzungen für die zulässige baul iche 

und sonstige Nutzung von Grundstücken.  

V e r f a h r e n  z u r  A u f s t e l l u n g  u n d  Ä n d e r u n g  v o n  B a u l e i t p l ä n e n  

Das Verfahren zur Aufstel lung oder Änderung eines Bauleitplanes wird gemäß Bauge-

setzbuch in mehreren strukturier ten Verfahrensschr it ten durchgeführ t.  Nach dem Auf-

stel lungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung,  der or tsübl ich bekannt 

gemacht wird,  fo lgen zunächst  die frühzeit igen Betei l igungsverfahren.  

F r ü h z e i t i g e  B e t e i l i g u n g  d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  u n d  B e h ö r d e n  

Im ersten Verfahrensschrit t  ist  d ie Öffent l ichkeit  mögl ichst  frühzeit ig über d ie al lge -

meinen Zie le und Zwecke der Planung zu unterr ichten.  Dabei werden die s ich wesent-

l ich unterscheidenden Lösungen, die für  die Neugestaltung oder Entwicklung eines 

Gebiets in Betracht kommen, sowie die voraussicht l ichen Auswirkungen der Planung 

dargestel lt .  Der Öffent l ichkeit  ist  gemäß § 3 Absatz 1 BauGB Gelegenheit zur Äuße-

rung und Erör terung zu geben. D iese frühzeit ige Betei l igung kann durch öffent l iche 

Informationsveranstal tungen, Auslegungen oder schr if t l iche Informationen erfolgen.  

Paral le l dazu werden gemäß § 4 Absatz 1 BauGB die Behörden und sonst igen Träger 

öffent l icher Belange (TÖB), deren Aufgabenbereich durch die Planung berühr t  werden 

kann, unterr ichtet  und zur Äußerung aufgeforder t.  Besonders wichtig ist  dabei d ie 

Aufforderung zur Äußerung im Hinbl ick auf  den erforderl ichen Umfang und  



 

Detai l l ierungsgrad der Umweltprüfung (Scoping). D ie frühzeit ige Behördenbetei l igung 

dient der Sammlung wichtiger Informat ionen und der Identif iz ierung relevanter Belange 

für die weitere Planung.  

F o r m e l l e s  Ve r f a h r e n  m i t  ö f f e n t l i c h e r  A u s l e g u n g  

Nach Auswer tung der Ergebnisse der frühzeit igen Bete i l igung wird der Entwurf des 

Bauleitp lanes erarbeitet.  Im anschließenden formel len Verfahren ist  dieser Entwurf mit  

der Begründung und den nach Einschätzung der Kommune wesentl ichen, bereits vor-

l iegenden umweltbezogenen Stel lungnahmen gemäß § 3 Absatz 2 BauGB für d ie Dauer 

eines Monats öffent l ich auszulegen. Or t und Zeit  der Auslegung sind vorher or tsübl ich 

bekannt zu machen. Zeitgleich werden gemäß § 4 Absatz 2 BauGB die Stel lungnahmen 

der Behörden und sonstigen Träger öffent l icher Belange eingeholt.  Diese haben ihre 

Stel lungnahmen innerhalb e ines Monats abzugeben. Zudem erfolgt eine Abstimmung 

des Bauleitp lans mit  den benachbar ten Gemeinden im Sinne des interkommunalen Ab-

st immungsgebots.  

A b w ä g u n g  u n d  B e s c h l u s s f a s s u n g  

Nach Ablauf der Auslegungsfr ist  werden die eingegangenen Stel lungnahmen gesichtet 

und bewer tet.  Die Gemeinde wägt gemäß § 1 Absatz 7 BauGB die öffent l ichen und 

privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht ab. Auf dieser Grundlage 

beschl ießt das zuständige Gemeindegremium, in d iesem Fall  d ie Stadtverordnetenver-

sammlung der Kre is - und Hansestadt,  über die Feststel lung der Änderung des Flä -

chennutzungsplans,  der anschl ießend der Genehmigung der oberen Verwaltungsbe -

hörde bedarf.   

Der Änderung des Flächennutzungsplanes und dem Bebauungsplan sind e ine Begrün-

dung mit  den Angaben nach § 2a Baugesetzbuch sowie eine zusammenfassende Er-

klärung beizufügen. Bei Bebauungsplänen erfolgt der Satzungsbeschluss durch die 

Stadtverordnetenversammlung, wodurch der Plan Rechtskraft er langt.  

R e c h t l i c h e  G r u n d l a g e n  

Die Bauleitp lanung erfolgt auf Grundlage verschiedener Rechtsvorschrif ten, insbeson-

dere des Baugesetzbuches (BauGB), der Baunutzungsverordnung (BauNVO), der 

Planzeichenverordnung, der Bauordnung des jewei l igen Bundeslandes (hier:  des Lan-

des Hessen) sowie der Gemeindeordnung (hier:  Hessische Gemeindeordnung) in ihrer 

jewei ls aktuel len Fassung. Die konkreten Verfahrensschr it te werden in der Verfahrens -

leiste auf  der Planzeichnung (Aufste l lungs - und Genehmigungsvermerk)  dokumentier t 

und nachvol lz iehbar dargeste l lt .  

Durch dieses gesetzl ich geregelte Verfahren wird s ichergeste l lt ,  dass sowohl d ie Öf-

fent l ichkeit  als auch die Träger öffent l icher Belange angemessen bete i l igt werden und 

ihre Interessen in d ie Planung e inf l ießen können, während gleichzeit ig die kommunale 

Planungshoheit gewahr t b leibt.  

 

Korbach, Januar 2026  

Fachbereich Bauen und Umwelt 



B egründung  

zum Beb auung sp lan  Nr .  35  C /1  „E l f r inghäu ser  Weg /  Aro lser  Land st raße “  

 

 

-  1 -  

1  Al lgemeine Z ie le  und Zwecke der Planung  

1.1  Planungs an lass  und  P lane r fo rde rn i s  

Die Stadtverordnetenversammlung der Kre is - und Hansestadt Korbach hat  in ihrer Sit-

zung am 22. Juni 2018 den Bebauungsplan Nr. 35 C „Elfr inghäuser Weg /  Arolser 

Landstraße“ als Satzung beschlossen. Z iel dieser Bauleitp lanung war es, d ie pla-

nungsrecht l ichen Voraussetzungen für d ie Erweiterung eines ansässigen Unterneh-

mens zu schaffen und eine Verlagerung des Firmensitzes nach Korbach zu ermögli -

chen. Die Bauleitp lanung trug entscheidend zur Sicherung und Weiterentwicklung von 

Arbeitsplätzen sowie zur Stärkung der Invest it ions - und Innovationskraft des Standor-

tes bei.   

Die im Bebauungsplan verfolgten Zie le wurden erreicht,  und das Unternehmen beab-

sicht igt nun, durch die Err ichtung eines Schulungs - und Besucherzentrums sowie die 

Nachverdichtung bestehender Betr iebsf lächen, weitere Erweiterungsmaßnahmen am 

Standor t durchzuführen. Neben Lager-,  Schulungs -, Ausstel lungs - und Besprechungs -

räumen sol len auch repräsentat ive Nutzungen entstehen. Ein Übungsbereich für d ie 

Simulat ion von land- und baumaschinentechnischen Innovat ionen ist ebenfal ls  vorge -

sehen.  

Somit sol l  e inerseits das Ausmaß der überbaubaren Grundf läche, für die im Zuge der 

Nachverdichtung vorgesehenen Grundstücke, erhöht werden.  Hierbei handelt es sich 

um die bereits bauplanungsrecht l ich gesicher ten Flächen.  Bei  den für  d ie räumliche 

Erweiterung des Betr iebs vorgesehenen Flächen muss der Bebauungsplan erstmalig 

die Ar t und das Maß der baul ichen Nutzung bestimmen. Die für die geplante Erweite -

rung ausgewiesenen Flächen bef inden s ich  daher weder im Geltungsbereich e ines 

rechtswirksamen Bebauungsplans noch innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 

Or tste i ls  im Sinne des §  34 BauGB. Vielmehr sind sie im Flächennutzungsplan als „Flä-

chen für d ie Landwir tschaft “ dargestel lt  und somit  planungsrechtl ich dem Außenbe -

reich gemäß §  35 BauGB zuzuordnen.  Da die beabsichtigte Nutzung nicht zu den pri -

vi legier ten Vorhaben zählt,  ergibt sich e in e Planerfordernis nach § 1 Abs. 3 BauGB. 

Die städtebauliche Entwicklung und Ordnung lässt  s ich nur durch die Aufste l lung eines 

Bebauungsplans mit rechtsverbindl ichen Festsetzungen s icherstel len.  

Durch die Änderung des bestehenden Bebauungsplans und die räumliche Erweiterung 

sol len zusammenhängende, planungsrechtl ich gesicher te Baufelder geschaffen und 

die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gesamtareals gewährleistet werden.  

1.2  Z ie l  der  P lanung  

Mit der Aufste l lung des Bebauungsplans Nr. 35 C/1 „Elfr inghäuser Weg /  Aro lser 

Straße“ verfolgt  die Kreis - und Hansestadt Korbach das Ziel,  d ie planungsrecht l ichen 

Voraussetzungen für  nachhalt ige Entwicklungen des ansässigen Unternehmens zu 

schaffen und damit  die Grundlage für d ie Sicherung und das erforderl iche Wachstum 

quali f iz ier ter Arbeitsplätze sowohl auf Betr iebsebene als auch innerhalb der Region zu 

legen. Durch die gezielte Stärkung der Invest it ions - und Innovationskraft des Unter-

nehmens sol len wesentl iche Impulse für  die wir tschaft l iche Entwicklung der Stadt und 

des weiteren Wir tschaftsraums gesetzt werden.  
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Zentraler Bestandtei l  der Planung ist d ie verbindl iche Festsetzung von „Gewerbege-

bieten“ gemäß § 8 BauNVO und „Industr iegebieten“ gemäß § 9 BauNVO für d ie zur 

Bebauung vorgesehenen Grundstücksf lächen. Die Dif ferenzierung nach Ar t der baul i -

chen Nutzung trägt den jewei l igen betr iebl ichen Anforderungen und dem Schutz be-

nachbar ter  Nutzungen Rechnung. Gewerbegebiete dienen pr imär der Ansiedlung von 

nicht  erhebl ich beläst igenden Betr ieben, Lagerhäusern und öf fent l ichen Einr ichtun-

gen, während Industr iegebiete auch solchen Betr ieben vorbehalten sind, deren Emis -

sionspotential  e ine Zulassung in anderen Baugebieten ausschl ießt.  

Auch d ie bislang im bestehenden Bebauungsplan Nr. 35 B/1, ehemals Tei lbereich des 

Bebauungsplanes Nr. 39,  als Or tsrandeingrünung festgesetzten Flächen sol len künft ig  

als Baugebietsf lächen ausgewiesen werden, um einer städtebaulich s innvol len Ver-

dichtung Rechnung zu tragen. D ie im Rahmen der früheren Festsetzung bereits ange -

pf lanzte Or tsrandeingrünung wird gle ichzeit ig als zu erhaltende Grünstruktur festge -

schrieben,  womit sowohl bauordnungsrechtl ichen als auch städtebaulichen und öko-

logischen Belangen Rechnung getragen wird. Mit  d ieser Änderung erhöht sich die dem 

Baugebiet  zuzurechnende Bezugsf läche für d ie Ermit t lung der überbaubaren Grund-

f läche. Die p lanerische Steuerung sol l  gewährleisten, dass sowohl d ie städtebaul iche 

Entwicklung als auch die Erhaltung wer tvol ler Gr ünstrukturen im Übergangsbereich 

zur freien Landschaft  gesicher t und recht l ich verbindl ich umgesetzt werden.  Die Bei -

behaltung der Begrünung innerhalb des zukünft ig als Baugebietsf läche festgesetzten 

Bereichs stel l t  dabei einen angemessenen Ausgleich zwischen Flächenausdehnung 

und Umweltvorsorge dar und entspr icht dem Ziel einer nachhalt igen Flächennutzung 

und einer qual itätsvol len Siedlungsrandgestaltung.  

Dem Bebauungsplan kommt damit e ine ordnende und steuernde Funkt ion zu, indem er  

bauplanungsrechtl ich klare Rahmenbedingungen für künft ige Bauvorhaben und Be-

tr iebserweiterungen schafft  und zugleich eine geordnete städtebaul iche Entwicklung 

sicher t.  

1.3  Zweck der Planung  

Durch die Aufstel lung des verbindl ichen Bebauungsplans verfolgt die Kreis - und Han-

sestadt Korbach das Ziel,  die städtebaul iche Entwicklung und Ordnung ihres Gemein-

degebiets nach den Vorgaben des Baugesetzbuches (BauGB) rechtsverbindl ich zu si -

chern. Die Planung legt damit die bauliche und sonst ige Nutzung der Grundstücke fest 

und gewähr leistet eine nachhalt ige und sozialgerechte Bodennutzung im Sinne des §  1 

BauGB. Dieser städtebaul iche Ordnungsrahmen sol l  e inen wesentl ichen Beitrag zum 

Wohl der Al lgemeinheit  le isten, die Anforderungen einer menschenwürdigen Umwelt 

erfül len und die natürl ichen Lebensgrundlagen nachhalt ig schützen sowie weiterent-

wickeln.  

Die Bauleitp lanung ist das zentrale Instrument zur Vermeidung städtebaulicher Fehl-

entwicklungen und zur Sicherstel lung einer geordneten Entwicklung. Sie koordinier t 

dabei die Interessen von Öffent l ichkeit  und pr ivaten Bete i l igten und setzt d ie für  eine 

nachhalt ige Stadtentwicklung maßgeblichen Vorgaben im Sinne der Entwicklungs -, 

Ordnungs -, und Schutzfunkt ionen des Baugesetzbuchs um. D ie Festsetzungen des 

Bebauungsplans begründen für  d ie Grundstücke unmit telbar geltendes Baurecht und 

bi lden die rechtl iche Grundlage für  die Zulässigkeit  künft iger Bau - und Nutzungsmaß-

nahmen gemäß §  30 Abs.  1 BauGB.   
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1.4  Aus gangss i tua t ion  

1.4.1  Räumliche Lage  

Die verfahrensgegenständl ichen Flächen l iegen innerhalb der Gemarkung der Kreis - 

und Hansestadt Korbach, welche dem großräumigen Naturraum „Westhessisches 

Berg- und Senkenland“, der Haupte inheit  „Waldecker Tafel“ und dem Tei lraum „Korba-

cher Ebene“ zuzurechnen ist.  D ie Stadt  Korbach besitzt e inen historisch gewachsenen 

Stadtkern, der durch sukzessive und geordnet verlaufende städtebauliche Expansio-

nen r ingförmig erweiter t wurde. Der gewerbl iche Schwerpunkt des Stadtgebietes be-

f indet s ich im Nord-Nordwesten, wo auch das Plangebiet angesiedelt  ist.  Hier schl ießt 

die geplante Entwicklung unmit te lbar an bestehende gewerbl ich genutzte Bauf lächen 

an.  

Das Plangebiet umfasst sowohl Flächen,  die bereits als Gewerbe - bzw. Industr iegebiet  

ausgewiesen und bebaut s ind,  als auch landwir tschaft l ich genutzte Grundstücke,  wel-

che auch Gegenstand der Baule itplanung sind. Die räumliche Eingrenzung des Plan-

gebiets erfolgt im Norden und Osten durch die Bundesstraßen B 251 und B 252 sowie 

die „ Arolser Straße“,  im Süden durch die „Weidemannstraße“ und im Westen durch die 

Straße „Nordr ing“. D ie Flächen weisen eine Topograf ie mit  le ichter Neigung von Nord-

osten nach Südwesten.  

Die Lage am Rand des gewerbl ichen Schwerpunktes und die Nähe zu bedeutenden 

Verkehrsachsen best immen die verkehrs - und städtebauliche Bedeutung des Plange -

biets für die weitere Entwicklung der Stadt Korbach.  

 

Abbi ldung 1: Übers ichtsp lan zur Lage des räuml ichen Gel tungsbere iches  
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G r ö ß e  d e s  r ä u m l i c h e n  G e l t u n g s b e r e i c h e s  

Der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplanverfahrens umfasst e inerseits einen 

Großtei l  der Grundstücke des bestehenden Bebauungsplans sowie andererseits zu-

sätzl iche, b is lang unbeplante Außenbereichsf lächen der Gemarkung Korbach,  Flur  52,  

mit den Flurstücksnummern 45/2, 46, 48/1, 50/6, 52/1, 53/1 und 55/3. D ie genaue 

Abgrenzung des Plangebiets ergibt sich aus der zeichner ischen Darste l lung zum Be -

bauungsplan, welche Bestandtei l  der verbindl ichen Planunterlagen ist.  Die Gesamt-

größe des räumlichen Geltungsbereichs beträgt 180.220 Quadratmeter,  davon entfa l-

len 36.542 Quadratmeter auf den bislang unbeplanten Außenbereich. Diese Flächen 

werden durch die Änderung beziehungsweise Erweiterung des Bebauungsplans einer 

verbindl ichen Bauleitplanung im Sinne der §§  1 f f .  BauGB unterworfen und erfahren 

damit e ine städtebauliche Einordnung und planungsrecht l iche Sicherung gem äß den 

Zielsetzungen der Kreis und Hansestadt Korbach.  

R e a l n u t z u n g  

Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans s ind bereits etwa 14,3 Hektar der 

Fläche durch die baulichen Anlagen des or tsansässigen Unternehmens sowie durch 

öffent l iche Straßenverkehrsf lächen belegt und fest genutzt.  D ie an den Außenbereich 

angrenzenden Flächen, welche bislang der landwir tschaft l ichen Nutzung unter l iegen, 

werden insbesondere als Ackerland mit mit t lerem Er tragspotent ia l bewir tschaftet.  Auf-

grund dieser Standor teigenschaften erfolgt auf den betreffenden Flurstücken e ine in-

tensive ackerbaul iche Nutzung. Der Übergang zwischen gewerbl ich genutzten und 

landwir tschaft l ich genutzten Flächen ist k lar abgegrenzt und wird durch die Boden-

nutzung und die vorhandenen baul ichen Strukturen städtebaulich deut l ic h.  

 

Abbi ldung 2: Luftb i ldaufnahme im räuml ichen Kontex t des Gel tungsbere iches  
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1.4.2  Planerische Ausgangslage  

L a n d e s e n t w i c k l u n g s p l a n   

Nach den maßgeblichen Grundsätzen des Landesentwicklungsplans Hessen 2020 ist  

bei der Fest legung neuer Vorranggebiete für Industr ie  und Gewerbe insbesondere e ine 

geeignete verkehr l iche Anbindung zu gewährleisten,  die sowohl den Individualverkehr 

als auch den öffent l ichen Personennahverkehr berücksicht igt.  Zusätzl ich s ind e ine 

landschaftsplanerische Einbindung sowie eine besondere Berücksicht igung der ökolo-

gischen Ver trägl ichkeit  erforderl ich. D iesen raumordnerischen Grundsätzen wird im 

vorl iegenden Bauleitp lan Rechnung getragen, indem ein mit telbarer Anschluss an die 

vorhandenen Bundesstraßen real is ier t und die Gestaltung des Plangebietes unter be -

sonderer Berücksicht igung landschaftsplanerischer und ökologischer Belange - ins -

besondere durch die Begrünung von Dachf lächen - erfolgt.   

Der Grundsatz des Landesentwicklungsplans, demzufolge Städte und Gemeinden bei 

der Ausweisung, Mobi l is ierung und Entwicklung von Gewerbegebieten interkommunale 

Konzepte akt iv  unterstützen sol len (sog. interkommunale Zusammenarbeit),  f indet  im 

vorl iegenden Fal l  keine Anwendung. Hintergrund ist d ie planerische Zie lsetzung, d ie 

Erweiterungsf läche einem bereits ansässigen Unternehmen zur Verfügung zu ste l len.  

Eine Ver lagerung dieser betr iebsbezogenen Erweiterung in ein interkommunales Ge-

werbegebiet wäre aus bet r iebswir tschaft l icher Sicht  nicht  angemessen, da s ie mit  er-

heblichen innerbetr iebl ichen Transpor taufwänden einherginge und zudem zu einer un-

verhältnismäßigen Belastung der bestehenden Verkehrsinfrastruktur,  insbesondere 

der Bundesstraßen, führen würde.  

Die Planung orient ier t s ich somit an den übergeordneten landesplanerischen Zielset-

zungen, beachtet  deren spezif ische Anforderungen und trägt den betr iebl ich begrün-

deten Besonderheiten des Vorhabens angemessen Rechnung.  

R e g i o n a l p l a n  N o r d h e s s e n  2 0 0 9  

Die Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Gesamtraums der Bundesrepubl ik  

Deutschland sowie se iner Tei l räume wird durch Raumordnungspläne,  raumordner ische 

Zusammenarbeit  und die Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen 

gewährleistet.  Für die Planungsregion Nordhessen hat d ie oberste Landesplanungs-

behörde auf Grundlage von §  4 Hessisches Landesplanungsgesetz (HLPG) den Regi -

onalplan Nordhessen 2009 beschlossen. Bauleitp l äne s ind gemäß §  1 Abs.  4 BauGB 

den Zielen der Raumordnung anzupassen.  

Im Regionalplan Nordhessen 2009 sind die verfahrensgegenständlichen Flächen als 

„Vorranggebiet für  Landwir tschaft“  dargestel lt .  Ein untergeordneter Tei l  l iegt innerhalb 

der für Siedlungserweiterungen vorgesehenen Pufferzone von 200 -Metern, d ie als 

„Vorbehaltsgebiet für Landwir tschaft“  ausgewiesen ist.  Nach den dargestel lten Zielen 

des Regionalplans Nordhessen 2009 sol len Industr ie -,  Gewerbe - und Logist ik f lächen 

für Neuansiedlungen mit regionaler Bedeutung vorrangig in gewerbl ichen Schwer-

punkträumen entwicke lt  werden.  Die Kernstadt Korbach ist  als gewerbl icher Schwer-

punktor t def inier t.  

Gemäß Ziel  2 des Regionalplans s ind al le Ober- und Mit te lzentren der Planungsregion 

Nordhessen a ls gewerbl iche Schwerpunkte vorrangig zu stärken und weiterzuentwi -

ckeln, sodass die ergänzende Entwicklung von Gewerbef lächen in der Kernstadt Kor-

bach den planer ischen Vorgaben des Regionalplans im Bereich der Gewerbe - und 
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Industr ieplanung entspricht.  Die gewerbl ichen Bauf lächen orient ier en s ich im nördl i -

chen Stadtgebiet von Korbach vorwiegend im Bereich der Erschl ießungsanlagen 

„Arolser Landstraße“ und „Br i loner Landstraße“. D ie in d iesem Bereich ausgewiesenen 

Vorranggebiete für „Industr ie und Gewerbe Planung“ wurden bereits nahezu vol lstän-

dig genutzt ;  mit Ausnahme einer untergeordneten Fläche zwischen der Umgehungs -

straße B  251 und der „Bri loner Landstraße“, die bis lang noch nicht entwickelt  ist.  D ie 

Fläche stel l t  aufgrund der Entfernung zum bestehenden Betr iebsgelände und der damit  

einhergehenden betr iebl ichen Verkehre keinen al ternativen Standor t dar.  Analog 

hierzu verhält  es s ich mit dem interkommunalen Industr ie -  und Gewerbegebiet an der 

Grenze zur Gemeinde Vöhl.  Da für die geplante Erweiterung des ansässigen Unter-

nehmens s ich der Sache nach keine a lternativen Flächen innerhalb der ausgewiesenen 

Vorranggebiete für „Industr ie und Gewerbe Planung“ eignen, ist die Inanspruchnahme 

von landwir tschaft l ich genutzten Flächen,  die als „Vorranggebiet für Landwir tschaft “  

im Regionalp lan dargestel lt  s ind, erforderl ich. Z iel  1 des Regionalplans verpf l ichtet  

jedoch dazu, dass die landwir tschaft l iche Bodennutzung in Vorranggebieten für Land-

wir tschaft  Vorrang vor anderen Raumansprüchen gen ießt;  e ine Änderung der Nutzung 

ist nur zulässig, wenn durch die Planung die landwir tschaft l iche Bodennutzung nicht 

ausgeschlossen oder wesentl ich erschwer t  wird.  

Die Kreis -  und Hansestadt Korbach sieht  zur Real is ierung des Vorhabens die Anwen-

dung der im Regionalplan Nordhessen 2009 veranker ten Flächentauschklausel vor, 

wonach ausgewiesene Flächen für „Industr ie und Gewerbe Planung“ im interkommu-

nalen Gewerbegebiet an der südlichen Stadtgrenze zu Vöhl mit den als „Vorranggebiet  

für Landwir tschaft“ gekennzeichneten Flächen getauscht werden können.  D ie für  den 

Flächentausch vorgesehenen Bereiche sind hinsicht l ich Größe und Bodenwer t igkeiten 

mit  der Erweiterungsf läche vergleichbar und wurden nach Agrarplanung Nordhessen 

2021 als ähnl ich geeignet bewer tet.  D ie geplante Erweiterung dient dazu, d ie Invest i -

t ions - und Innovationskraft des ansässigen Unternehmens zu stärken und die gewerb-

l iche Entwicklung der Region Nordhessen entsprechend den Vorgaben des Regional-

plans sicherzustel len.  

 

Abbi ldung 3: Fest legungen im Reg iona lp lan Nordhessen 2009  
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Die nachfolgende Darstel lung beinhaltet d ie für den Flächentausch vorgesehene Flä-

che (schwarz gestr ichelte Umrandung) in der Gemarkung Korbach.  

 

Abbi ldung 4: Vorgesehene Fläche für  den Flächentausch gemäß Z ie l  7 zu dem Kapite l  Gebiet  

für  Industr ie  und Gewerbe /  Reg iona le Log is t ikzentren  

F l ä c h e n n u t z u n g s p l a n  d e r  K r e i s -  u n d  H a n s e s t a d t  K o r b a c h   

Der Flächennutzungsplan der Kreis -  und Hansestadt Korbach wurde mit  Verfügung des 

Regierungspräsid iums Kassel  am 9. März 1977 genehmigt und ist seit  der Bekanntma-

chung der Genehmigung am 31. März 1977 in der Waldeckischen Landeszeitung 

rechtswirksam. Die Darstel lung des Flächennutzungsplans weist  im Norden des Stadt-

gebietes, südl ich der Umgehungsstraße B  251, west l ich der Arolser Landstraße und 

öst l ich des Elfr inghäuser Weges Flächen für d ie Landwir tschaft aus. Im nördl ichen 

Bereich des Plangebiets ver läuft  eine Versorgungslei tung (Gasleitung).  

Zur Realis ierung von Ansiedlungsabsichten eines großf lächigen Einzelhandelsbetr ie -

bes wurde die 6. Änderung des Flächennutzungsplans durchgeführ t und am 15. Feb-

ruar 1985 durch Verfügung des Regierungspräsidenten Kassel genehmigt.  Mit d ieser 

Änderung erfolgte die Darstel lung gewerbl icher Bauf lächen (G), Sonderbauf lächen (S)  

für einen Möbelmarkt  sowie Grünf lächen zur Or tsrandeingrünung. Die planungsrecht-

l ichen Voraussetzungen zur späteren Aufstel lung des Bebauungsplans Nr.  35 zwischen 

Arolser Landstraße,  Waltershäuser Straße und Elfr inghäuser Weg wurden damit  ge -

schaffen.  

Infolge einer posit iven Entwicklung und der Notwendigkeit  einer Erweiterung wurde 

der Flächennutzungsplan mit der 14. Änderung weiter angepasst.  D iese Änderung 

wurde am 26. Apr i l  1993 durch das Regierungspräsidium Kassel genehmigt und ist 

seit  14. Mai 1993 rechtsgült ig .  Die Sonderbauf läche Möbelmarkt (S) schuf die Grund-

lage für d ie damal igen Erweiterungsabsichten des Betr iebs; eine Erweiterung und Ver-

änderung des Betr iebs erfolgte auf d ieser Basis.  
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Im Zuge der Änderungen wurde e in ca.  100 Meter  breiter  Stre ifen öst l ich des Elfr ing -

häuser Weges als gewerbl iche Bauf läche (G) und ein ca.  30  Meter breiter Stre ifen als 

Grünf läche (Or tsrandeingrünung) dargestel lt .  D iese Grünf läche dient der städtebau-

l ichen Abgrenzung zwischen den gewerbl ichen und Sonderbauf l ächen und den unmit-

telbar angrenzenden landwir tschaft l ichen Flächen. Die Änderung des Flächennut-

zungsplans aus dem Jahr 1993 ist  d ie rechtl iche Grundlage f ür  die Aufste l lung des 

Bebauungsplans Nr.  35 B/1 „Elfr inghäuser Weg“, der mit  Bekanntmachung des Sat-

zungsbeschlusses am 1. Juni  2001 rechtskräft ig wurde.  

Mit Verfügung vom 13. Juni  2018 hat das Regierungspräsid ium Kassel d ie 36. Ände-

rung des Flächennutzungsplans genehmigt;  sie  ste l l t  den bisher letzten gewerbl ichen 

Entwicklungsschr it t  im Bereich südl ich der B  251 und westl ich der „Arolser Land-

straße“ dar. Diese Änderung wurde zugunsten der Entwicklungsabsichten des ans äs-

sigen Gewerbeunternehmens durchgeführ t  und ermöglichte die planungsrecht l iche 

Grundlage für den Bebauungsplan Nr.  35 C „Elfr inghäuser Weg/Arolser Landstraße“,  

indem die Flächen als gewerbl iche Bauf lächen dargestel lt  wurden.  

Die für  die Erweiterung vorgesehenen Flächen werden im Flächennutzungsplan der 

Kreis - und Hansestadt Korbach als „Flächen für die Landwir tschaft“ dargestel lt .  Auf-

grund dieser Darste l lung entsprechen die Entwicklungsabsichten des Bebauungsplans 

Nr. 35 C /  1 „Elfr inghäuser Weg /  Arolser Landstraße“ nicht dem Entwicklungsgebot 

gemäß §  8 Abs.  2 BauGB, wonach Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu 

entwickeln sind.  Die angestrebte Festsetzung von Gewerbe - und Industr iegebieten im 

Bebauungsplan stel l t  e ine wesentl iche und nicht  konzeptkonforme Abweichung gegen-

über der bestehenden Darstel lungsgrundlage dar. Zur Wahrung des Entwicklu ngsge-

bots ist daher zwingend eine Änderung des Flächennutzungsplans geboten, um die 

beabsichtigte städtebauliche Entwicklung rechtssicher und gesetzeskonform umzuset-

zen.  

Die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt im Rahmen eines Paral le lverfahrens 

gemäß §  8 Abs.  3 BauGB zeitgle ich mit der Aufste l lung des Bebauungsplans. Beide 

Planwerke werden inhalt l ich aufeinander abgestimmt und das Verfahren so durchge-

führ t,  dass die Festsetzungen des Bebauungsplans aus den Darstel lungen des ge än-

der ten Flächennutzungsplans entwickelt  werden können.  

D a r s t e l l u n g e n  v o n  u m w e l t s c h ü t z e n d e n  P l ä n e n  

Gemäß §  1 Abs.  6 Nr.  7g BauGB sind auch die Darstel lungen in umweltsch ützenden 

Plänen, insbesondere Landschaftspläne sowie Pläne des Wasser-,  Abfal l -  und Immis-

sionsschutzrechts, in die planer ische Abw ägung einzubeziehen. Pläne mit Rechts -

normqual ität,  wie Verordnungen oder Gesetze, unterl iegen der Abw ägung ausdrück-

l ich nicht.  

Im Landesentwicklungsplan Hessen 2020 sind für d ie Flächen des Plangebietes keine 

relevanten Zie le oder Entwicklungsabsichten formulier t.  

Der Landschaftsrahmenplan Nordhessen 2000 charakter is ier t den räumlichen Gel-

tungsbereich als „mäßig struktur ier ten, ackerbaul ich geprägten, unbewaldeten Raum 

mit t lerer Strukturvielfa lt“.  Die Fläche ist kein Bestandtei l  e ines avifaunist isch oder na-

turschutzfachl ich wer tvol len Bereiches. Auch in der Entwicklungskar te des Land-

schaftsrahmenplans sind für  das Plangebiet keine schutzgebietsrelevanten Ziele oder 

Maßnahmen dargestel lt .  
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Im Landschaftsplan der Kreis -  und Hansestadt Korbach sind die verfahrensgegen-

ständl ichen Flächen als Ackerland und in einem untergeordneten Tei l  a ls Grünland 

ausgewiesen.  In den Randbereichen werden fr ische Gehölze dargestel lt ,  und ent lang 

des Fl ießgewässers ist ein Gehölz verzeichnet.  Innerhalb der Bestands - und Maßnah-

menpläne des Landschaftsplans sind weder für die bereits durchgeführ ten gewerbl i -

chen Erweiterungen noch für d ie künft ige Erweiterungsf läche spezif ischen Entwick-

lungs- oder Schutzmaßnahmen vorgesehen.  

 

Abb i l dung  5 :  Dar s te l lung en  im Land scha f t sp lan  d er  K re i s -  und  Han sestad t  Korb ach  

1.4.3  Rechtl iche Ausgangslage  

B e s t e h e n d e s  B a u p l a n u n g s r e c h t  

Der Bebauungsplan Nr. 39 „Flechtdorfer Straße (L 3076) – Nordumgehung (B 251) – 

Elfr inghäuser Weg – Nordring“ setzt in dem betreffenden Planungsbereich überwie -

gend Industr iegebiete fest.  Seit  der Bekanntmachung des Anzeigeverfahrens am 13. 

Jul i  1988 durch das Regierungspräsidium Kassel  in der Waldeckischen Landeszeitung 

vom 22. Jul i  1988 ist  dieser Bebauungsplan rechtsverbindl ich und wird durch die be-

absicht igte Aufste l lung des neuen Bebauungsplans nicht berühr t .  

Im nördl ichen Anschlussbereich zur Waltershäuser Straße ist  seit  Bekanntmachung 

des Anzeigeverfahrens vom 26.  Apr i l  1993 durch das Regierungspräsid ium Kassel in  

der Waldeckischen Landeszeitung vom 15. Mai 1993 der Bebauungsplan Nr. 35 A/1 

„Zwischen Arolser  Landstraße, Waltershäuser Straße und Elfr inghäuser Weg“ rechts -

kräft ig.  Die darin getroffene Festsetzung eines Sondergebiets Möbelmarkt (Lager/Ver-

kauf ) inklusive angrenzender planerischer Nutzungsregelungen und landschaftspf le -

gerischer Maßnahmen (Or tsrande ingrünung /  Streuobstwiese – privat)  ble ibt unverän-

der t und wird durch die vorgesehene Änderung beziehungsweise Neuaufste l lung des 

oben genannten Bebauungsplans nicht tangier t.  
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Der Bebauungsplan Nr. 35 B/1, am nördl ichen Stadtrand im Jahr 2001 in Kraft gesetzt,  

legt Industr ie -  und Gewerbef lächen nach §§ 8 und 9 BauNVO (Fassung vom 23.  Januar 

1990) fest und s icher t zugleich die planungsrechtl iche Führung der Industr iestraße, 

des Elfr inghäuser Weges, der Waltershäuser Straße sowie eines Tei ls der Arolser Land-

straße ab. Die Industr iestraße wurde dabei über e inen Wendeplatz hinaus bis zum 

Elfr inghäuser Weg ver länger t,  um die Erschl ießung der Industr ie - und Gewerbef lächen 

zu optimieren. D ie Festsetzungen umfassen Industr ie - und Gewerbegebiete mit einer 

Grundf lächenzahl (GRZ) von 0,8 sowie Baumassenzahlen (BMZ) von 9,0 beziehungs -

weise 6,0.  Baugrenzen sind großzügig ausgelegt;  Tei le  der ausgewiesenen Gewerbe -

f lächen sind aktuel l  noch unbebaut.  

Im nordwest l ichen Abschnit t  des Bebauungsplans Nr. 35 C „Elfr inghäuser Weg /  

Arolser Landstraße“ (rechtskräft ig seit  2018) wird ein Industr iegebiet mit e inem über-

baubaren Grundf lächenantei l  von 80 Prozent festgesetzt;  für  d ie Höhe baul icher An-

lagen gi lt  e ine maximale Obergrenze von 16,0 Metern. Der südwestl iche Abschnit t  

enthält  ein Gewerbegebiet mit e iner Grundf lächenzahl von 0,8, wobei auch hier eine 

maximale Gebäudehöhe von 16,0 Metern g i lt .  Für die Eingrünung des Plangebietes ist 

verbindl ich eine öffent l iche Or tsrandeingrünung als Maßnahme zum Schutz, zur P f lege 

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt.  Die Bebauung 

muss – entsprechend den Fest legungen der überbaubaren Grundstücksf lächen – e inen 

Abstand von mindestens 5,0 bzw. 10,0  Metern zu dieser Eingrünung e inhalten.  

S c h u t z g e b i e t e  n a c h  d e m  N a t u r s c h u t z r e c h t  

Die geplante Aufste l lung des Baule itplans berühr t ke ine nach den Vorgaben des Bun-

desnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und des Hessischen Naturschutzgesetzes 

(HeNatSchG) geschützten Bereiche.  

Im räumlichen Geltungsbereich ist  eine Maßnahme festgesetzt,  die durch den Bebau-

ungsplan Nr. 35 C „El fr inghäuser Weg“ der Kreis - und Hansestadt Korbach verbindl ich 

angeordnet wurde. D iese Maßnahme umfasst die naturschutzgerechte Neuanlage ei -

nes Gebüschs sowie einer Hecke; sie bleibt un geachtet der aktuel len Planung unbe -

rühr t  und wurde bis lang nicht umgesetzt.  

 

Abbi ldung 6: Ausschnit t  aus dem Hessischen Naturschutzs informat ionssystem (Natureg 

Viewer) ,  Stand Dez. 2022  
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Vogelschutzgebiete nach der europäischen Vogelschutzricht l inie (R icht l inie 

2009/147/EG) sind nicht Bestandtei l  des räumlichen Geltungsbereichs und werden 

von den geplanten Bauleitplanmaßnahmen nicht beeinträchtigt.  Damit  f inden natur-

schutzrecht l iche Vorgaben mit Bezug auf Schutzgebiete im Geltungsbereich des Bau-

leitplans keine Anwendungslast.  

S c h u t z g e b i e t e  n a c h  d e m  W a s s e r r e c h t  

Die verfahrensgegenständl ichen Flächen l iegen innerhalb eines nach Wasserhaus-

haltsgesetz (WHG) und nach der landesrechtl ichen und kommunalen Schutzgebiets -

verordnung festgesetzten Wasserschutzgebiets. Der Geltungsbereich bef indet sich in 

der Zone I I I  A (wei tere Schutzzone, innerer Bereich) der Verordnung zum Schutze der 

Trinkwassergewinnungsanlagen der Stadt  Korbach, des Beschaffungsverbandes 

„Waroldern“ „Upland“ und „Eisenberg“, zuletzt geänder t durch die 2. Änderungsver-

ordnung vom 11. Mai 2023.  

Gemäß §  3 der Schutzgebietsverordnung sind in Zone I I I  A und I I I  B insbesondere die 

Verwendung und Einbringung radioaktiver sowie wassergefährdender Stoffe und die 

Versickerung von Abwasser verboten. Die Err ichtung und der Betr ieb von Betr ieben 

mit wassergefährdenden Abfäl len, Massentierhaltung, offenen Lagerungen und An-

wendungen boden- oder wasserschädigender chemischer Mit tel sowie die Entleerung 

von Wagen der Fäkal ienabfuhr s ind nur unter Einhaltung der besonderen Schutzvor-

gaben zulässig.  Wohnsiedlungen,  Krankenhäuser,  Heilstät ten und Gewerbebetr iebe 

dürfen nur betr ieben werden, wenn e in vol lständiger und sicherer Abtranspor t oder 

eine genehmigte Behandlung des Abwassers außerhalb der Schutzzone gewährleistet 

ist.  Auch größere Erdaufschlüsse,  Bohrungen zu m Aufsuchen und Gewinnen von Roh-

stoffen sowie die Verwendung von wassergefährdenden auslauf - oder auswaschbaren 

Material ien zum Straßen-, Wege- und Wasserbau stehen unter besonderen Genehmi -

gungs- und Sicherheitsauf lagen.  

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs bef indet s ich der Oberlauf des Fl ießge -

wässers „Wollbeute l“ (44412). Da es sich nicht um ein Gewässer von untergeordneter 

Bedeutung handelt,  ist  gemäß §  38 WHG ein beidseit iger Gewässerrandstre ifen von 

jewei ls 10  Metern einzuhalten. Der Gewässerrandstreifen umfasst das Ufer und den 

angrenzenden Bereich landseits der Linie des Mit te lwasserstandes, beziehungsweise 

bei ausgeprägter Böschungsoberkante ab der Böschungsoberkante.  Gemäß §  23 

Abs.  1 Satz  1 des Hessischen Wassergesetzes beträgt der Gewässerrandstre ifen im 

Außenbereich zehn Meter und im Innenbereich fünf Meter.  D ie Fl ießr ichtung des Ge -

wässers erfolgt in öst l iche Richtung und durchquer t  dabei auch die engere Trinkwas-

serschutzzone   I I .  

Sämtl iche im Geltungsbereich vorgesehenen Maßnahmen müssen daher dem beson-

deren Schutz des Grundwassers und den einschlägigen wasserrechtl ichen Anforde-

rungen Rechnung tragen.  

D e n k m a l s c h u t z r e c h t l i c h e  A s p e k t e  

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs bef inden sich nach aktuel ler Datenlage 

keine geschützten Naturdenkmäler,  Bau - oder Bodendenkmäler im Sinne des Hessi -

schen Denkmalschutzgesetzes. Eine Betroffenheit  von Kulturdenkmalen nach §  2 

Abs.  1 HDSchG ist für das Plangebiet n icht zu erwar ten. Damit  bestehen aus denk-

malrechtl icher Sicht  keine Einschränkungen für d ie geplanten baule itplaner ischen 

Maßnahmen.  
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A l t l a s t e n  /  A l t l a s t e n v e r d a c h t s f l ä c h e n  

Für d ie Flächen des Geltungsbereiches sowie in dessen unmit telbarem Umfeld s ind 

nach aktuel lem Kenntnisstand keine schädl ichen Bodenveränderungen, Alt lasten oder 

Altablagerungen im Sinne des Bundes -Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) oder des 

Hessischen Alt lasten- und Bodenschutzgesetzes (HAltBodSchG) registr ier t.  Ebenso 

l iegen keine bekannten Grundwasserschadensfäl le  vor.  Entsprechende Auskünfte der 

zuständigen Fachbehörden haben ergeben, dass sowohl der Geltungsbereich als auch 

der angrenzende Bereich keine einschlägigen Belastungstatbestände aufweisen. Maß-

nahmen zur Alt lastensanierung oder besonderen Vorsorge sind daher im Planungsge -

biet n icht erforder l ich.  

1.5  Plane r i sche  Über legungen  und  A bwägung  

Mit der Änderung und Erweiterung des bestehenden Bebauungsplans sol len die bau-

planungsrechtl ichen Voraussetzungen zur räumlichen Erweiterung sowie zur baulichen 

Nachverdichtung des or tsansässigen Unternehmens geschaffen werden. Im Rahmen 

der städtebaulichen Entwicklung werden zusätzl iche Flächen für die Err ichtung eines 

Schulungs - und Besucherzentrums bereitgestel lt ,  um den betr iebl ichen Anforderungen 

an Ausbildung,  Besucherführung und Unternehmensrepräsentat ion gerecht zu werden. 

Die zur Bebauung vorgesehenen Gebäude beinhalten Schulungsräume, Bespre -

chungs- und Ausstel lungsbereiche sowie repräsentat ive Einr ichtungen wie Museum, 

Foyer oder Tribüne. Ergänzend wird ein Außenübungsbereich für Land - und Bauma-

schinen festgesetzt,  um innovative Arbeitsabläufe prax isnah zu simul ieren.  

Neben der räumlichen Erweiterung ist eine Nachverdichtung auf dem bestehenden 

Betr iebsgelände vorgesehen, die insbesondere der Optimierung innerbetr iebl icher Ab-

läufe, der Stärkung der Wet tbewerbsfähigkeit  und der langfr ist igen Sicherung des 

Standor ts dient .  Z iel  ist  es, die Funkt ion des Unternehmens als wir tschaft l icher Im-

pulsgeber für  Korbach und die Region Nordhessen nachhalt ig zu fördern und abzusi -

chern.  

Der Bebauungsplan setzt Flächen zur gewerbl ichen Nutzung verbindl ich fest,  or ien-

t ier t s ich an den Grundsätzen des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden und 

integrier t  betr iebl iche Erweiterungszie le städtebaul ich ver trägl ich in die vorhandene 

Siedlungsstruktur.  D ie beabsichtigte Planung berücksicht igt Umwelt -,  Infrastruktur-  

und Verkehrsanbindungen sowie die Belange des öffent l ichen Personennahverkehrs.  

Diese Maßnahmen sichern die p lanungsrechtl iche Zulässigkeit  der vorgesehenen Er-

weiterung und schaffen einen f lexib len, rechtssicheren Rahmen für die langfr ist ige 

Entwicklung des Unternehmens am Standor t.  

Ü b e r ö r t l i c h e ,  v e r k e h r l i c h e  E r s c h l i e ß u n g  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 35 C /  1 „Elf r inghäuser Weg /  Arolser 

Landstraße“ ist im Osten durch die Aro lser Landstraße begrenzt,  welche in d iesem 

Abschnit t  von den Anschlussstel len der Umgehungsstraßen B  251 und B  252 abzweigt 

und zur Stadtstraße herabgestuft ist.  Im Westen wird das Plangebiet durch die Stadt-

straße „Nordr ing“ abgeschlossen,  die über einen für den Schwerverkehr ausgebauten 

Kreisverkehr eine le istungsfähige Anbindung an die überör t l iche Bundesstraße B  251 

gewährleistet.  D ie „ Arolser Landstraße“ stel l t  im öst l ichen Abschnit t  d ie am stärksten 

frequentier te Einfahr tstraße in das Stadtgebiet dar und gewähr le istet  neben der Straße 

„Nordring“  eine hohe Erreichbarkeit  des Plangebiets für den motoris ier ten Individual-

verkehr sowie für den Wir tschafts - und Lieferverkehr. Das Plangebiet ist damit nur 
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mit telbar und nicht  unmit telbar an das überör t l iche Straßennetz angebunden; wesent-

l iche überregionale Verkehrsströme werden damit  ledigl ich randlich berühr t.  

Die Bundesstraße B  251 dient als bedeutende Verkehrsachse der überregionalen Ver-

bindung zwischen Marburg (Lahn) in Hessen und Bri lon in Nordrhein -Westfalen und ist 

für d ie Erschl ießung des Wir tschaftsraumes Nordhessen von besonderer Bedeutung.  

Angesichts der unmit telbaren Gebietsgrenze zur B  251 sind die sich hieraus ergeben-

den planungsrechtl ichen und verkehrstechnischen Anforderungen (Bauabst ände, Zu -

fahr tsregelungen,  Schutzmaßnahmen) im Rahmen des Baule itp lanverfahrens zu be-

achten und einzuhalten. Damit is t sichergestel lt ,  dass die Anforderungen nach dem 

Bundesfernstraßen- und Hessischen Straßengesetz sowie die Interessen des Straßen-

baulast trägers (Hessen Mobil)  ordnungsgemäß Berücksicht igung f inden.  

Nachricht l ich wird übernommen:  

Alle Bauvorhaben ent lang der Bundesstraßen 251 und 252 s ind mit Hessen Mobi l  Stra -

ßen- und Verkehrsmanagement in Bad Arolsen als Ver treter des Straßenbaulast trägers 

abzust immen. Das Bundesfernstraßengesetz (FStrG) und das Hessische Straßenge -

setz (HStrG) s ind zu beachten. Ent lang der Bundesstraßen 251 und 252 besteht  gem. 

§ 9 Abs. 1 FStrG eine Bauverbotszone. Hochbauten jeder Ar t dürfen in einer Entfer-

nung bis zu 20,0 Meter -  gemessen vom äußeren Rand der befest igten Fahrbahn und 

bauliche Anlagen jegl icher Ar t,  die über Zufahr ten an die Bundesstraße unmit telbar 

oder mit telbar angeschlossen werden sol len, nicht err ichtet  werden. Dies gi l t  für  Auf-

schüt tungen und Abgrabungen größeren Umfangs entsprechend. Die Err ichtung von 

Pylonen oder fre istehenden Werbeanlagen ,  die e ine Fernwirkung erzeugen, bedarf der 

Zust immung der zuständigen Straßenbaubehörde (Hessen Mobil,  Straßen - und Ver-

kehrsmanagement Bad Arolsen). Bei der Ausleuchtung des Geländes ist darauf zu 

achten, dass durch die Beleuchtungselemente die Verkehrste i lnehmer der Bundes-

straßen nicht  beeinträchtigt werden. Bei dem Betr ieb der Land - und Baumaschinen ist 

darauf  zu achten,  dass durch die Fahrzeugbeleuchtung keine Blendung der Verkehrs -

tei lnehmer auf den Bundesstraßen entsteht.  Solaranlagen s ind blendfrei fü r d ie Ver-

kehrstei lnehmer auf den klassif iz ier ten Straßen zu gestalten und so auszuführen, dass 

die Sicherheit  und Leicht igkeit  des Straßenverkehrs nicht beeinträchtigt werden kann.  

Aufgrund eventuel ler Emissionen der Bundesstraße B251 können weder gegen de n 

Straßenbaulast träger noch gegen die Kreis - und Hansestadt Korbach als Trägerin der 

Planungshoheit Ansprüche geltend gemacht werden. Kosten oder antei l ige Kosten für  

Schutzmaßnahmen werden nicht übernommen.  

V e r k e h r l i c h e  E r s c h l i e ß u n g  

Die verkehr l iche Erschl ießung des Plangebietes basier t  auf dem bestehenden, durch 

die Bebauungspläne Nr.  39, 35  A/1, 35  B/1 und 35  C bereits festgelegten Erschl ie -

ßungssystem, bestehend aus den Straßen Industr iestraße, Elfr inghäuser Weg, Walters -

häuser Straße, Weidemannstraße und Nordring. Im Zuge der b isherigen st ädtebauli -

chen Entwicklung wurden die anl iegenden Flächen überwiegend mit Industr ie -  und 

Gewerbebetr ieben unterschiedl icher Größe sowie mit  Logist ikhal len bebaut.  D ie zur 

Ver- und Entsorgung erforder l ichen Infrastrukturnetze (Strom, Wasser, Abwasser,  

Kommunikat ion) s ind in den Randbereichen des Plangebiets f lächendeckend vorhan-

den und gewährle isten die technische Erschl ießung.  

Das südlich gelegene Gewerbegebiet ist über die Weidemannstraße an das Straßen-

netz angebunden.  Eine Zufahr t  zur Stadtstraße ist  planungsrechtl ich erst ab einem 

Mindestabstand von 40,0 Metern zum äußeren Fahrbahnrand der Arolser Landstraße 
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zulässig, um den Anforderungen an Verkehrs - und Betr iebssicherheit  h inreichend 

Rechnung zu tragen. Das für d ie Erweiterung vorgesehene Industr iegebiet wird aus -

schl ießl ich über das bestehende Betr iebsgelände des ansässigen Unternehmens er-

schlossen; zusätzl iche Anschlüsse an das öffent l iche Straßennetz sind hierfür nicht  

erforderl ich. Der Radverkehr kann das Plangebiet über die vorhandenen Verkehrsan-

lagen ungehinder t  erschl ießen. Damit  ist  die verkehr l iche Anbindung des Plangebietes 

aus städtebaulicher, betr iebl icher und infrastrukturel ler Sicht  dauerhaft gewähr leistet.  

Ö f f e n t l i c h e r  P e r s o n e n n a h v e r k e h r  

Das Plangebiet ist an den öffent l ichen Personennahverkehr (ÖPNV) angebunden. Die 

Erschl ießung erfolgt durch die Busl inie 5 65 (Volkmarsen – Bad Arolsen – Korbach) 

sowie durch die Stadtbusl in ie 1.  Das Gebiet wird zudem vom Anrufsammeltaxi -Verkehr 

(AST) bedient.  D ie jeweils nächste Haltestel le der L in ie 5 65 bef indet s ich in der Arolser 

Landstraße („ Auf  Lül ingskreuz“),  während die Stadtbusl in ie 1 über d ie Halteste l len 

„Hopfenberger Weg“ (Straße „ Auf  Lül ingskreuz“) und „ Arolser Landstraße“ erreichbar 

ist.  Sämtl iche Haltestel len s ind zugleich auch AST-Haltepunkte. Damit ist das Plange-

biet über die genannten Linien und den Anschluss an den Zentralen Omnibusbahnhof 

(ZOB) auch an den überör t l ichen ÖPNV angebunden.  

Im Rahmen der frühzeit igen Betei l igung der Träger öffent l icher Belange hat der Nord-

hessische Verkehrsverbund auf  d ie NVV-Linie 565 hingewiesen, d ie im Stundentakt 

ent lang des Plangebiets verkehr t.  Die Anregung zur Einrichtung einer zusätzl ichen 

Haltestel le zur Verbesserung der Erre ichbarkeit  wird paral le l  zum Bauleitp lanverfahren 

geprüft,  da die Ausgestaltung der öffent l ichen Verkehr sf läche hierfür ausreichende 

Kapazitäten vorhält.  

Te c h n i s c h e  E r s c h l i e ß u n g  

Die Versorgung der Grundstücke im Geltungsbereich mit  Elektr iz ität,  Tr ink - und Lösch-

wasser sowie Telekommunikat ionsanlagen ist durch die bestehenden Anschlussmög-

l ichkeiten an die erforderl ichen Netze und die zuständigen Versorgungsträger gesi -

cher t.  D ie Anforderungen an den Brandschutz werden eingehalten, da für  diesen Be -

reich des Stadtgebiets eine ausreichende Löschwasserversorgung vorhanden ist be -

ziehungsweise s ichergestel lt  wird;  sämtl iche relevante technische Regelwerke und ge-

setzl ichen Vorgaben werden h ierbei beachtet.  

Zur Sicherstel lung einer ordnungsgemäßen, unter städtebaul ichen Gesichtspunkten 

einheit l ich gesta lteten Infrastruktur werden sämtl iche Versorgungsleitungen für  Elekt-

r iz ität,  Wasser, Löschwasser, Wärme und Telekommunikat ion unterirdisch verlegt.  Ent-

sprechend der Ermächtigung aus §  9 Abs.  1 Nr.  12 BauGB erfolgt h ierzu eine aus -

drückl iche Festsetzung im Bebauungsplan Nr.  35 C/1 „Elfr inghäuser Weg /  Arolser 

Landstraße“.  D iese Maßnahme dient  der Minimierung von Nutzungskonf l ikten,  der Si -

cherung des Or tsbi ldes sow ie dem technischen und wir tschaft l ichen Vollzug der Ver-

sorgungspf l ichten.  

Entwässerung der Flächen für  die Nachverdichtung - Schmutzwasser  

Das häusl iche Schmutzwasser wird über eine Abwasser leitung mit e inem Durchmesser 

von 160 Mi l l imetern (DN  160) an die bestehende Schmutzwasserkanal isat ion ange -

schlossen. Der Anschluss gewähr leistet d ie ordnungsgemäße Ableitung des anfa l len-

den Abwassers im Sinne der kommunalen Entw ässerungsvorschrif ten und trägt zur 

sicheren und hygienischen Entsorgung im Plangebiet  bei.  Das Schmutzwasser wird 

der Kläranlage des Abwasserverbands It ter tal zugeführ t,  wo es entsprechend den 
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gesetzl ichen Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes, der Abwasserverordnung 

und der kommunalen Entwässerungssatzung behandelt und gereinigt wird.  Die Anlage 

weist ausreichend Kapazitäten auf.   

Entwässerung der Flächen für  die Nachverdichtung - Regenwasser  

Das Einzugsgebiet der zur Nachverdichtung vorgesehenen Grundstücke im Plangebiet 

wird über die bestehende öffent l iche Entwässerungsinfrastruktur der Kreis - und Han-

sestadt Korbach in das Fl ießgewässer „Muff iansgraben“ abgeleitet .  Eine Drosselung 

des anfal lenden Niederschlagswassers bei  der Einleitung in d ie Rückhalteanlage ist  

nicht  erforderl ich,  da das bestehende Rückhaltevolumen in der  offenen Rückhaltean-

lage mit  19.000 Kubikmeter ausreichend bemessen ist.  

Im Rahmen des ersten Bauabschnit ts erfolgt die Regenwasserbewir tschaftung der 

Dachf lächen durch die Err ichtung e ines extensiven Gründachs mit e ine m Substratauf-

bau und Vegetat ionsschicht  von mindestens 10  Zentimeter Stärke (Vorgabe B -Plan 6 

Zentimeter) ,  ergänzt um eine mindestens 4  Zentimeter starke Speichermat te  zur Ver-

meidung von Überf lutungen bei Starkregenereignissen . D ie Ableitung von Nieder-

schlagswasser von diesen Dachf lächen erfolgt geregelt und begrenzt mit  einer maxi -

malen Ablaufmenge von 15   l / (s x  ha).  

Das gesamte Plangebiet bef indet s ich innerhalb des Trinkwasserschutzgebiets I I I  A. 

Sämtl iches Niederschlagswasser der Verkehrsf l ächen wird daher über eine geeignete 

Reinigungsanlage der öffent l ichen Regenwasserkanal isat ion zugeführ t.  D ie Versicke-

rung von Niederschlagswasser aus Verkehrsf l ächen ist durch die einschlägigen Rege-

lungen der Wasserschutzgebietsverordnung untersagt.  Auch weitere zu entw ässern-

den Flächen werden gesammelt über d ie Reinigungsanlage in die Regenwasserkanali -

sat ion e ingelei tet.  

Durch die beschr iebenen Maßnahmen wird den behördl ichen Vorgaben für  die Nieder-

schlagswasserable itung und -behandlung entsprochen und e ine ordnungsgemäße, 

schadlose und umweltver trägl iche Able itung in Übereinst immung mit  der Entwässe -

rungssatzung der Stadt Korbach s ichergestel lt .  

Entwässerung der Erweiterungsf lächen  – Schmutzwasser  

Das häusl iche Schmutzwasser wird über eine Abwasser leitung an die bestehende 

Schmutzwasserkanal isat ion angeschlossen. Der Anschluss gew ährleistet  die ord-

nungsgemäße Able itung des anfal lenden Abwassers im Sinne der kommunalen Ent-

wässerungsvorschrif ten und trägt zur sicheren und hygienischen Entsorgung im Plan-

gebiet bei.  Das Schmutzwasser wird der Kläranlage des Abwasserverbands It ter tal 

zugeführ t,  wo es entsprechend den gesetzl ichen Anforderungen des Wasserhaushalts -

gesetzes, der Abwasserverordnung und der ko mmunalen Entwässerungssatzung be -

handelt und gereinigt  wird.  Die Anlage weist ausreichend Kapazitäten auf.   

Entwässerung der Erweiterungsf lächen  – Regenwasser  

Das Einzugsgebiet der für d ie Erweiterung vorgesehenen Grundstücke im Plangebiet 

wird mithi l fe der bestehenden privaten Entwässerungsinfrastruktur des ansässigen Un-

ternehmens in das Fl ießgewässer „Wollbeutel“ eingele itet.  Die Regenwasserableitung 

der Baugebietsf lächen erfolgt so, dass das auf den  versiegelten Flächen gesammelte 

Niederschlagswasser am t iefsten Punkt zentral gefasst,  in ein zuvor angelegtes offe -

nes Rückhaltebecken mit  Dauerstau überführ t und anschl ießend kontrol l ier t  sowie ver-

sickerungsfre i in den vorhandenen Vorf luter (oberird isches Gewässer) abgelei tet wird.  
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Die systematische Rückhaltung und regulier te Abgabe des Regenwassers gewährle is -

tet eine minimier te Belastung des Vorf luters. Zusätzl ich le istet  die verpf l ichtende Be -

grünung der Dachf lächen einen wirksamen Beitrag zur Rückhaltung und verzöger ten 

Abgabe von Niederschlagswasser, insbesondere im Fal l  von Starkregenereignissen. 

Im Hinbl ick auf d ie Nähe zur Trinkwasserschutzzone   I I  (ca.  230  Meter) unterl iegen so-

wohl d ie Planung von Parkf lächen a ls auch die technische Ausgestaltung der R ückhal-

teanlagen strengen Anforderungen hinsicht l ich der D ichtheit  und Undurchlässigkeit  

sämtl icher befest igter Flächen.  

Es ist  vorgeschr ieben, dass das Regenwasser von Dach - und Verkehrsf lächen zwin-

gend versickerungsfrei in d ie Rückhalte - und Ablei tungseinr ichtungen geführ t werden 

muss; eine direkte Versickerung auf dem Grundstück ist n icht zulässig. Die Ableitung 

aus dem Rückhaltebecken in den Vorf luter erfolgt über eine geeignete Abscheideein-

r ichtung, um den Anforderungen an den Tr inkwasserschutz gerecht zu werden.  

Die technische und wasserrechtl iche Planung der Entwässerungsmaßnahmen erfolgt 

in Abstimmung mit der zuständigen Wasserbehörde und unter Berücksicht igung a l ler 

einschlägigen Anforderungen zur Sicherstel lung eines ordnungsgemäßen und schad-

losen Betr iebs.  

Die Entsorgung der im Geltungsbereich anfal lenden Abfäl le hat gemäß den Bestim-

mungen der Abfal lsatzung der Kreis -  und Hansestadt Korbach zu erfolgen.  Die Abfal l-

beseit igung und -verwer tung r ichtet sich nach den jewei ls geltenden kommunalen Re -

gelungen, wobei Ar t,  Umfang und Häuf igkeit  der Abfal labfuhr sowie die Nutzung der 

vorgesehenen Sammel- und Entsorgungssysteme durch die städtische Satzung ab-

schl ießend geregelt s ind. Damit ist sichergestel lt ,  dass sämtl iche Entsorgungspf l ich-

ten ordnungsgemäß und umweltgerecht im Sinne der abfal lrechtl ichen Best immungen 

wahrgenommen werden.  

H o c h w a s s e r s c h u t z  

Ein besonderes Überschwemmungsgebiet  oder ein Gebiet mit  expl iz iten Maßnahmen 

zum vorbeugenden Hochwasserschutz ist im Geltungsbereich nicht  ausgewiesen. 

Nach dem Starkregen-Viewer Hessen besteht jedoch für  das Plangebiet e in mit t leres 

bis hohes Potenzial für Starkregenereignisse, welches grundsätzl ich zu berücksicht i -

gen ist.  

Im Plangebiet ver läuft ein ober irdisches Gewässer I I I .  Ordnung,  konkret der Ober lauf  

des „Wollbeutels“.  Dieses Gewässer durchzieht das Gebiet geradlinig vom Elfr inghäu-

ser Weg in Richtung Bundesstraße 252 unter Berücksicht igung des natürl ichen Ein-

zugsgebiets und führ t bei durchschnit t l ichen Niederschlagsereignissen temporär Re-

genwasser entsprechend den Darstel lungen der Fl ießpfadkar te ab. Im Plangebiet  des 

Bebauungsplans Nr. 35 B/1 „Elfr inghäuser Weg“ ist der Bachlauf mit Gewerbegebiet 

und einer beglei tenden Or tstrandeingrünung überplant;  ein expl iz ites Leitungsrecht 

für das Gewässer besteht nicht.  Im Bereich des Bebauungsplans Nr. 35 C „Elfr inghäu-

ser Weg /  Arolser Landstraße“ ist  das Gewässer in Abschnit ten überplant;  im weiteren 

Verlauf ent lang des Gewerbegebiets wird es als offener Graben geführ t,  wobei das 

Gewässerprof i l  beibehalten wird.  

Zur Sicherste l lung des Gewässerschutzes und der ökologischen Funkt ionsfähigkeit  

wird ent lang der Grabenparzel le ein beidseit ig je 10 Meter breiter Uferrandstre ifen 

festgesetzt,  der das Gewässer gegen nachtei l ige Einf lüsse aus dem Gewerbe - und 

Industr iegebiet schützt.  Zur Verbindung zwischen dem Gewerbe - und Industr iegebiet 
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ist  die Err ichtung eines Brückenbauwerks vorgesehen. Durch die verbindl iche Fest le -

gung einer Dachbegrünung oder die Regenwassereinleitung in ein Rückhaltebecken 

mit gedrosseltem Abf luss werden negative Auswirkungen auf das Ris iko von Hochwas-

serereignissen und die lokale Abf lussdynamik vermieden. D ie gesetzl ich geforder te 

schadlose Ablei tung und der Schutz vor nachtei l igen Veränderungen des Gewässers 

werden entsprechend der wasserrecht l ichen Vorgaben gewährle istet.  

U m w i d m u n g s s p e r r k l a u s e l  

Nach §  1a Abs.  1 Satz  2 BauGB sol len landwir tschaft l ich,  als Wald oder f ür  Wohnzwe -

cke genutzte Flächen nur im notwendigen Umfang für andere Nutzungsar ten in An-

spruch genommen werden. Die Umwandlung landwir tschaft l icher Fl ächen ist gemäß 

§  1a Abs.  1 Satz  4 BauGB konkret zu begründen. Im Rahmen der kommunalen Abwä-

gung wurde den gewerbl ichen Erweiterungsinteressen Vorrang gegen über der bishe -

r igen landwir tschaft l ichen Nutzung einger äumt, da im Zuge einer detai l l ier ten Prüfung 

alternat iver Standor te keine innergemeindl ichen, den Anforderungen entsprechende 

Flächen zur Entwicklung eines Industr ie - und Gewerbegebietes aufgefunden werden 

konnten. Ausschlaggebend war hierbei  die unmit telbare Anbindung des Plangebiets 

an die vorhandene Bebauung sowie die Möglichkeit  der abschließend arrondierenden 

Or tsranderweiterung.  

Zudem weist d ie in Anspruch genommene Fläche ledigl ich eine geringe bis mit t lere 

Ackerzahl auf,  was ihre agrarstrukturel le Bedeutung im kommunalen Vergleich relat i -

vier t.  Zur Minimierung der Auswirkungen auf  die Landwir tschaft erfolgt ein Flächen-

tausch: Ein „Vorranggebiet für Industr ie und Gewerbe“ wird mit einem „Vorranggebiet 

für Landwir tschaft“ getauscht,  wobei s ichergestel lt  ist,  dass betroffene Landwir te 

gleichwer t ige Bodenqualitäten erhalten und die Inanspruchnahme hochwer t iger Ag-

rarf lächen vermieden wird. Mit d iesem Mechanismus wird nicht  nur ein städtebaulicher 

Ausgleich zwischen gewerbl ichen und landwir tschaft l ichen Interessen, sondern auch 

eine nachhalt ige und sparsame Flächennutzung gemäß §  1a BauGB erreicht.  

Die gewählte Ersatzf läche für  die Kompensation des Eingr if fs  besitzt aufgrund starker 

Hangneigung und ihrer Nutzung als Wiesenf läche ledigl ich eingeschränkte landwir t-

schaft l iche Verwer tbarkeit.  Die Grünlandzahl l iegt  deut l ich unter den durchschnit t l i -

chen Wer ten der umliegenden Gemarkungen, was die agrar ische Er trags fähigkeit  zu-

sätzl ich einschränkt.  Die geplante naturschutzrechtl iche Maßnahme sieht zur Erhö-

hung des ökologischen Wer tes der Fläche bodenschonende Pf legemahd, den Verzicht 

auf Düngung und Pf lanzenschutzmit tel sowie die Förderung ar tenreichen Grünlands 

vor;  zugleich bleibt d ie landwir tschaft l iche Nutzung als extensives Weideland oder zur 

Heugewinnung grundsätzl ich erhalten. So wird ein Ausgleich zwischen Naturschutz 

und Agrarstruktur gewährleistet,  der dem Ziel einer ökologisch und regional ausgewo-

genen Bodennutzung entspr icht.  

B o d e n s c h u t z k l a u s e l  

Gemäß §  1a Abs.  1 Satz  1 des Baugesetzbuches ist bei  der Planung und Durchf ührung 

von Bauvorhaben ein sparsamer und schonender Umgang mit  Grund und Boden si -

cherzuste l len. D ie Auswahl der für d ie Betr iebserweiterung vorgesehenen Flächen 

trägt diesem Grundsatz in besonderer Weise Rechnung, da durch die unmit telbare 

Anbindung an bestehende Infrastrukturen und die Vermeidung zus ätzl icher Erschl ie -

ßungsanlagen der Flächenverbrauch minimier t  wird. Zwingend erforderl iche Anlagen 

wie Zufahr ten, Betr iebsaufsichtsbauwerke oder Nebengebäude werden auf das absolut 
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erforderl iche Maß beschränkt,  wodurch eine ressourcenschonende,  f lächenoptimier te 

Nutzung erreicht wird.  

Durch geziel te Nachverdichtung innerhalb des bestehenden Betr iebsstandor ts wird 

die Inanspruchnahme bis lang unbebauter Flächen maßgeblich reduzier t.  Z iel  der Pla -

nung ist es, d ie Nutzung der Betr iebsf lächen zu optimieren und damit einen substan-

t ie l len Beit rag zum Schutz des Bodens und zur Reduzierung des Flächenverbrauchs 

zu le isten.  

Der Schutz des Mut terbodens ste l l t  e inen weiteren Schwerpunkt der Planung dar. Bei  

al len baul ichen Maßnahmen sowie bei  wesentl ichen Veränderungen der Geländeober-

f läche ist entsprechend der gesetzl ichen Vorgaben  ausgehobener Mut terboden in ei -

nem nutzbaren Zustand zu erhalten und vor unnöt iger Vernichtung oder Vergeudung 

zu bewahren. Damit  bleibt der wer tvo l le Oberboden für künft ige landwir tschaft l iche 

oder ökologische Nutzungen verfügbar.  

Zur weiteren Sicherstel lung des Bodenschutzes wird eine bodenkundl iche Baubeglei -

tung e ingesetzt,  d ie während der Bauarbeiten die sachgerechte Behandlung der Bo-

denressourcen überwacht. Besonderes Augenmerk l iegt auf  der Prävent ion von Bo-

denverdichtungen, der Bewahrung des Wasserhaushalts und der Bodenökologie.  Die 

bodenkundl iche Baubegleitung unterstützt darüber hinaus die frühzeit ige Identif ikat ion 

und Kompensation möglicher nachtei l iger Auswirkungen auf natürl iche Bodenfunkt io-

nen, sodass die Zielsetzungen des Baugesetzbuches zum nachhalt igen und umwelt-

gerechten Umgang mit Grund und Boden vol lständig eingehalten werden.  

K l i m a s c h u t z k l a u s e l  

Gemäß §  1a Abs.  5 Baugesetzbuch (BauGB) ist der Schutz des Kl imas und die Ber ück-

sicht igung des Kl imawandels a ls integraler  Bestandte i l  in d ie Planung und Entwicklung 

von Bauvorhaben einzubeziehen. Ein wesentl icher Beitrag zum Kl imaschutz wird im 

vorl iegenden Plangebiet durch die verbindl ich festgesetzte Nutzung erneuerbarer 

Energien gele istet,  wodurch der Ausstoß von Treibhausgasen reduzier t  und eine nach-

halt ige Energieversorgung s ichergestel lt  wird.  

Obwohl das Bauvorhaben mit  einer Erhöhung des Versiegelungsgrades sowie der Ver-

wendung wärmespeichernder Baumater ial ien und einer veränder ten Oberf lächenrau-

igkeit  einhergeht,  werden durch gezie lte städtebaul iche Maßnahmen die Auswirkungen 

auf  das ör t l iche Kleinkl ima posit iv beeinf lusst.  Vorgaben zur Begrünung von Dachf lä -

chen und zur P f lanzung standor tgerechter Vegetat ion tragen zur Abkühlung und Ver-

besserung der Luftqual ität bei,  agieren als Wasserspeicher zum Rückhalt des Regen-

wassers, führen zu e iner zeit l ich verzöger ten Wasserabgabe und können damit  das 

Risiko von Überf lutungen bei Starkregenereignissen vermindern.  

Darüber hinaus le isten diese Begrünungsmaßnahmen einen erheblichen Beitrag zum 

Schutz der Umweltgüter,  insbesondere im Hinbl ick auf d ie Gesundheit des Menschen, 

die Lebensqualität  der Bevölkerung und die Biodiversität im Planbereich. Sie schaffen 

neue Lebensräume für Pf lanzen und Tiere und sorgen zugleich für die ästhetische 

Aufwer tung des Gebiets. Insgesamt wird durch diese integrat ive Planung ein ausge-

wogener Ausgleich zwischen den Anforderungen an die baul iche Entwicklung und den 

Zielen des Kl imaschutzes  erzielt ,  so wie es die Regelungen des Baugesetzbuches aus-

drückl ich ver langen.  
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Die verbindl iche Ausstat tung antei l iger Gebäudedachf lächen mit Anlagen zur Nutzung 

solarer Strahlungsenergie trägt zusätzl ich zur Verbesserung des Makrokl imas bei.  Die 

vor Or t erzeugte erneuerbare Energie reduzier t  den Verbrauch fossi ler  Energieträger 

und verr inger t dadurch den CO₂-Ausstoß in der Region. Neben dem Energieaspekt 

können Solaranlagen, insbesondere in Kombinat ion mit  Dachbegr ünung, Synergieef-

fekte für  das lokale und überregionale Kl ima erzielen . Begrünte und mit  Solaranlagen 

ausgestat tete Dächer unterstützen die Luftreinhaltung, Pufferung von Regenwasser 

und den Erhalt  urbaner Biodiversität  – a l les Faktoren, d ie über Energieeinsparung hin-

aus einen posit iven Einf luss auf  das städtische Makrokl ima und die Lebensqual ität 

ausüben.  D ie mult i funkt ionale Integrat ion solarer Energiegewinnung und Dachbegrü-

nung bi ldet  so e ine nachhalt ige Strategie zur stadtkl imat ischen Anpassung und zur 

Förderung einer resi l ienten, ökologisch qualitätsvol len städtischen Entwicklung.  

A b w ä g u n g s p r o z e s s  u n d  - e n t s c h e i d u n g  

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr. 35 C/1 hat d ie Kreis - und Hansestadt 

Korbach gemäß §  1 Abs.  7 BauGB eine umfassende und dif ferenzier te Abw ägung a l ler  

berühr ten öffent l ichen und pr ivaten Belange vorgenommen. Zentrales Zie l der Planung 

war die Sicherung und Entwicklung e ines Gewerbe - und Industr iegebiets unter gleich-

zeit iger Berücksicht igung von Umweltschutz, Infrastrukturs icherheit  und Eigentums-

rechten.  

Die Eigentumsverhältnisse im nordwest l ichen Plangebiet wurden detai l l ier t  geprüft und 

die betreffende öffent l iche Verkehrsf läche als Versorgungsf läche planerisch gesicher t. 

Die Entscheidung über eine ver tragl iche Regelung oder ein förmliches Umlegungsver-

fahren nach §§  80 f f .  BauGB ble ibt  dem weiteren Verfahren vorbehalten,  um sowohl 

städtebauliche Entwicklungsfähigkeit  als auch den Schutz privater Eigentumsrechte 

zu gewährle isten.  

Für besonders sensit ive technische Infrastrukturen, wie die Hochdruckerdgasle itung 

DN 250 ST PN 70 und das Fernmeldekabel der EWF, wurden im Bebauungsplan klare 

Schutzmaßnahmen getroffen, namentl ich die Festsetzung eines 6,0 Meter breiten 

Schutzstreifens, e in Überbauungsverbot sowie eine Mindestüberdeckung von 1,0 Me -

ter.  

Im Hinbl ick auf  d ie Verkehrssicherheit  ent lang der Bundesstraßen B  251/B  252 wurden 

eine 20-Meter-Bauverbotszone und spezif ische Einschränkungen für  Werbeanlagen 

festgelegt.  Für Solaranlagen gi lt  d ie Pf l icht zur b lendfreien Ausf ührung, Pylonen be -

dürfen einer Genehmigung, und Fahrzeugwerbung wurde ausgeschlossen. D iese Re -

gelungen entsprechen den Vorgaben des Hessischen Stra ßenrechts und gewährle isten 

den Interessenausgle ich zwischen Verkehrssicherheit  und gewerbl icher Nutzung.  

Die Umwelt-  und Naturschutzbelange wurden durch verbindl iche Maßnahmen adres-

sier t:  

•  Verpf l ichtende Dachbegrünung bei maximal 25° Dachneigung,  

•  Festsetzung eines 10,0 Meter breiten Gewässerrandstre ifens entlang des Gewäs-

sers „Wollbeutel“,  

•  Einführung einer bodenkundlichen Baubegleitung,  

•  Anwendung von Vogelschutzfol ien der Kategorie A an Glasfassaden zur Sicherung 

des Ar tenschutzes.  
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Eingrif fe in landwir tschaft l iche Vorrangf lächen wurden durch e inen Flächentausch im 

interkommunalen Gewerbegebiet Korbach/Vöhl in vol lem Umfang ausgeglichen. D ie 

Tauschf lächen verfügen über vergle ichbare Bodenwer t igkeiten (35 –55 Bodenpunkte),  

eine Maßnahme, d ie §  1a Abs.  3 BauGB entspricht  und eine nachhalt ige Flächennut-

zung s icherstel l t .  

Die dokument ier te Abwägungsentscheidung kombinier t verbindl iche Festsetzungen 

gemäß §  9 BauGB mit  städtebaul ichen Ver trägen nach §  11 BauGB.  

1.6  Kos ten  und  Finanz ie rung  

Für den Vol lzug des Bebauungsplans entstehen der öffent l ichen Hand, insbesondere 

der Kreis -  und Hansestadt Korbach,  keine zusätzl ichen Kosten.  Das Plangebiet  verfügt 

bereits über die erforderl ichen Erschl ießungsstraßen sowie eine Anbindung an die be-

stehende Regen- und Schmutzwasserkanal isat ion; weitergehende Invest it ionen in die 

Infrastruktur s ind daher nicht erforderl ich.  

Die Kosten für d ie Durchführung des Planverfahrens, einschl ießl ich der Erste l lung des 

Bebauungsplans und der zugehörigen fachgutachterl ichen Unterlagen (Flächennut-

zungsplan, Umweltbericht,  Ar tenschutzbeitrag),  sowie für d ie durch den Bebauungs-

plan vorberei teten Eingrif fe in Natur und Landschaft und für die Ausgle ichs - und Er-

satzmaßnahmen werden vol lständig dem or tsansässigen Unternehmen als Vorhaben-

träger zugeordnet.  Die Verpf l ichtung zur Kostentragung ergibt s ich aus den entspre -

chenden städtebaulichen Ver t rägen bzw. den rechtl ichen Bestimmungen zu Aus-

gleichsmaßnahmen nach Baugesetzbuch und Bundesnaturschutzgesetz.  

2  Begründung der Festsetzungen nach § 9 BauGB  

2.1  Baup lanungsrech t l iche  Fes tset zungen  

2.1.1  Art und Maß der baulichen Nutzung  

A r t  d e r  b a u l i c h e n  N u t z u n g  

Die für d ie Erweiterung vorgesehenen Flächen werden planungsrechtl ich gemäß §  1 

Abs.  1 BauNVO nach der besonderen Ar t  der baul ichen Nutzung als „Gewerbegebiet“  

(§  8 BauNVO) und „Industr iegebiet “ (§  9 BauNVO) festgesetzt,  um die bereits in be -

nachbar ten Bebauungsplänen angelegte Wir tschaftsstruktur städtebaul ich for tzu-

schreiben, deren zukunftsorient ier te Entwicklung zu sichern und den betr iebl ichen Er-

fordernissen des ansässigen Unternehmens angemessen Rechnung zu tragen. Z iel ist  

die Schaffung einer nachhalt igen und leistungsfähigen gewerbl ichen Infrastruktur,  wel-

che endogene Entwicklungspotenziale akt ivier t und substanziel le Beiträge zur Siche-

rung sowie zum Ausbau wohnor tnaher Arbeitsplätze sowie zur I nvest it ions - und Inno-

vationskraft des Unternehmens ermögl icht.   

Die Ausweisung und Änderung von Industr ie - und Gewerbegebieten dient nicht nur 

der funkt ionalen Stärkung des Wir tschaftsstandor tes, sondern sol l  ausdrückl ich auch 

städtebaulich problematischen Einzelhandelsansiedlungen in Randlagen entgegenwir-

ken. Hierzu wird Einzelhandel nach §  1 Abs.  5 in Verbindung mit §  1 Abs.  9 BauNVO 

in den festgesetzten Gebieten grundsätzl ich ausgeschlossen, sofern er negative Aus -

wirkungen auf das zentralör t l iche Versorgungsangebot oder das Stadtbi ld befürchten 
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lässt.  Zentrenunschädlicher Einzelhandel kann im Ausnahmefal l  zugelassen werden, 

sofern dieser aufgrund besonderer betr iebl icher Anforderungen nicht standor tver träg-

l ich im Innenstadtbereich untergebracht werden kann und nicht der Sondergebiets -

pf l icht  nach §  11 Abs.  3 BauNVO unterl iegt.  Die angrenzenden Bebauungspläne ent-

halten bereits entsprechende einschränkende Festsetzungen zum Einzelhandel,  was 

im vorl iegenden Plangebiet aus Gründen der Stet igkeit  und des Schutzes der städte -

baulichen Gesamtentwicklung for tgesetzt wird. Zie l ist  d ie Stärkung des funkt ional 

geplanten Gewerbe - und Industr iestandor ts der Hansestadt Korbach.  

Zudem werden angesichts der in den vergangenen Jahren aufgetretenen außerge-

wöhnl ichen Starkregenereignisse und der hydraul ischen Belastung einzelner Bereiche 

ausdrückl ich Anlagen zur Niederschlagswasser-Rückhaltung a ls zulässige Einrichtun-

gen entsprechend der Baunutzungsverordnung aufgenommen. Dies dient dem präven-

t iven Hochwasserschutz und entspricht  dem Stand der Rechtsprechung, wonach was-

serwir tschaft l iche Maßnahmen als Nebenanlagen im baurechtl ichen Sinne zur Förde-

rung der Funkt ionsfähigkeit  und Sicherheit  des Baugebiets zulässig und erforderl ich 

sind.  

M a ß  d e r  b a u l i c h e n  N u t z u n g  

Die Festsetzung zur überbaubaren Grundstücksf läche im Bebauungsplan erfolgt auf  

Grundlage von §  16 Abs.  3 Nr.  1 BauNVO, wonach stets die Grundf lächenzahl (GRZ) 

oder die Größe der Grundf lächen der baulichen Anlagen festzusetzen ist.  Nach der 

höchstr ichter l ichen Rechtsprechung (vgl.  OVG NW, Ur tei l  vom 16.8.1995 – 7a D 

154/94 – NVwZ 1996, 923 = NWVBl. 1997, 265) ist  die GRZ ma ßgeblich,  um die zu -

lässige Versiegelung und baul iche Ausnutzung e ines Grundst ücks verbindl ich zu be-

st immen und den Anforderungen des Bodenschutzes sowie einer geordneten städte -

baulichen Entwicklung Rechnung zu tragen.  

Die Grundf lächenzahl gibt an, wievie l Quadratmeter Grundf läche je Quadratmeter 

Baugrundstück überbaut werden darf.  Mit  der Festsetzung der GRZ stel l t  die Kre is - 

und Hansestadt Korbach s icher,  dass die städtebaul iche Entwicklung gesteuer t  ble ibt 

und insbesondere die aus bodenschutzrechtl ichen, siedlungsstrukture l len und land-

schaftsplaner ischen Gründen erforderl ichen Begrenzungen des Flächenverbrauchs 

eingehalten werden.  

Darüber hinaus dient  die Festsetzung dazu, im Einzelfal l  das sogenannte „Summen-

maß“ der baurecht l ich maßgeblichen Grundf lächen (Baugebiete) ermit teln zu können. 

Berücksicht igt werden dabei al le in die a ls Baugebiet  festgesetzten Flächen des Be-

bauungsplans; Flächen außerhalb oder eindeutig a ls „Private Grünf läche“ oder „Ver-

kehrsf läche“ ausgewiesene Grundstückstei le gelten nicht  als Bauland und ble iben bei  

der Berechnung unberücksicht igt.  D ie b is lang im Bebauungsplan Nr. 35 B/1 (vormals 

Tei l  des Bebauungsplanes Nr. 39) als Or tsrandeingrünung festgelegten Grünf lächen 

sol len künft ig als Baugebietsf lächen ausgewiesen werden, um eine  städtebaulich s inn-

vol le  Verdichtung zu ermöglichen.  D ie im Zuge der ursprünglichen Festsetzung bereits 

erfolgte Bepf lanzung der Or tsrandeingrünung wird als zu erhaltende Grünstruktur fest-

gesetzt,  wodurch bauordnungsrechtl iche,  städtebaul iche und ökologisc he Erforder-

nisse berücksicht igt werden. Mit  dieser Änderung vergrößer t  s ich die dem Baugebiet 

zuzuordnende Bezugsf läche für d ie Ermit t lung der zulässigen überbaubaren Grundf lä -

che. Die Planung sol l  gewährle isten,  dass sowohl d ie städtebauliche Entwicklung a ls  

auch der Schutz wer tvol ler  Grünbereiche am Übergang zur freien Landschaft gesi -

cher t und rechtsverbindl ich umgesetzt werden. Die Beibehaltung der Begrünung 
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innerhalb der neuen Bauf lächen trägt einem angemessenen Ausgleich zwischen Flä-

chenerweiterung und Umweltbelangen Rechnung und entspricht  dem Ziel einer nach-

halt igen Flächennutzung sowie einer hochwer t igen Gestaltung des Siedlungsrandes.  

H ö h e  b a u l i c h e r  A n l a g e n  

Die Festsetzung zur Höhe baulicher Anlagen erfolgt auf der Grundlage von §  16 Abs.  3 

Nr.  1 BauNVO, wonach bei Festsetzung des Ma ßes der baulichen Nutzung im Bebau-

ungsplan eine Regelung zur Höhe baul icher Anlagen immer dann erforderl ich ist,  wenn 

ohne eine so lche Festsetzung öffent l iche Belange – insbesondere das Or ts -  und Land-

schaftsbi ld – beeinträchtigt werden könnten. Die Kreis - und Hansestadt Korbach hat  

im Rahmen der pf l ichtgemäßen Ausübung des ihr zustehenden Planungsermessens 

geprüft,  ob ein Verzicht auf eine entsprechende Festsetzung möglich erscheint.  Da im 

konkreten Fal l  durch die geplanten baulichen Entwicklungen und die exponier te Lage 

der Flächen Einwirkungen auf das Landschaftsbi ld und die städtebauliche Eigenar t im 

Sinne von §  1 Abs.  5 BauGB nicht  ausgeschlossen werden können, wurde die zulässige 

Gebäudehöhe in Metern als Höchstmaß verbindl ich festgelegt.   

Zur Sicherstel lung einer eindeutigen und überprüfbaren Festsetzung wird die zulässige 

Höhe baul icher Anlagen gemäß §  18 Abs.  1 BauNVO durch Bezug auf einen best imm-

ten Messpunkt (i .  d.  R. d ie Oberkante des Fer t igfu ßbodens, festgelegt durch das 

Stadtbauamt) best immt. Der Bezugspunkt und die zul ässige maximale Gebäudehöhe 

werden in Metern angegeben und im Bebauungsplan f ür d ie Baugebiete text l ich ein-

deutig geregelt.  Hierdurch wird gewähr leistet,  dass sich zukünft ige bauliche Anlagen 

harmonisch in d ie vorhandene Topographie und das Or tsbi ld e infügen und negative 

Auswirkungen auf das Umfeld ausgeschlossen werden .  

2.1.2  Bauweise  

Die Festsetzung einer abweichenden Bauweise im Sinne des §  22 Abs.  4 Satz  1 

BauNVO erfolgt,  indem die maximal zulässige Gebäudelänge planungsrecht l ich durch 

die festgesetzten Baufenster begrenzt wird, w ährend im Übr igen die Bestimmungen 

der offenen Bauweise nach §  22 Abs.  2 BauNVO gelten. Durch diese Regelung wird 

eine f lex ible und an die besonderen topographischen und st ädtebaulichen Gegeben-

heiten des Plangebietes angepasste bauliche Struktur erm ögl icht.   

Mit der Begrenzung der Gebäudelänge durch die Baufenster wird das Ziel verfolgt , 

einer städtebaulich unerwünschten Dominanz von Baukörpern vorzubeugen. Diese 

Vorgehensweise entspricht der Rechtsprechung, wonach die Festsetzung einer „ab-

weichenden Bauweise“ im Bebauungsplan der Gemeinde die planerische Befugnis ver-

le iht,  im Rahmen des §  22 BauNVO die Bebauungsstruktur im Sinne der städtebauli -

chen Entwicklung und Ordnung passgenau festzulegen (vgl.  BVerwG, Beschluss vom 

13.11.2017 – 4 B 23.17).  

Die Anwendung der Vorschrif ten der offenen Bauweise gewähr leistet ferner, dass eine 

ausre ichende Belichtung und Belüftung der Gebäude und Grundstücke sowie ein an-

genehmes Arbeitsumfeld erzeugt werden.  Gleichzeit ig werden durch die Fest legung 

der maximalen Gebäudelänge Nutzungskonf l ikte vermieden und der Flächenverbrauch 

begrenzt,  wodurch das ausgewogene Verhältnis zwischen bebauten und unbebauten 

Flächen im Sinne des al lgemeinen städtebaulichen Ordnungsprinzips gesicher t  wird.  
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2.1.3  Verkehrsf lächen  

Die für  die Erschl ießung erforderl ichen Verkehrsf lächen werden analog zu den bisher 

geltenden Festsetzungen als öffent l iche Straßenverkehrsf lächen im Sinne von §  9 

Abs.  1 Nr.  11 BauGB ausgewiesen. D ie d i f ferenzier te Fest legung, ob Fl ächen als öf-

fent l iche Verkehrsf lächen oder als Tei l  der Industr ie -  und Gewerbef lächen ausgewie -

sen werden, ermöglicht eine bedarfsgerechte und f lexib le Erschl ie ßung des Plange-

biets und stel l t  sicher, dass die Flächen entsprechend ihrer tatsächl ichen Nutzung 

eff iz ient d isponier t  werden können. Eine Festsetzung von Bereichen ohne Ein - und 

Ausfahr ten dient der Konf l iktvermeidung an verkehr l ichen Knotenpunkten (wie „Wei -

demannstraße“ /  „Aro lser Landstraße“  oder „Nordring“) und gewährleistet so die Ver-

kehrssicherheit  und Leistungsfähigkeit  der Erschl ießungsanlage im Sinne der städte-

baulichen Ordnung.  

Die Fest legung von Straßenbegrenzungsl inien im Bebauungsplan dient  einer klaren 

Abgrenzung zwischen Verkehrs - und angrenzenden Nutzf lächen und ist ein wesent l i -

ches Instrument zur Sicherste l lung der städtebaulichen Ordnung.  Dies ermögl icht eine 

präzise Zuordnung der Flächen zu best immten Funkt ionen im Plangebiet und verhin-

der t unkontrol l ier te oder unerwünschte Bebauung in Verkehrsf lächenbereichen. D ie 

Straßenbegrenzungsl inien def inieren die  vorgesehenen Nutzungsbereiche für die Er-

schl ießung und sichern somit  e ine rechtssichere Umsetzung der planer ischen Zie lvor-

gaben.  

Verkehrsf lächen, die innerhalb der Industr ie - und Gewerbegebiete l iegen, werden -  

insbesondere im Hinbl ick auf  interne Verbindungswege wie Brückenbauwerke zur 

Überquerung von Gewässern -  als pr ivate Straßenverkehrsf lächen ausgewiesen. D iese 

Fest legung unterstützt ef f iz ient  die betr iebl ichen Abläufe und trägt dazu bei,  d ie Funk-

t ionsfähigkeit  und interne Erschl ießung der betr iebl ichen Nutzungen optimal zu s i -

chern.  

2.1.4  Versorgungsf lächen  

Die Festsetzung e iner Fläche für  Versorgungsanlagen erfo lgt auf Grundlage des §  9 

Abs.  1 Nr.  12 BauGB, um das Grundstück der Energie Waldeck-Frankenberg mit der 

dor t bef indl ichen Gashochdruckregelstat ion planungsrechtl ich abzusichern und des-

sen langfr ist ige Funktionsfähigkeit  s icherzustel len. Durch diese Festsetzung wird die 

Integrität  und Betr iebssicherheit  der bestehend en Energieversorgungsinfrastruktur 

gewährleistet und der zentralen Rol le der Anlage für die Versorgung des Plangebiets 

sowie der umliegenden Gebiete Rechnung getragen.  

Gleichzeit ig d ient d ie planungsrecht l iche Sicherung der Versorgungsf läche der Ver-

meidung mögl icher Nutzungskonf l ikte mit angrenzenden Bau - und Nutzungsar ten. D ie 

Sicherstel lung einer dauerhaften und störungsfreien Funkt ion der Energieversorgungs -

anlagen ist  für  die rechtskonforme und nachhalt ige Entwicklung des Baugebiets von 

grundlegender Bedeutung.  

2.1.5  Führung von Versorgungsanlagen und - leitungen  

Die Festsetzung der unterirdischen Führung von Versorgungsleitungen erfolgt aus 

städtebaulichen Gründen auf der Grundlage des §  9 Abs.  1 Nr.  13 BauGB. Durch diese 
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Maßnahme werden Beeinträchtigungen des Or ts - und Landschaftsbi lds, wie s ie bei  

oberirdischer Verlegung auftreten könnten,  wirkungsvol l  vermieden und die optische 

Integrität  des Plangebiets dauerhaft  bewahr t.  Gle ichzeit ig wird das Risiko betr iebsbe -

zogener Störungen, etwa durch äußere Einf lüsse und unbeabsichtigte mechanische 

Beschädigungen, minimier t  und die Betr iebssicherheit  wesent l ich erhöht.   

Die unter ird ische Ver legung trägt auch den anerkannten Regeln der Technik Rech-

nung, wonach die nachhalt ige städtebauliche Entwicklung und Ordnung eine den ör t-

l ichen Gegebenheiten und Schutzbedürfnissen entsprechende Leitungsführung erfor-

der t.  Die Festsetzung dient  somit dem öffent l ichen Interesse an einer störungsarmen, 

sicheren und ästhet isch ver trägl ichen Versorgung und kommt zugleich den Interessen 

der Grundstückseigentümer und des Infrastruktur trägers entgegen .  

2.1.6  Maßnahmen zum Schutz, zur Pf lege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft  

Zur Vermeidung l ichtbedingter Umweltbeeinträcht igungen werden für d ie private Au-

ßenbeleuchtung verbindl iche Festsetzungen getroffen. Diese basieren auf den umwelt -  

und ar tenschutzrecht l ichen Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes und des Bau-

gesetzbuches (insb. §  9 Abs.  1 Nr.  20,  24 BauGB) und minimieren potenziel le nachte i -

l ige Wirkungen auf nachtakt ive Insekten , Vögel und Fledermäusen in den Übergangs-

bereichen. Hierzu s ind ausschließl ich Leuchten mit gezie lter Bodenausr ichtung und 

geringer Seitenstreuung zu lässig, wobei der Einsatz von Lichtquellen auf das erforder-

l iche Mindestmaß zu beschränken ist.  Z iel ist  es, sowohl die Licht immissionen als auch 

ökologische Störwirkungen zu reduzieren und das natür l iche Nachtökosystem zu er-

halten.  

Ferner wird die Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur P f lege und Entwicklung von 

Natur und Landschaft  – insbesondere der 10  Meter breite Gewässerrandstreifen – dau -

erhaft festgesetzt,  um jegl iche Bebauung auszuschlie ßen. Im Zuge gezielter Entwick-

lungsmaßnahmen wird auf d iesen Flächen eine standor t typische Nassstaudenf lur  an-

gelegt und gepf legt,  wodurch die ökologische Funkt ion des Gewässers gestärkt  und 

das Habitatangebot für Brutvögel,  Insekten und Kleint iere erheblich verbesser t wird. 

Die Festsetzungen übernehmen die bereits als Vermeidungsmaßnahmen für  das Plan-

gebiet im Bebauungsplan Nr.  35  C def inier ten Vorgaben und sichern deren langfr ist ige 

Wirksamkeit.  D ie erstmalige Baufeldfreimachung ist au ßerhalb der gesetzl ichen Brut - 

und Setzzeiten (01.  März bis 30.  September) vorzunehmen (§  39 BNatSchG), um den 

Ar tenschutz zu gewährleisten.  

Verpf l ichtend ist weiterhin bei Glasf lächen ab einer Größe von 6,0  Quadratmeter der 

Einsatz von Vogelschutzfol ien der Kategorie  A oder gleichwer t iger Systeme, um das 

Risiko von Vogelkol l is ionen im Bereich gro ßf lächiger Verglasungen gemäß der ar ten-

schutzrecht l ichen Bestimmungen signif ikant zu reduzieren. Zur Förderung der Ar ten-

vielfa lt  wird im Randbereich ein verpf l ichtendes Angebot an Nisthi l fen für Sperl ingsar-

ten festgesetzt.  Nisthi l fen – wie Nistkästen, Dachöffnungen oder Nischen – sichern 

Ersatzlebensräume und verbessern den Erhaltungszustand der Vogelar ten im Gebiet. 

Die Maßnahmen orient ieren s ich an den Rechts - und Fachvorgaben für  Natur-  und 

Ar tenschutz in Baulei tplanverfahren und gewährleisten, dass Flächen für die Entwick-

lung von Boden, Natur und Landschaft dauerhaft rechtssicher gesicher t und ökolo-

gisch funkt ionsfähig bleiben  
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Für Maßnahmen mit  erheblichen Bodenbeeinträchtigungen (mehr als 3.000  Quadrat-

meter Fläche) auf bisher unversiegelten Flächen ist  nach §  1a Abs.  2 BauGB eine qua-

l i f iz ier te bodenkundliche Baubegle itung einzusetzen, die die Einhaltung der Boden-

schutzanforderungen überwacht und sicherstel l t ,  dass Bodenmaterial ien fachgerecht 

gelager t,  wiederverwendet oder rekult iv ier t sowie die durchwurzelbare Bodenschicht  

geschützt bleibt.  D ies entspr icht den Vorgaben von §  4 Abs.  5 BBodSchV und dient 

der dauerhaften Erhaltung der ökologischen Bodenfunkt ion und der Vorsorge gegen 

Folgeschäden, wie s ie durch Verdichtung,  Erosion oder Schadstoffeintrag entstehen 

könnten.  

Festgesetzt wird zudem der Schutz und Erhalt  or tsbi ldprägender, gesunder Gehölze 

mit  einem Stammumfang über 60  Zent imeter.  Gehölze erfül len wesent l iche Habitat-

funkt ionen für Brutvögel und verbessern das lokale Mikrokl ima.  Ausnahmen sind nur 

bei unzumutbaren Här ten für  Bauvorhaben vorgesehen – dann ist  ein ökologisch 

gleichwer t iger Ersatz durch Neuanpf lanzung vorzusehen .  

2.1.7  Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten eines Erschließungs -

trägers zu belastende Flächen  

Im nördl ichen Tei l  des Plangebiets bef indet sich eine Hochdruckerdgasleitung der 

Energie Waldeck-Frankenberg GmbH, die zur Versorgungsf läche mit der Zweckbestim-

mung Gashochdruckregelstat ion führ t.  Zusätzl ich verläuft dor t  ein Fernmeldekabel.  

Aufgrund der s icherheitsrelevanten Eigenschaften der Hochdruckerdgasleitung ist 

eine Überbauung der Leitung nicht zulässig. Um die Betr iebssicherheit  und den Be-

stand der Leitung zu gewährleisten, wird e ine Schutzstreifenbreite von insgesamt 6,0 

Metern festgesetzt,  wobei  jeweils 3,0 Meter ab der Leitungsachse freizuhalten sind. 

Innerhalb dieses Schutzstreifens dürfen keine baulichen oder sonstigen Maßnahmen 

vorgenommen werden, die d ie Leitung gefährden könnten.  

Die Mindestüberdeckung der Leitung beträgt 1,0 Meter und muss auch bei Niveauver-

änderungen dauerhaft sichergeste l lt  werden. Diese Vorgabe dient dem Schutz vor me -

chanischen Einwirkungen sowie vor Veränderungen durch natürl iche oder baul iche 

Eingrif fe,  d ie d ie Integrität der Leitung gefährden könnten.  Die Festsetzung von Geh -, 

Fahr- und Leitungsrechten zugunsten des Erschl ießungsträgers stel l t  sicher, dass die 

Leitung jederzeit  zugänglich ble ibt und War tungs - oder Reparaturarbeiten ohne Ein-

schränkungen durchgeführ t  werden können. D iese Regelungen entsprechen den Vor-

gaben des DVGW-Regelwerks und den Anforderungen gemäß § 4 Abs.  5 BBodSchV 

sowie der Verordnung über Gashochdruckleitungen (GasHDrLtgV), welche den Schutz 

von Hochdruckle itungen und deren Umgebung al s essenziel l  für die öffent l iche Sicher-

heit  und Versorgungssicherheit  def in ieren. Sie tragen dazu bei,  das Risiko von Unfäl len 

oder Schäden durch unsachgemäße Nutzung oder bauliche Maßnahmen zu minimieren 

und gewährleisten zugleich die langfr ist ige Funktio nsfähigkeit  der Versorgungsinfra-

struktur.  

Die weiteren e ingetragenen Geh-, Fahr- und Leitungsrechte dienen der Kreis - und 

Hansestadt Korbach, die in diesem Bereich Ver- und Entsorgungsleitungen instal l ier t  

hat.  D iese Rechte gewährleisten den Zugang zu den Leitungen, um deren Betr ieb, 

War tung und Reparatur sicherzustel len und eine zuver lässige Versorgung und Entsor-

gung im Plangebiet  zu gewährle isten.  
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2.1.8  Maßnahmen zur Nutzung solarer Strahlungsenergien  

Die Festsetzung,  dass die nutzbaren Gebäudedachf lächen von Neu - und Anbauten zu 

mindestens 50 Prozent mit Photovoltaikmodulen oder Solarwärmekollektoren ausge -

stat tet werden müssen, verfolgt das Ziel,  d ie erzeugte Energie d irekt am Or t  des Ver-

brauchs zu produzieren. Dadurch wird die Netzinfrastruktur ent lastet,  da der physika -

l ische Effekt bewirkt,  dass Solarstrom bevorzugt dor t verbraucht wird, wo er erzeugt  

wird.  Dies reduzier t  die Belastung überregionaler Stromnetze und minimier t  Energie -

verluste durch Transpor t.  Darüber hinaus entspr icht  diese Regelung der im Bauge -

setzbuch veranker ten Kl imaschutzklausel  (§ 1 Abs.  5 Satz 2 BauGB), die Gemeinden 

verpf l ichtet,  Kl imaschutzbelange in der Bauleitplanung zu berücksicht igen. Die Nut-

zung erneuerbarer Energien auf Dachf lächen trägt zur Reduzierung von Treibhaus-

gasemissionen bei und förder t eine nachhalt ige städtebaul iche Entwicklung. D ie Mög-

l ichkeit,  Solarwärmekollektoren anzurechnen, schafft  Flexibi l i tät und unterstützt un-

terschiedl iche Technologien zur Erfül lung der  Vorgabe.  

Durch die Nutzung der solaren Strahlungsenergie wird somit ein wesentl icher Beit rag 

zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen geleistet,  da erneuerbare Energien fos-

si le  Energieträger ersetzen und somit den CO ₂-Ausstoß verr ingern. Die Solarmindest-

f läche unterstützt zudem die lokale Energieversorgung und erh öht die Energieunab-

hängigkeit,  was insbesondere vor dem Hintergrund steigender Energiepreise und Ver-

sorgungsunsicherheiten von großer Bedeutung ist.  Die Festsetzung berücksicht igt 

technische und wir tschaft l iche Aspekte, indem sie nur für nutzbare Dachf lächen gi lt ,  

die für  die Solarenergienutzung geeignet sind. Gleichzeit ig wird durch die Möglichkeit  

der Anrechnung von Solarwärmekollek toren Flexib i l i tät geschaffen, sodass unter-

schiedl iche Technologien zur Erfül lung der Vorgabe eingesetzt werden können.  

Darüber hinaus trägt  diese Maßnahme dazu bei,  d ie städtebaulichen Ziele einer k l i -

magerechten Baule itplanung umzusetzen. Sie förder t d ie Integrat ion erneuerbarer 

Energien in Baugebieten und unterstützt  die Anpassung an den Kl imawandel durch 

eine nachhalt ige Nutzung vorhandener Ressourcen.  Die Verpf l ichtung zur Instal lat ion 

von Solaranlagen stärkt nicht nur den Kl imaschutz, sondern auch die langfr ist ige Wir t-

schaft l ichkeit  und ökologische Qualität der Baugebiete.  

2.1.9  Flächen zum Anpf lanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be -

pf lanzungen  

Die Festsetzung, innerhalb der umgrenzten Flächen eine Niederstrauchhecke aus ein-

heimischen und standor tgerechten Ar ten anzulegen, zu erhalten und dauerhaft  zu 

pf legen, verfolgt das Ziel,  e inen ökologisch wer tvo l len Lebensraum zu schaffen, der 

gleichzeit ig einen Kompromiss zwischen Bebauung und N aturschutz darste l l t .  D ie He -

cke bietet  durch ihre vari ierende Breite und im Hinbl ick auf  die sukzessive Entwicklung 

der nicht überbaubaren Flächen, unterschiedl iche Lebensraumkomponenten, wie 

Saum-, Mante l-  und Kernzonen, die e ine Vielzahl von Tier- und P f lanzenar ten fördern.  

Diese Strukturvie lfa lt  ermöglicht  es beispie lsweise Vögeln, Insekten und Kleinsäugern, 

Nistp lätze, Nahrung und Schutz zu f inden. Heimische Gehölze wie Weißdorn, Schwarz-

dorn oder Hundsrose tragen zusätzl ich zur Förderung der Biodiversität  bei,  da s ie 

Blüten für Bestäuber,  Früchte für Vögel und Schutz vor Raubt ieren bieten. Darüber 

hinaus unterstützt  d iese Maßnahme die Kl imaschutzklausel  des Baugesetzbuches (§ 

1a Abs. 5 BauGB),  indem die Hecke als CO₂-Senke fungier t,  das Mikrokl ima 
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verbesser t  und Erosionsschutz bietet.  Sie wirkt als Wind - und Sichtschutz sowie als 

natür l icher Fi l ter für  Staub und Schadstoffe. Die Verwendung einheimischer Geh ölze 

aus regionaler Herkunft ste l l t  sicher, dass die Hecke optimal an die Standor tbedingun-

gen angepasst  ist  und langfr ist ig stabi l  b leibt.  D ie Festsetzung berücksicht igt  zudem 

die Notwendigkeit  eines Ausgleichs zwischen den baulichen Anforderungen des Plan-

gebiets und den ökologischen Funkt ionen der Landschaft.  Durch die Vorgabe von Er-

satzpf lanzungen bei Abgang wird sichergestel lt ,  dass der ökologische Nutzen der He -

cke dauerhaft erhalten ble ibt.   

2.1.10  Flächen mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepf lanzungen  

Bei den betreffenden Flächen handelt  es sich um die i n Bebauungsplänen Nr.  39 ur-

sprünglich als Or tsrandeingrünung festgesetzten Bereiche, d ie mit einer Umgrenzung 

zum Anpf lanzen von standor tgerechten, einheimischen B äumen und Sträuchern belegt 

wurden. Ziel der Festsetzung war der dauerhafte Schutz und die Entwicklung einer 

or tsrandbegleitenden Grünstruktur zur ökologischen Aufwer tung und städtebaulichen 

Eingl iederung des Siedlungsrandes. Ziergehölze wurden expliz i t  ausgeschlossen, um 

die naturnahe Ausgestal tung sicherzuste l len. Die Umsetzung der Pf lanzmaßnahmen 

erfolgte in Abst immung mit  dem Stadtbauamt und wurde im Jahr 2001 durch die Än-

derung mit dem Bebauungsplan Nr.  35  B/1 in Tei lbereichen angepasst.  

Mit dem neuen Baule i tplanverfahren werden diese Flächen a ls Baugebietsf lächen fest-

gesetzt;  gleichzeit ig werden s ie mit  einer Umgrenzung für d ie Erhaltung von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Bepf lanzungen nach §  9 Abs.  1 Nr.  25a BauGB belegt.  

Durch diese doppelte planer ische Sicherung werden die bestehenden Gr ünstrukturen 

bauplanungsrechtl ich geschützt und ihre wesentl iche ökologische Funkt ion anerkannt.  

Die Maßnahme trägt  dazu bei,  einen Ausgleich zwischen der angestrebten h öheren 

baulichen Ausnutzung der Grundstücke und den Anforderungen an den Natur- und 

Landschaftsschutz herzustel len. D ie Festsetzung gewährleistet sowohl d ie langfr ist ige 

Erhaltung der gesta lteten und bewähr ten Or tsrandeingrünung als auch eine nachhal-

t ige Integrat ion ökologischer Belange in die städtebaul iche Entwicklung. Auf d iese 

Weise können wir tschaft l iche Zielsetzungen und ökologische Erfordernisse im Rahmen 

der Bauleitp lanung gleichermaßen berücksicht igt  werden.  

2.2  Bauordnungsrecht l i che  Fes tset zungen  

2.2.1  Äußere Gestalt baul icher Anlagen  

Die Festsetzungen zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen wird auf  Grundlage von 

§ 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit  § 91 Abs. 1 Nr. 1 Hessische Bauordnung (HBO) 

getroffen. Demnach können Gemeinden durch Satzung folgende Elemente baulicher 

Anlagen als baugestalter ische Forderung fest legen: Gebäudehöhe, Dachform und 

Dachneigung,  Dachaufbauten, Werkstoff  und Farbe der Au ßenwände, Farbe der Dach-

eindeckung,  Fassadengestaltung, Fassadenbeschr if tung etc.   

Die Festsetzung dient  der gestalter ischen und städtebaulichen Integrat ion der gewerb-

l ichen Bauf lächen in das Stadt - und Landschaftsbi ld.  Diese Regelung stel l t  sicher, 

dass die Architektur des Industr ie - und Gewerbegebiets harmonisch mit der Umge-

bung abgestimmt ist und keine visuel len Störungen oder Beeinträcht igungen 
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entstehen. Darüber hinaus trägt diese Festsetzung dazu bei,  die Wahrnehmung des 

Gewerbe - und Industr iegebiets als funkt ionalen und hochwer t igen Standor t zu fördern.  

„Grel lbunte Farben“ könnten eine v isuel le  Unruhe erzeugen,  die sowohl das Or tsbi ld 

als auch die At trakt iv ität des Gebiets für Unternehmen und Besucher beeinträchtigen 

würde. Stat tdessen wird durch die Vorgabe „gedeckter Farben“ ein einheit l iches Er-

scheinungsbild geschaffen, das den Ansprüchen moderner Gewerbegebiete ent-

spricht.  

Die Festsetzung, dass Dachf lächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans so zu 

gestalten s ind, dass eine extensive Dachbegrünung möglich ist,  dient der ökologi -

schen und kl imat ischen Aufwer tung des Plangebiets und stel l t  s icher, dass die Vor te i le 

einer Dachbegrünung verpf l ichtend genutzt werden. Extensiv begrünte Dächer le isten 

einen wichtigen Beitrag zum Kl imaschutz und zur Anpassung an den Kl imawandel,  

indem sie Regenwasser zurückhalten,  die Versickerung fördern und die Kanal isat ion 

entlasten. Sie verbessern das Mikrokl ima, reduzieren die Aufheizung von Gebäuden 

und ihrer Umgebung und tragen zur Bindung von Feinstaub sowie zur CO ₂-Redukt ion 

bei.  Die Begrenzung der Dachneigung auf maximal 30 Grad gewährleistet die techni -

sche Umsetzbarkeit  der Dachbegrünung, da stei lere Dächer eine deutl ich aufwendi -

gere Konstrukt ion erfordern würden. Für Dächer mit einer Neigung von mehr als 10 

Grad wird durch die verpf l ichtenden Sicherungsmaßnahmen gegen das Abrutschen 

des Gründachaufbaus s ichergeste l lt ,  dass die Begrünung lan gfr ist ig stabi l  b leibt  und 

ihre ökologischen Funktionen erfül l t .  Durch diese Regelung wird nicht nur ein nach-

halt iger Umgang mit  Flächenressourcen s ichergestel lt ,  sondern auch ein Beitrag zur 

städtebaulichen Qual ität geleistet.  

2.2.2  Nutzung, Gestaltung und Begrünung von Grundstücksfrei f lächen und 

baulichen Anlagen  

Die Festsetzungen zur Nutzung,  Gestaltung und Begrünung von Grundstücksfreif lä -

chen und baul ichen Anlagen wird auf Grundlage von § 9 Abs.  4 BauGB in Verbindung 

mit § 91 Abs. 1 Nr. 5 Hessische Bauordnung (HBO) Hessische Bauordnung (HBO) 

getroffen. Demnach können Gemeinden durch Satzung Vorgaben für eine besondere 

gär tnerische Gesta ltung durch die Anlage von Vorgär ten  und deren Ausgestaltung so-

wie die Ar t  der Bepf lanzung regeln.  Mit  diese r bauordnungsrechtl ichen Satzung kön-

nen z. B. Z iele zur Verbesserung des Wohn- und Arbeitskl imas oder dem Schutz der 

natür l ichen Lebensgrundlage verfolgt werden. Die geforder t e Bepf lanzung kann mit-

tels einer Pf lanzl iste vorgeschrieben werden. Dies ermögl icht  insbesondere, soge-

nannte Schot tergär ten oder die Bepf lanzung mit best immten,  etwa nicht heimischen 

Gewächsen, zu untersagen.  

Die Festsetzung, dass die Dachf lächen von Neubauten  und Anbauten in den Bauge -

bieten mit einem mindestens 6 Zent imeter starken durchwurzelbaren Substrataufbau 

zu versehen und dauerhaft ex tensiv zu begrünen s ind, verfolgt das Ziel,  die ökologi -

schen und kl imat ischen Funkt ionen des Plangebiets zu stärken und eine nachhalt i ge 

Bauweise zu fördern.  Extensiv begrünte Dächer tragen wesentl ich zur Verbesserung 

des Mikrokl imas bei,  indem sie die Umgebung kühlen, Feinstaub binden und CO ₂  re -

duzieren. Sie unterstützen die Wasserrückhaltung, indem sie Regenwasser speichern 

und langsam abgeben, wodurch die Kanalisat ion ent lastet  wird und das Ris iko von 

Überschwemmungen verr inger t wird. Darüber hinaus le isten begrünte Dachf lächen ei -

nen wicht igen Beitrag zum Ar tenschutz, da sie Lebensr äume für Insekten und andere 
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Kleint iere schaffen. Sie fördern die Biodiversität  und tragen zur ökologischen Aufwer-

tung des Baugebiets bei.  Der durchwurzelbare Substrataufbau von mindestens 6 Zen-

t imetern gewähr leistet eine stabi le Grundlage für  die Vegetat ion und s icher t  deren 

langfr ist ige Funkt ional ität.  Die Ausnahme für untergeordnete Bautei le und Nebenanla-

gen berücksicht igt  die technische und wir tschaft l iche Umsetzbarkeit  der Maßnahme, 

ohne den ökologischen Nutzen wesent l ich zu beeinträcht igen. Die Verpf l ichtung zur 

Dachbegrünung stärkt die ökologische Funktion des Plangebiets und unterstützt eine 

kl imafreundliche Entwicklung im Einklang mit  den Zielen e iner nachhalt igen Bauleit -

planung. Begrünte Dachf lächen verbessern somit nicht nur d ie Umweltqual ität,  son-

dern auch das Erscheinungsbi ld des Baugebiets und schaffen einen Kompromiss zwi -

schen baulicher Nutzung und ökologischer Verantwor tung.  

Die Festsetzung zur Begrünung eines best immten Antei ls der Grundstücksf lächen mit 

Sträuchern und Bäumen dient der Gl iederung des Landschafts - und Or tsbi ldes sowie 

der Bereicherung der Biotopstrukturen innerhalb von Baugebieten. Das Anpf lanzungs-

gebot für Bäume sicher t – in Abst immung der Grundstücksgröße – den Antei l  gestal-

ter isch und kle inkl imatisch wirksamer Bepf lanzung, die Lebens - und Nahrungsräume 

für Insekten und Vögel bietet.  Der festgesetzte Mindestantei l  von Vegetat ionsstruktu-

ren mit Bäumen und Sträuchern sol l  die ör t l ichen Kl imaverhältnisse posit iv  beeinf lus -

sen, indem Temperaturextreme durch e ine Vegetat ionsbedeckung gemilder t,  Stäube 

und Schadstoffe ausgekämmt werden und der Wasserabf luss zeit verzöger t wird. Durch 

eine geringere Verdunstung werden im Zusammenhang mit der Beschat tung ausgegli -

chenere Temperaturverhältnisse bewirkt  und Aufheizeffekte versiegelter  Flächen ge-

minder t.  Zudem sol l  die Bepf lanzung Sauerstoff  produzieren und gle ichzeit ig Kohlen-

stoffdiox id binden. Die strukturbi ldenden Anpf lan zungen sol len das Erscheinungsbi ld 

des Baugebietes bereichern und die Einbindung in das Umfeld verbessern. D ie An-

pf lanzungen sol len zur Gestaltung und Qualität  des Wohnumfeldes beitragen.  

Die Festsetzung,  dass pro 200 Quadratmeter nicht  überbaubarer Grundstücksf läche 

ein großkroniger Laubbaum oder ein Hochstamm -Obstbaum zu pf lanzen ist,  verfolgt 

das Ziel,  die ökologischen und kl imat ischen Funktionen des Gewerbe - und Industr ie -

gebiets zu stärken und gleichzeit ig e ine nachhalt ige Freif lächengestaltung s icherzu-

stel len. Diese Maßnahme trägt zur Verbesserung des Mikrokl imas bei,  indem sie 

Schat ten spendet, die Luftqual ität durch Bindung von Feinstaub und CO ₂  verbesser t 

und die Umgebung kühlt.  Zudem fördern die Bäume die Wasserrückhaltung, indem sie 

Regenwasser aufnehmen und dessen Versickerung unterst ützen. Darüber hinaus le is -

ten großkronige Laubbäume und Hochstamm-Obstbäume einen wichtigen Beitrag zur 

Biodiversität,  da sie Lebensräume für Vögel,  Insekten und andere Tiere bieten. Obst-

bäume schaffen zusätzl ich Nahrungsquellen für Tiere und Menschen und t ragen zur 

ökologischen Vielfalt  bei.  Die Festsetzung stel l t  zudem einen Kompromiss zwischen 

baulicher Nutzung und ökologischer Verantwor tung dar. Dur ch die Begrünung der 

nicht überbaubaren Flächen wird das Landschaftsbi ld aufgewer tet,  ohne die bauliche 

Nutzung des Gewerbegebiets unverhältnismäßig einzuschränken. Gleichzeit ig wird 

durch die Vorgabe einer Mindestpf lanzqual i tät s ichergeste l lt ,  dass die Bä ume langfr is -

t ig ihre ökologischen Funkt ionen erfül len können.  

Beispie lrechnung:  

Bei einer Grundstücksgröße von 10.000 Quadratmetern und einer festgesetzten 

Grundf lächenzahl (GRZ) von 0,8 ergibt  s ich ein nicht überbaubarer Flächenantei l  von 

20 Prozent,  was einer Fläche von 2.000 Quadratmetern entspricht.  Gemäß der 
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Festsetzung, pro 200 Quadratmeter nicht überbaubarer Grundstücksf läche e inen 

großkronigen Laubbaum oder einen Hochstamm-Obstbaum zu pf lanzen, ergibt sich die 

Verpf l ichtung zur Pf lanzung von insgesamt 10 Bäumen auf d iesem Grundstück.  Zeit-

gleich sind die 2.000 Quadratmeter a ls Grünf läche anzulegen, wobei 30 Prozent (fal l-

bezogen 600 Quadratmeter) mit Sträuchern zu bepf lanzen s ind.  

Die Festsetzungen entsprechender Pf lanzgrößen bei Jungbäumen sol len bereits in kur-

zer Zeit  die Entwicklung ökologisch und v isuel l  wirksamer Freiraumstrukturen für eine 

at trakt ive Begrünung des Wohngebietes s icherste l len.  Zudem ist zu erwar ten, dass 

bei Bäumen mit größeren Stammumfängen geringere Beschädigungen durch Zerstö-

rung auftreten. D ie Festsetzung sol l  die Entwicklung kl imat isch wirksamen Grünvolu -

mens bereits kurz- b is mit telfr ist ig s icherstel len und bereits nach kurzer Entwicklungs -

zeit  eine at trakt ive Durchgrünung/Eingrünung des Wohngebietes ermögl ichen.  

Die Festsetzung zur Verwendung von einheimischen und standor tgerechten Ar ten wird 

getroffen, da eine auf die ör t l ichen Standor tbedingungen abgestimmte Auswahl ein-

heimischer Ar ten die Voraussetzung für  d ie dauerhafte Be - bzw. Durchgrünung des 

Raumes mit  einem Gerüst naturnaher Gehölzstrukturen, das Lebensräume für  eine 

große Anzahl heimischer Tierar ten bietet,  ist.  Die Verwendung standor tgerechter ein-

heimischer Ar ten wird weiter festgesetzt,  damit s ich Anpf lanzungen mit geringem Pf le -

geaufwand optimal entwickeln und Nahrungsgrundlage sowie Lebensräume für  die hei -

mische Tierwelt  bieten. Weiterhin dient  die Verwendung einheimischer Ar ten der lang-

fr ist igen Erhaltung des gebietstypischen Charakters der vorhandenen Vegetat ion.  

Die Festsetzung, dass al le Freif lächengestaltungs - und Bepf lanzungsmaßnahmen in 

einem Freif lächengestaltungsplan darzuste l len und zusammen mit den sonstigen Bau-

vorlagen einzureichen sind, verfolgt das Ziel,  e ine nachhalt ige Gestaltung der Freif lä -

chen im Plangebiet  s icherzustel len, d ie sowohl städtebauliche als auch ökologische 

Anforderungen erfül l t .  Durch die verbindl iche Angabe der Pf lanzenwahl und den Flä-

chennachweis gemäß den grünordner ischen Festset zungen wird gewährleistet,  dass 

die Vorgaben des Bebauungsplans konsequent umgesetzt werden. Ein Freif lächenge -

staltungsplan ermögl icht eine detai l l ier te Planung und Abst immung von Maßnahmen 

wie Begrünung, Bepf lanzung und der Anlage von Vegetat ionsf lächen. Dies ist  insbe -

sondere wicht ig, um Eingrif fe  in Natur und Landschaft  auszugleichen und die ökologi -

sche Funktion der Freif lächen zu stärken.  Die Festsetzung trägt dazu bei,  Lebens-

räume für  Tiere und Pf lanzen zu schaffen sowie das Mikrokl ima zu verbessern.  Gleich-

zeit ig wird durch die klare Dokumentat ion im Plan s ichergestel lt ,  dass die geplanten 

Maßnahmen mit  den baulichen Vorhaben harmonieren und langfr ist ig Bestand haben.  

Die Festsetzung,  dass zusammenhängende, nicht  durch Öffnungen unterbrochene 

Fassadenwandabschnit te größer a ls 100 Quadratmeter mit K let terpf lanzen zu begrü-

nen s ind, sofern keine Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie eingebaut wer-

den, verfolgt  mehrere städtebaul iche und ökologische Zie le.  Fassadenbegrünungen 

tragen wesent l ich zur Verbesserung des Mikrokl imas bei,  indem sie d ie Umgebung 

kühlen, d ie Luf tqual ität durch Bindung von Feinstaub und CO ₂  verbessern und die 

Aufheizung von Gebäuden reduzieren. Insbesondere in Gewerbe - und Industr iegebie -

ten mit großen Fassadenf lächen wird durch die Begrünung ein Ausgleich geschaffen, 

der den ökologischen Wer t des Gebiets erhöht und gleichzeit ig das Erscheinungsbi ld 

aufwer tet.  Die Verwendung von Klet terpf lanzen wi e Efeu, Wildem Wein, Waldrebe oder 

Hopfen schafft  Lebensräume für Insekten und Vögel,  förder t d ie Biodiversität  und trägt 

zur ökologischen Vernetzung des Gebiets bei .  
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2.2.3  Gestaltung von Einfr iedungen und Werbeanlagen  

Die Festsetzungen zur Beschränkung von Werbeanlagen werden auf Grundlage von § 

9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 91 Abs. 1 Nr. 7 Hessische Bauordnung (HBO) 

Hessische Bauordnung (HBO) getroffen. Demnach können Gemeinden durch Satzung 

Vorschrif ten zur Beschränkung der Gestaltung von Einfr iedungen und Werbeanlagen 

erlassen.  

Die verstärkte Nutzung der Grundstücke mit großf lächigen Werbeanlagen kann zu e i -

ner städtebaul ichen Beeinträchtigung des Or tsbi ldes insbesondere bei einem Mit tel-

zentrum im ländl ichen Raum führen. Aus diesem Grund werden Regelungen in d ie 

Planzeichnung und Festsetzungen aufgenommen, die den Bau der Werbeanlagen reg-

lementieren. So sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr.35 C /  1 künft ig  

Werbeanlagen bis max. 3,80 Meter Breite und bis max. 2,70 Meter Höhe (Euroformat) 

zulässig.  Die Gesamtanlage darf  eine Höhe von 10,00 Meter nicht überschreiten.  Es 

dürfen nicht  mehr a ls drei freistehende Werbeanlagen pro Baugrundstück aufgestel lt  

werden. Diese Festsetzungen sol len dazu dienen, d ie Werbeanlagen städtebaul ich ver-

trägl ich zu gestal ten. Die Bemühungen e iner Stadt,  ihr  Stadtgebiet at trakt iv  zu gestal-

ten, stel len nach ergangener Rechtsprechung besondere städtebaul iche Gründe im 

Sinne des § 1 Abs. 9 BauNVO dar, d ie die Beschränkung von Werbeanlagen – auch in 

Industr ie -  und Gewerbegebieten – rechtfer t igen können.   

Hinsicht l ich der Regelungen,  die sich aus dem Hessischen Straßengesetzt (HStrG) 

und Bundesfernstraßengesetz (FStrG) ergeben, wird in d ie Planzeichnung und Fest-

setzungen eingefügt,  dass die Bauverbotszone (20,0 Meter) ent lang der Bundesstraße 

B 251 frei von jegl ichen Werbeanlagen zu halten ist.  Dies dient der Sicherheit  und 

Leicht igkeit  des Verkehrs. Innerhalb der Baubeschränkungszone (40,0 Meter) kann 

nur Werbung an der Stät te der Leistung zugelassen werden, wenn von der Werbean-

lage keine erhebl ich störende  Fernwirkung ausgeht.  Außenwerbung ist  in d ie Fassade 

zu integr ieren und hat s ich in Größe, Form und Farbe dem Gebäude unterzuordnen.  

Anlagen für Außenwerbung als Bl inkl icht ,  als laufendes Schr i f tband, als proj iz ier te 

Lichtbi lder und als spiegelnde Bi lder s ind nicht  zulässig. Die Regelungen innerhalb 

der Baubeschränkungszone dienen ebenfal ls der Sicherheit  und Leicht igkeit  des Ver-

kehrs. Darüber hinaus wird damit der Topograf ie Rechnung getragen, die dazu führ t ,  

dass diese Anlagen auch in dem gegebenen größe ren Abstand dem Fahrer eines vor-

beifahrenden Fahrzeugs direkt  „ ins Auge fal len“ und damit eine unmit te lbare Gefähr-

dungssituat ion hervorrufen können. Aus städtebaul ichen Erwägungen ist es darüber 

hinaus s innvol l,  wenn sich die Werbeanlagen den Gebäuden unte rordnen, denn in dem 

im ländl ichen Raum l iegenden Mit telzentrum der Kreis - und Hansestadt Korbach ge -

gebenen baukulture l len Umfeld ist  es übl ich, dass sich Werbeanlagen den Gebäuden 

unterordnen und in d ie bauliche Situat ion e infügen.  

3  Städtebaul iche Eingr i f fsregelung  

Im Rahmen der Bauleitplanung ist der erforderl iche Ausgleich bzw. Ersatz nach den 

Vorschrif ten des Baugesetzbuches durchzuführen. Über die Notwendigkeit,  d ie Ar t und 

den Umfang von Ausgleichsmaßnahmen nach der städtebaul ichen Eingrif fsregelung ist 

jedoch im Baule itplanverfahren im Wege der Abwägung zu entscheiden. Nach § 1a 

Abs. 3 BauGB und § 15 BNatSchG sind unvermeidbare Eingrif fe in Natur und Land-

schaft ausgleichspf l icht ig. Dies gi lt  gemäß § 18 BNatSchG auch im Zusammenhang 
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mit der Bauleitp lanung. Grundsätzl ich so l len die Ausgleichsmaßnahmen unter Wah-

rung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung die quant itat ive und qual itat ive 

Kompensation gewährleisten.  

Die Bewer tung des Eingrif fs  und Ermit t lung des Ausgleichs erfolgt auf  Grundlage einer 

verbal-argumentat iven Bewer tung unter Zuhi l fenahme einer standardis ier te Bewer-

tungsmethode nach der Verordnung über die Durchführung von Kompensat ionsmaß-

nahmen, das Führen von Ökokonten, deren Handelbarkeit  und die Festsetzung von 

Ersatzzahlungen.  

3.1  Erm i t t lung  des  Umfangs  in  An lehnung an  d ie  Kompens at ions -

ve ro rdnung  

Die naturschutzfachl iche Bewer tung orient ier t sich an den Vorgaben der Hessischen 

Kompensationsverordnung (KV) vom 26. Oktober 2018. Für die Erweiterungsf lächen 

werden ausschließl ich die gegenüber dem bisherigen Planungsrecht ausgelösten und 

fachl ich dokument ier ten Eingrif fe erfasst.  Die Ermit t lung der Biotopwer t igkeit  und die 

Ableitung der Bedeutung der jewei l igen Bodennutzungen für Flora und Fauna orient ie -

ren sich an der standardisier ten Bewer tungsmethodik  der Anlage 3 zur Kompensat i -

onsverordnung. Das Bewer tungsergebnis wird unter Nutzung der mathemat ischen Be-

wer tungsmatr ix der KV quant if iz ier t,  wodurch eine nachvollz iehbare und sachgerechte 

Zuordnung sektoraler  Beeinträcht igungen sowie deren Ausgle ich durch Kompensati -

onsmaßnahmenherangezogen werden kann.  

Die Eingr if fs - und Ausgleichsbi lanzierung erfolgt ausschließl ich für die Erweiterungs-

f lächen anhand e iner fachgutachter l ichen Bestandsaufnahme und Typis ierung der Bi -

otop- und Nutzungstypen. Die verbale und argumentat ive Beschreibung der Eingrif fe 

und die Ableitung der entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen stützen s ich auf d ie Be-

wer tungsmatr ix sowie die methodischen Grundlagen der Hessischen Kompensat ions-

verordnung. Damit ist sichergeste l lt ,  dass al le naturschutzfachl ichen Bewer tungen 

und Flächenbi lanzen rechtskonform, objekt iv und aktuel l  geltenden landesrecht l ichen 

Anforderungen entsprechend durchgeführ t werden. Der sachl iche Anwendungsbe-

reich ist  k lar  auf d ie Flächen begrenzt,  die bislang dem planungsrechtl ichen Außenbe-

reich zugeordnet waren und von den vorge sehenen Entwicklungsmaßnahmen betroffen 

sind.  

Nut zungst yp  n ach  An lage 3  KV  BWP/m²  Fläche j e  Nut zungst yp  

in  m²  

Bio topwer t  

Typ-Nr.  Beze ichnung   vorher  nachher  vorher  nachher  

Bes tan d  
       

02.400  Neuan pf lan zung  von  Hec ken /Ge -

bü sch en  (he im isch ,  s tandor tge -

rech t ,  nur  Außenb ere ich) ,  N eu -

an lag e von  Fe ldgeh ö lzen  mi t  ge -

b ie t se ig enen  G ehö lzen ,  m in des -

tens  dre i -  re ih ig ,  m indesten s  5  m 

bre i t  

27  2.865  5.346  77.355  -  144.342  

05.214  B äche ohne f lu tende Wasse r ve -

getat ion ,  G ewässers t ruk tu rgü te -

k lasse 3  oder  sch lech ter  

47  200  133  9.400  6.251  

05.354  Son st ig e  S tau den f lu ren  an  F l i eß -

g ewässern ,  ink l .  Neuan lage  

39  200  2.217  7.800  -  86.463  

10.510  S ehr  s tark  od er  vö l l ig  ver s ie -

g e l te  F l äch en  (Or tbeton ,  As -

pha l t ) ,  Mü l l -Depon ie  in  Be t r ieb  

oder  n ich t  abg ed eck t ,  unbe -

grün te  Ke l l e r,  Fund amen te  e tc .  

3  0  710  710  -  2 .130  
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10.530  Nah ezu  vers i ege l te  F l ächen ,  

P f las ter  /  GR Z =  0 , 8  

3  0  18.567  0  -  55.701  

 D achf läch e ex tens iv  b egrünt  19  0  6.000  0  114. 000  

11.191  Acker ,  in tens iv  genut z t  16  30.504  0  488. 064  0  

11.223  G är tner isch  g ep f leg te  An lag en  

im bes ied e l ten  Bere ich ,  Neu an-

l age ar ten -  und  s t ruk tu rarme 

Hau sg är ten   

14  0  796  0  -  111.444  

SUMME    33.769  33.769  582. 619  -  420.031  

 

Übersch i rm ende F läch en  un d Zusat zb ewer tungen   

 

04.110  E in ze lb aum  e inhe im isch ,  s tand-

or tgerech t ,  Ob s tbaum  

34  80  57  2.720  -  1 .938  

       

SUMME      2.720  -  1 .938  

       

BIOTOPWERTDIFFERENZ  163.370  

Tabel le 1:Ermit t lung des zu erbr ingenden Ausgle ichs in  B iotopwer tpunkten  

Für d ie bereits a ls Industr iegebiet ausgewiesenen Flächen wird im Rahmen der Ein-

grif fs - und Kompensationsbilanzierung gemäß der Bewer tungsmethodik  verbal-argu-

mentat iv verfahren.  Grundlage der Bi lanz ierung ist die Bewer tung der Flächen anhand 

der zugeordneten Nutzungstypen und Flächengrößen sowie der festgelegten Wer t-

punkte pro Quadratmeter.  Der planer ische Bestandswer t wird auf Basis einer 80 -pro-

zentigen Bebauung mit einer versiegelten Fläche von 40.725 Quadratmetern abgebil -

det.  Die Festsetzungen des Bebauungsplans f ühren zu einer Erhöhung der heranzieh-

baren und somit  überbaubaren Fläche auf insgesamt 47.263 Quadratmeter.   

Damit  ergibt sich, dass 6.538 Quadratmeter Fläche künft ig  als vol lversiegelt  zu be-

wer ten sind und ihren bisher igen Status a ls gär tnerisch gepf legte Anlage mit  14 Bio-

topwer tpunkten ver l ieren. Die Bereiche der bestehenden und planmäßig gesicher ten 

Or tsrandeingrünung mit e iner Fläche von 8.173 Quadratmetern bleiben unveränder t  

als grünordnerische Pf lanzungen erhalten.  

Das daraus entstehende Biotopwer tdef iz it  wird durch die Festsetzung und Realis ierung 

begrünter Dachf lächen kompensier t,  die mit 19 Biotopwer tpunkten bewer tet sind.  Der 

Bauaufs ichtsbehörde l iegt ein Bauantrag für 2.160 Quadratmeter Dachbegrünung vor,  

weitere Bauabschnit te sol len in Abhängigkeit  der konkreten Ausgestaltung mit  einer  

begrünten Dachf läche von insgesamt 4.000 bis 5.000 Quadratmetern kurz- bis mit tel-

fr ist ig  umgesetzt werden.  

Es wird festgestel lt ,  dass die zusätzl iche Versiegelung von rund 6.500 Quadratmetern 

durch die Herstel lung von Dachbegrünungen mit vergleichbarer Flächengröße inner-

halb des Plangebiets unmit telbar ausgeglichen wird.  Die Begrünung der Dachf lächen 

fungier t h ierbei a ls in situ wirkende Kompensationsmaßnahme, d ie den Verlust an öko-

logischer Wer t igkeit,  verursacht durch die Versiegelung, nach den Maßgaben der Hes-

sischen Kompensationsverordnung sachgerecht kompensier t .   

3.2  Naturs chut z f ach l iche r  Aus g le ich  

Im Rahmen des naturschutzrecht l ichen Ausgleichs wurde in Anlehnung an die Vorge-

hensweise der Hessischen Kompensationsverordnung (KV) vom 26. Oktober 2018 das 

durch die Erweiterungsf läche ausgelöste Biotopwer tdef iz it  b i lanzier t.  Das Def iz it  im 

Biotopwer t  beläuft s ich gemäß der Bewer tungssystematik nach KV auf 1 63.370 Bio-

topwer tpunkte.  
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Darüber hinaus wird im Rahmen der Umweltprüfung e in zusätzl iches Biotopwer tdef iz it  

des Eingr if fs in das Schutzgut Boden von 36.800 Biotopwer tpunkten festgeste l lt .  

Biotopwer tdef iz it  im Rahmen der städtebaulichen Eingr if fsregelung:  163.370 BWP  

Biotopwer tdef iz it  im Rahmen der bodenbezogenen Eingrif fe:     36.800 BWP  

Summe des auszugle ichenden Biotopwer tdef iz ites:    200.170 BWP  

Es ist hervorzuheben,  dass der Bebauungsplan zahlreiche in situ wirkende Ausgle ichs-

maßnahmen enthält,  welche unmit telbar im räumlichen Geltungsbereich umgesetzt  

werden und e inen Bi lanzwer t von etwa 2 50.000 Biotopwer tpunkten erz ielen. Ledigl ich 

das verble ibende Def iz it  in Höhe von 200.170 wird im Wege einer externen natur-

schutzfachl ichen Maßnahme ausgegl ichen. Diese Maßnahme sieht d ie ökologische 

Aufwer tung eines aus zwei Tei lbereichen bestehenden Grünlandkomplexes in der Ge-

markung Sachsenhausen (Waldeck), F lur  40, Flurstück 12, vor.  Die gewählte Aus-

gleichsf läche bef indet sich im selben Naturraum und Landkreis wie die Eingr if fsf läche 

und erfül l t  somit d ie gesetzl ichen,  raumbezogenen Vorgaben.  

 

Abb i l dung  7 :  Räum l ich e Zuo rdnung  der  Komp en sat ion smaßn ahme  

Im südl ichen Bereich der Fläche wurde im Rahmen der Hessischen Lebensraum - und 

Biotopkar t ierung (HLBK) ein Bestand des FFH -Lebensraumtyps 6510 „Magere Flach-

land-Mähwiese“ mit gutem Erhaltungszustand (B) dokument ier t.  Die ökologischen De-

f iz ite  der 3.508 Quadratmeter umfassenden Fläche sol len durch ein angepasstes P f le -

geregime gezielt  behoben werden. Begle itend ist ein Monitoring vorgesehen, um die 

Entwicklungsziele regelmäßig zu evaluieren und bei Bedarf steuernd einzugreifen.  Um 

einen aktuel len Eindruck zu bekommen, fand Mit te Apr i l  2025 e ine Übersichtbegehung 

zur Einschätzung des Potenzials der Fläche stat t.  Dabei zeigte sich die Fläche 
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weiterhin a ls typische magere Flachland-Mähwiese. Kennar ten wie Wiesenlabkraut 

(Galium album) und Glat thafer (Arrhenatherum elat ius) s ind weiterhin vorhanden und 

bestät igen die Zuordnung zum Lebensraumtyp 6510. Al lerdings s ind mit t lerwei le An-

zeichen eines Pf legerückstands sichtbar, etwa durch das vermehr te Auftreten von Bra-

chezeigern wie der Ackerkratzdistel (Cirsium arvense). Dies deutet auf eine unzu -

reichende oder nicht  regelmäßige Mahd hin, was den Erhaltungszustand der Fläche 

langfr ist ig beeinträchtigen könnte. Um den Lebensraumtyp zu stabi l is ieren und zu ver-

bessern, sind gezielte Maßnahmen zur Förderung der typischen Ar tenvie lfa lt  und zur 

Optimierung der Bewir tschaftung notwendig. Die Beeinträcht igungen durch Brache-

zeiger können durch eine angepasste P f lege kurzfr ist ig  behoben werden.  Eine regel-

mäßige,  extensive Mahd kann den guten Erhaltungszustand kurzfr ist ig wiederherstel-

len.  

Der nördl ich angrenzende verbleibenden 8.255 Quadratmeter umfassende Tei lbereich 

unterscheidet  sich deutl ich vom südlichen ökologisch höherwer t igen Bereich. Hier  

handelt es sich um kurzrasiges, beweidetes Grünland mit e iner heterogenen Struktur,  

die durch die Beweidung bedingt ist.  Zum Zeitpunkt der Begehung war das Hasenbrot 

(Luzula campestr is) aspektprägend, daneben wurden weitere typische Ar ten wie Weiß-

klee (Trifo l ium repens), Ruchgras (Anthoxanthum odoratum) und Rotschwingel 

(Festuca rubra) festgestel lt .  In einzelnen, wüchsigeren Bereichen dominieren Fuchs -

schwanzgras (Alopecurus pratensis) und Wiesenkerbel (Anthriscus sylvestr is),  was 

vermut l ich auf  Gei lstel len oder Fut terste l len des Weideviehs zurückzuführen ist,  an 

denen durch konzentr ier ten Nährstoffeintrag das Wachstum nährs toff l iebender Ar ten 

geförder t wird. Bemerkenswer t ist ein Vorkommen der Wiesenprimel (Primula veris) 

auf der Fläche. D iese Ar t steht  auf der Vorwarnl iste der Roten Liste der Farn -  und 

Blütenpf lanzen Hessens und ist nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonder s ge-

schützt.  Ihr Vorkommen verle iht der Fläche eine erhöhte naturschutzfachl iche Bedeu-

tung.  

Das vorrangige Ziel  der naturschutzfachl ichen Kompensationsmaßnahme besteht da-

r in,  durch ein geziel tes Pf legeregime eine Entwicklung eines ar tenreichen, extensiv 

genutzten Grünlands zu fördern. Damit  wird das naturschutzfachl iche Potenzia l der 

mäßig intensiv genutzten Flächen durch Förderung standor t typischer Grünlandgesel l-

schaften nachhalt ig  erhöht.  Idealerweise sol l  die Ausbreitung der angrenzenden, be -

reits kar t ier ten mageren Flachland-Mähwiese (FFH-Lebensraumtyp 6510) auf d ie üb-

r ige Ausgleichsf läche geförder t werden. Zur Zielerreichung ist eine extensive Bewir t-

schaftung vorgesehen, welche eine boden - und insektenschonende Pf lege durch ein 

bis zwei Mahden pro Jahr – frühestens ab Mit te Juni – einschl ießt.  Auf den Einsatz von 

Düngemit teln und Pf lanzenschutzmit teln wird vol lständig verzichtet.  Zur gezielten För-

derung der Ar tenvielfa lt  kann zu Beginn der Maßnahme eine  Mahdgutüber tragung er-

folgen. Das übergeordnete Entwicklungsziel für die Fläche besteht darin, ein Biotop 

zu schaffen, das mindestens als „sonstiges extensives Grünland“ eingestuft  werden 

kann.  
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Abb i l dung  8 :  Ko nkrete  Abgrenzung  d er  Komp ensa t ion smaßn ahme  

Für die Erre ichung des angestrebten Zielbiotops ist ein kurz - bis mit telfr ist iger Ent-

wicklungszeit raum zu veranschlagen. Zur rechtl ichen Absicherung der Umsetzung der 

Ausgleichsmaßnahme wird vor dem Satzungsbeschluss ein städtebaulicher Ver trag 

abgeschlossen.  Im Anschluss daran erfolgt die dingl iche Sicherung der Maßnahme 

durch e inen entsprechenden Eintrag im Grundbuch. Ein Monitor ing erfolgt zur Siche-

rung der gewünschten Funkt ion und Entwicklung der Kompensationsmaßnahme.  

Nutzungst yp nach Anlage  3 KV  BWP/m²  
Fläche je  Nut-

zungstyp in  m²  
Biotopwer t  

Typ-Nr.  Beze ichnung    vorher  nachher  vorher  nachher  

Be -

stand  
            

            

06.310  Ex tens iv  genut z te  F lach land -Mähwie -

sen Meist  2 -mal ige  Nutzung,  ke in oder  

ger inger  Düngungse in f luss,  ar tenre ich  

45*  3.508  0  157.860  0  

06.310  Ex tens iv  genut z te  F lach land -Mähwie -

sen Meist  2 -mal ige  Nutzung,  ke in oder  

ger inger  Düngungse in f luss,  ar tenre ich  

55  0  3.508  0  -192.940  

06.330  Sonst ige  ex tens iv  genut zte  Mähwiesen  55  0  8.255  0  -  454.025  

06.340  Fr i schwiesen mäßiger  Nut zungs in ten-

s i tä t  meist  2 -3  mal ige  Nutzung mi t  

deut l i chem Düngungse in f luss,  mäßig 

ar tenre ich  

35  8.255  0  288.925  0  

       

Summe      11.763  11.763  446.785  -  646.965  
       

Biotopwer td i f fe renz           200.180  

Tabel le 2:  Ermit t lung des e rbrachten Ausgle ichs in  B iotopwer tpunkten  

11.763 m²  
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3.3  Be lange  des  Umwe l t -  und  Naturs chu t zes  sow ie  de r  Land -

scha f tsp f l ege   

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstel lung des Bebauungsplans Nr. 35 C /  1  

„Elfr inghäuser Weg /  Arolser Landstraße“ wird gemäß § 2 Abs.  4 Satz 1 BauGB eine 

Umweltprüfung durchgeführ t.  Z iel d ieser Prüfung ist es, d ie durch die Planung 

verursachten voraussicht l ichen erheblichen Umweltauswirkungen zu ermit teln und zu 

bewer ten. D ie Umweltprüfung ist integraler  Bestandtei l  des Verfahrens zur Aufstel lung 

eines Bebauungsplans und berücksicht igt dabei die Belange des Umweltschutzes, des 

Naturhaushalts und der Landschaftspf lege. Im Zuge der frühzeit igen Betei l igung nach 

§ 4 Abs. 1 BauGB wurden die Behörden und sonstigen Träger öffent l icher Belange 

über d ie Entwicklungsabsichten der Kre is - und Hansestadt Korbach informier t.  Sie 

wurden aufgeforder t,  s ich insbesondere zu den al lgemeinen Zielen und Zwecken der 

Planung sowie zum erforderl ichen Umfang und Detai l l ierungsgrad der Umweltprüfung 

zu äußern. D iese Betei l igung diente dazu, der Kreis -  und Hansestadt Korbach  die 

notwendigen Informationen für d ie Fest legung des Detai l l ierungsgrades der 

Umweltprüfung bereit zustel len.  

Die Rückmeldungen der betei l igten Behörden und Träger öffent l icher Belange ergaben 

keine zusätzl ichen Anforderungen über die bereits im frühzeit igen 

Betei l igungsverfahren vor l iegenden Inhalte hinaus.  Somit  konnten die 

Planungsabsichten mit Ausnahme der Erg änzung einer Kompensationsmaßnahme 

ohne weitere Änderungen oder Ergänzungen weitergeführ t  werden. Dies zeigt,  dass 

die b isher ige Planung den relevanten umweltrechtl ichen Anforderungen entspr icht  und 

keine weiteren Untersuchungen erforderl ich s ind.  

3.4  Ar tens chut z  

Bei der Aufstel lung von Bebauungsplänen s ind die ar tenschutzrechtl ichen Verbote und 

Ausnahmeregelungen gemäß den Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes 

(BNatSchG) zu berücksicht igen. Zwar greifen die ar tenschutzrechtl ichen Verbote 

grundsätzl ich erst  beim Vollzug des Bebauungsplans, also bei der konkreten 

Umsetzung der baulichen Maßnahmen, und nicht während der planerischen 

Vorbereitung durch die Änderung oder Aufstel lung von Bauleitp länen. Dennoch ist  es 

erforderl ich, bereits im Rahmen der Bauleitplanung si cherzustel len, dass keine 

unüberwindbaren Hindernisse durch den besonderen Ar tenschutz entstehen.  

Bauleitp läne,  deren Festsetzungen gegen ar tenschutzrechtl iche Vorgaben verstoßen 

und somit  n icht  umsetzbar s ind,  können ihre städtebauliche Entwicklungs - und 

Ordnungsfunktion nicht erfü l len und widersprechen damit § 1 Abs. 3 BauGB. D ieser 

Paragraph verlangt,  dass Bauleitp läne eine nachhalt ige städtebaul iche Entwicklung 

gewährleisten und dabei auch die Belange des Umweltschutzes berücksicht igen.  

Im Rahmen der Aufstel lung des Bebauungsplans wurde auf  Grundlage bisher iger 

Erkenntnisse aus dem Jahr 2017 eine Vorprüfung durchgeführ t.  Diese diente dazu, 

den damals ermit telten Zustand zu bestät igen oder mögliche Veränderungen 

gegenüber 2017 zu bewer ten.  Hierfür wurden Vor-Or t-Begehungen durchgeführ t,  bei 

denen gezielt  nach ar tenschutzrechtl ich relevanten Ar ten und Lebensräumen gesucht 

wurde.  Dabei konnten Erkenntnisse über das Ar tenspektrum und potenziel le 

Lebensräume gewonnen werden. Die Vorprüfung erga b Hinweise auf Ar tpotenzia le, d ie 

bei der weiteren Planung berücksicht igt werden müssen. Die Berücksicht igung des 

besonderen Ar tenschutzes ist  ein zentra ler Bestandtei l  der Bauleitp lanung,  da s ie 
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sicherstel l t ,  dass keine Konf l ikte mit  geschützten Ar ten entstehen und die Planung 

rechtssicher umgesetzt werden kann.  Durch diese Vorgehensweise wird gewähr leistet,  

dass die Planung sowohl den Anforderungen des Ar tenschutzes als auch den 

städtebaulichen Z ielen gerecht wird. Gleichzeit ig wird sichergestel lt ,  dass die 

Umsetzung des Bebauungsplans rechtl ich abgesicher t ist und keine Verstöße gegen 

ar tenschutzrechtl iche Vorgaben auftreten.  Dies trägt dazu bei,  eine nachhalt ige und 

umweltver trägl iche Entwicklung des Plangebietes zu ermöglichen.  

R e p t i l i e n f a u n a  

Im Rahmen der naturschutzfachl ichen Untersuchungen zur Aufste l lung des 

Bebauungsplans wurde ein mögliches Vorkommen von Rept i l ien im Plangebiet und der 

angrenzenden Böschung im Norden bewer tet.  Bereits im Jahr 2017 wurden 

entsprechende Begehungen durchgeführ t,  um die Lebensraumeigenschaften zu 

bewer ten und potenziel le Vorkommen festzustel len. Dabei wurden geziel t  

Sonnenplätze und geeignete Versteckstrukturen kontrol l ier t,  die für Rept i l ien von 

Bedeutung sind. Insbesondere wurden ausl iegende Pappen an der Bö schung des 

Schot terplatzes untersucht,  da diese häuf ig als Rückzugsor te und Wärmequellen für  

Repti l ien dienen können. Damals konnten keine Nachweise für  das Vorkommen von 

Repti l ien erbracht werden. Im Zuge der aktuel len Vor-Or t-Begehungen wurde der 

Zustand der Lebensräume erneut bewer tet,  um mögliche Veränderungen gegenüber 

2017 zu erfassen. D ie Untersuchungen ergaben, dass s ich die Lebensraumeigen -

schaften seit  2017 nicht  verbesser t haben. Es wurden weder Beobachtungen noch 

Hinweise auf e in Vorkommen von Rept i l ien wahrgenommen. Die Böschung sowie das 

Plangebiet weisen weiterhin keine geeigneten Bedingungen für die Ansiedlung von 

Repti l ien auf,  sodass ein Vorkommen mit  h inreichender Sicherheit  ausgeschlossen 

werden kann. Aufgrund dieser Ergebnisse wird eine ar tenschutzrechtl iche Prüfung 

nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) für nicht erforderl ich erachtet.  Da 

keine Hinweise auf das Vorkommen geschützter Rept i l ienar ten vor l iegen und die 

Lebensraumeigenschaften für diese Tiergruppe unzureichend sind, bes tehen keine 

Konf l ikte mit  den Vorgaben des besonderen Ar tenschutzes.  

W i r b e l l o s e n f a u n a :  

Im Rahmen der naturschutzfachl ichen Untersuchungen zur Aufste l lung des 

Bebauungsplans wurde ein mögl iches Vorkommen von Wirbel losen im Plangebiet  

bewer tet.  Bereits im Jahr 2017 wurden entsprechende Begehungen durchgeführ t,  um 

die Lebensraumeigenschaften zu  bewer ten und potenziel le  Vorkommen festzustel len.  

Damals wurde ein Vorkommen des Hauhechel -Bläul ing (Polyommatus icarus),  

Grünader-Weißl ing (Pieris napi),  Tagpfauenauge (Nymphalis io),  K leiner Fuchs 

(Nymphat is ur t icae),  Mauerfuchs (Lasiommata megera),  Kle ines Wiesenvögelchen 

(Coenonympha pamphi lus)  und Großes Ochsenauge (Maniola jur t ina) nachgewiesen.  

Der durch den Bebauungsplan Nr. 35 C/1 „Elfer inghäuser Weg /  Arolser Landstraße“ 

ausgelöste Eingr if f  er folgt ausschl ießl ich auf intensiv bewir tschafteten Ack erf lächen. 

Lebensräume mit  übergeordneten Bedeutung für  Wirbel lose werden somit nicht 

beeinträchtigt.  Durch die verpf l ichtende Dachbegründung werden habitatver -

bessernde Maßnahmen umgesetzt.  Aufgrund der Eingr i f fsf läche wird eine 

ar tenschutzrechtl iche Prüfung nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) für  

nicht  erforderl ich erachtet.  Durch die darüber hinaus festgelegten habitatver -

bessernden Maßnahmen bestehen keine Konf l ikte mit  den Vorgaben des besonderen 

Ar tenschutzes.  
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F l e d e r m a u s f a u n a   

In 2017 konnte mit  insgesamt 9 Kontakten in 3 Stunden Kar t ierzeit  nur wenig 

Fledermausaktiv ität nachgewiesen werden.  Aufgrund des unveränder ten Zustands der 

Flächen s ind keine Veränderungen der Aktiv itäten zu erwar ten. Al le Gehölz -  und 

Baumstrukturen bleiben erhalten. Eine ar tenschutzrechtl iche Prüfung nach § 44 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) wird daher für  n icht  erforderl ich erachtet.  

Durch die darüber hinaus festgelegten habitatverbessernden Maßnahmen bestehen 

keine Konf l ikte mit den Vorgaben des beso nderen Ar tenschutzes.  

A v i f a u n a  

Im Rahmen der Aufstel lung des Bebauungsplanes Nr. 35 C „Elfr inghäuser Weg /  

Arolser Landstraße“ wurden naturschutzfachl iche Untersuchungen zur Avifauna mit  

vier Geländebegehungen in 2017 durchgeführ t.  Der Schwerpunkt der Erfassung lag 

auf  sogenannten planungsre levanten Ar ten, also Vogelar ten mit e inem ungünstigen 

Erhaltungszustand, die bei den damaligen Entwicklungsabsichten besonders 

berücksicht igt werden mussten. Im Untersuchungsgebiet,  das auch das gesamte 

Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 35 C/1 „Elfr i nghäuser Weg /  Arolser Landstraße“ 

abdeckt konnten in 2017 insgesamt 17 Vogelar ten nachgewiesen werden, von denen 

bei 14 Ar ten ein Brutverdacht bestand. Unter diesen Brutvogelar ten wiesen fünf Ar ten 

gemäß der „Ampell iste“ der Staat l ichen Vogelschutzwar te H essen (VSW-FFM 2014) 

einen ungünst igen Erhaltungszustand auf.  Hierbei handelt  es s ich um die Feldlerche 

(Alauda arvensis),  den Haussper l ing  (Passer domesticus),  den Feldsperl ing  (passer 

montanus), den Bluthänf l ing  (Carduelis cannabina) und die Goldammer (Emberiza 

citr inel la).   

Diese Ar ten stehen unter besonderem Schutz und erfordern eine sorgfält ige 

Berücksicht igung im Rahmen der Planung.  

Im Bebauungsplan Nr. 35 C „Elfr inghäuser Weg /  Arolser Landstraße“ aus dem Jahr 

2017 wurde eine gezielte Maßnahme zur Förderung der Feld lerche festgesetzt,  um 

dieser charakterist ischen Vogelar t der offenen Agrarlandschaft ein geeignetes 

Ersatzhabitat anzubieten. Im Rahmen der Planung wurden sogenannte Feld vogel-

fenster vorgesehen, d ie spezie l l  darauf ausgelegt sind, den Lebensraum der Feld lerche 

zu unterstützen und ihre Brut -  und Nahrungssuche zu erle ichtern. D ie Maßnahme 

wurde nachweis l ich umgesetzt und er fül l t  ihre Wirkung.  

Feldlerchenfenster s ind unbewachsene oder nur spär l ich bewachsene Bereiche 

innerhalb von landwir tschaft l ichen Nutzf lächen, die den Boden frei zugängl ich machen 

und damit ideale Bedingungen für die Feldlerche schaffen. Sie bieten dieser 

bodenbrütenden Ar t  optimale Brutplätze sowie offene Flächen für d ie Nahrungssuche.  

Durch die Etabl ierung dieser Fenster konnte ein at trakt ives Ersatzhabitat geschaffen 

werden, das den Bedürfnissen der Feld lerche entspr icht  und ihre Umsiedlung im 

räumlichen Kontext des Plangeb ietes förder t.   

Die Feldlerche ist  eine typische Vogelar t der offenen Agrarlandschaft und bevorzugt 

weite, unstruktur ier te Flächen mit freiem Horizont und niedrigwüchsiger Vegetat ion. 

Ver t ikale Strukturen wie Gehölze, Baumreihen, Einzelbäume oder Gebäude sowie 

Straßen und Siedlungen werden von der Feldlerche gemieden.  Dieses ausgeprägte 

Meideverhalten gegenüber solchen Strukturen ist  gut  dokumentier t und wird als 

Schutzmechanismus gegen Prädatoren sowie als Reaktion auf Störungen durch Lärm 

und Bewegung interpret ier t.  Stud ien ze igen, dass Feld lerchen einen Abstand von 
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mindestens 50 bis 150 Metern zu ver t ikalen Strukturen und Straßen einhalten, 

abhängig von deren Größe und Ausprägung. Das Plangebiet wird durch die im 

Bebauungsplan Nr.  35 C „Elfr inghäuser Weg /  Arolser Landstraße“ ermöglichte neue 

Si lhouet te des Gewerbe - und Industr iegebiete sowie durch die angrenzende 

Bundesstraße geprägt.  Diese Bereiche s ind von Gehölzstrukturen, Einzelbäumen und 

den betr iebsbedingten Wirkungen wie Bewegungen und Schal lemissionen 

gekennzeichnet.  Die Kombinat ion aus ver t ikalen Strukturen und den Störungen durch 

Verkehrslärm sowie betr iebl iche Akt ivitäten schafft  für die Feldlerche keine geeigneten 

Bedingungen a ls Brut - oder Nahrungshabitat.  Aufgrund dieser Gegebenheiten ist  mit  

hinre ichender Wahrscheinl ihckeit  anzunehmen, dass die Feld lerche das Plangebiet 

meidet.  Im Rahmen der Vor-Or t-Begehungen konnten zudem keine Sichtbeobachten 

nachgewiesen werden.  

Es wird erwar tet,  dass die Feld lerche etabl ier te und at trakt ivere Standor te im Umfeld 

aufsucht,  die weniger durch ver t ikale Strukturen oder anthropogene Einf lüsse belastet  

sind, wie beispielsweise die bereits umgesetzten Maßnahmenf lächen aus dem 

Bebauungsplan Nr. 35 C „Elfr inghäuser Weg /  Arolser Landstraße“.  Aufgrund der 

vorhandenen Störungen im Umfeld des Plangebietes und dem fehlenden 

Lebensraumpotentia l  wird e ine ar tenschutzrecht l iche Prüfung nach § 44 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) für nicht  erford erl ich erachtet.  Durch die 

darüber hinaus weiterhin umzusetzenden habitatverbessernden Maßnahmen bestehen 

keine Konf l ikte mit den Vorgaben des besonderen Ar tenschutzes.  

Eine Tötung oder Schädigung von Individuen europäischer Vogelar ten wie die 

Zerstörung aktuel l  genutzter For tpf lanzungsstät ten, insbesondere von Haussper l ing, 

Feldsperl ing, Bluthänf l ing oder Goldammer , lässt sich durch die Begrenzung der 

Baufeldvorbereitungen auf  den Zeitraum außerhalb der For tpf lanzungs - und 

Aufzuchtszeiten (01.10. -28.02.) wirksam vermeiden. Auch Störungen während der 

For tpf lanzungszeit  können auf  diese Weise reduzier t  werden. Darüber  hinaus s ind die 

vorhandenen Hecken und Gehölze am Gebietsrand mit  einer Umgrenzung von Flächen 

mit Bindung für d ie Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepf lanzungen 

überlager t,  sodass diese  Strukturen erhalten und eine angrenzende Neupf lanzung 

ergänzt wird. Hierdurch werden rurderale Flächen mit einem Angebot an Kräutern, 

Samen und Früchten als Nahrungsf lächen für samenfressende Vögel geschaffen. 

Durch die verpf l ichtenden Maßnahmen zur Durchgrünung der Gewerbe - und 

Industr iegebiete sowie der verpf l ichtenden Begrünung von Dachf lächen werden 

zusätzl ich habitatverbessernde Maßnahmen geschaffen.  

Da eine Beschränkung der Baufe ldfreimachung auf e inen Zeitraum außerhalb der Brut -

und Setzzeiten verbindl ich festgesetzt wird und die Gehölze, Bäume und sonstigen 

Bepf lanzungen nicht  eingegrif fen wird, wird eine ar tenschutzrechtl iche Prüfung nach 

§ 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) für  nicht  erforderl ich erachtet.  Durch die 

darüber hinaus weiterhin umzusetzenden habitatverbessernden Maßnahmen bestehen 

keine Konf l ikte mit den Vorgaben des besonderen Ar tenschutzes.  

3.5  Geb ie ts schut z  

Der Gebietsschutz wird in der p lanerischen Abwägung gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buch-

stabe b BauGB und § 1a Abs. 4 BauGB berücksicht igt.  Aufgrund der Lage des Plan-

gebietes bzw. der Ent fernung zu Schutzgebieten können nachte i l ige Auswirkungen auf 

die „Erhaltungsz iele und Schutzzwecke der Gebiete gemeinschaft l icher Bedeutung 
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(Natura 2000-Gebiete) und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bun-

desnaturschutzgesetzes“ mit h inre ichender Wahrscheinl ichkeit  ausgeschlossen wer-

den.  

N a t u r a  2 0 0 0 - G e b i e t e  –  F F H - Ve r t r ä g l i c h k e i t  

Das nächstgelegene FFH-Gebiet bef indet sich in einer Entfernung von 1.850 Metern 

öst l ich zum Plangebiet.  Hierbei handelt es sich um das FFH -Gebiet „Twiste mit  Wi lde,  

Wat ter und Aar“.  Aufgrund der Entfernung zum Plangebiet  ist  mit h inre ichender 

Sicherheit  anzunehmen, dass keine nachtei l igen Auswirkungen auf das 147 Hektar 

umfassende FFH-Gebiet zu erwar ten s ind.  

N a t u r s c h u t z g e b i e t e  

Das nächstgelegene Naturschutzgebiet bef indet s ich in einer Entfernung von 3.250 

Metern südlich zum Plangebiet.  Hierbei  handelt es s ich um das Naturschutzgebiet  

„Schanzenberg bei  Korbach“. Zwischen dem Schutzgebiet und den 

verfahrensgegenständlichen Flächen bef indet sich das gesamte Stadtgebiet.  Aufgrund 

der Lage und der Entfernung zum Plangebiet ist mit hinreichender Sicherheit  

anzunehmen, dass keine nachtei l igen Auswirkungen auf  das 7,0 Hektar umfassende 

Naturschutzgebiet zu erwar ten s ind.  

L a n d s c h a f t s s c h u t z g e b i e t e  

Im Umkreis von 5 Ki lometern bef inden s ich keine durch Landschaftsschutzgebiete 

ausgewiesenen Schutzkul issen.  

B i o t o p k a t a s t e r f l ä c h e n ,  B i o t o pv e r b u n d f l ä c h e n ,  g e s e t z l i c h  g e s c h ü t z t e  B i o t o p e  

Dem NaturegViewer des Hessischen Landesamtes für  Naturschutz, Umwelt und 

Geologie sind keine entsprechenden Flächen zu entnehmen.  

4  Umweltauswirkungen  

S c h u t z g ü t e r  B o d e n  u n d  F l ä c h e  

Im Verlauf  der Bauausführung s ind Boden und Fläche mehreren Wirkungen ausgesetzt,  

die sowohl temporär als auch dauerhaft die natürl ichen Bodenfunkt ionen beeinträch-

t igen können. Während der Bauphase kommt es insbesondere durch den Einsatz von 

Baustel lenfahrzeugen zu Bodenverdichtungen und Erschüt terungen, die die physikal i -

sche Struktur des Bodens nachtei l ig  beeinf lussen.  Zusätzl ich entstehen durch Erdar-

beiten wie Abgrabungen und Aufschüt tungen Verluste ökologisch wirksamer Boden-

schichten,  da Boden großf lächig bewegt und tei lweise zwischengelager t wird. Bei  un-

günst igen Wit terungsbedingungen besteht ein erhöhtes Risiko für weitere Verdichtung, 

wodurch das Porengefüge und die b iologische Durchwurzelbarkeit  des Bodens gemin-

der t werden.  

Nach Abschluss der Bauarbeiten s ind die Flächen durch betr iebsbedingte Nutzungen 

wie Verkehr und Lagerhaltung zusätzl ichen Belastungen,  darunter Einträge durch Rei -

fenabrieb, Bremsmaterial sowie Tre ib - und Schmierstoffe ausgesetzt,  wodurch die che -

mische und bio logische Bodenqual ität beeinträcht igt werden kann.  

Anlagenbedingt führ t  die dauerhafte Versiegelung von Flächen zum vol lständigen Ver-

lust  der natür l ichen Bodenfunktionen. Dazu zählen die Lebensraum -, Fi l ter-,  Speicher-  

und Pufferfunktionen ebenso wie die regulatorische Fähigkeit  des Bodens,  Temperatur 

und Feuchte auszugleichen sowie organische Stoffe umzusetzen und mineral ische 
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Nährstoffe verfügbar zu halten. Auf versiegelten Bereichen ist eine Versickerung von 

Niederschlagswasser ausgeschlossen, wodurch die Neubildung des Grundwassers re -

duzier t und der Bodenwasserhaushalt  langfr ist ig  negativ beeinf lusst werden kann.  

S c h u t z g ü t e r  P f l a n z e n ,  T i e r e  u n d  b i o l o g i s c h e  V i e l f a l t  

Während der Bauphase kommt es zu temporären Beeinträchtigungen von Pf lanzen und 

Tieren durch Emissionen wie Staub,  Lärm und künst l iches L icht,  d ie überwiegend 

durch Baumaschinen und den Baustel lenbetr ieb verursacht werden. Zusätzl ich werden 

Flächen als Lebensraum durch die Baustel leneinrichtung, Material lagerung, Boden-

mieten sowie durch Erdarbeiten beansprucht und damit bestehende Vegetat ionsbe-

stände entfernt  oder beschädigt.  Die Mobil is ierung und Einträge von Schadstoffen aus 

Baustel lenfahrzeugen, insbesondere Treibstoffe und Schmiermit tel,  können zudem 

ökologische Funktionen des Bodens und die Entwicklungssituat ion der Flora verän-

dern.  

Aufgrund der vorherrschenden intensiven ackerbaul ichen Nutzung präsentieren s ich 

die untersuchten Flächen a ls homogen struktur ier t und weisen eine geringe Biodiver-

sität auf.  Die Monotonie der Nutzungsweise sowie der regelmäßige Einsatz von Dünge - 

und Pf lanzenschutzmit teln führen zu einem Defiz it  naturschutzfachl ich wer tvol ler 

Strukturen und einer verarmten Flora und Fauna, wie dies für intensiv genutzte Agrar-

landschaften typischerweise zu beobachten ist.  

Im Betr ieb können zusätzl iche Belastungen für  die Fauna und Flora durch Licht - und 

Lärmemissionen entstehen, die insbesondere nachtakt ive und l ichtempf indl iche Tier-

ar ten beeinträcht igen. Dazu zählen beispielsweise Insekten und Fledermäuse, deren 

Aktiv ität und Lebensraumstruktur durch künstl iche Beleuchtung und Störung nachhal-

t ig veränder t  werden kann. Ergänzend s ind stoff l iche Emissionen wie Abgase sowie 

Einträge durch Betr iebsmit te l zu berücksicht igen, d ie eine Verschlechterung der Bo-

denqualität  und indirekt auch eine Hemmung des P f lanzenwachstums bewirken kön-

nen.  

Durch die anlagenbedingte Versiegelung von Flächen entstehen weitere Ver luste na-

türl icher Lebensräume, was zu einer verr inger ten ökologischen Funkt ionsfähigkeit  der 

Flächen und einer intensiven Beeinträchtigung des Wasserhaushalts führ t.  Versiegelte 

Flächen verhindern die Versickerung von Niederschlagswasser, was speziel l  für feuch-

t igkeitsabhängige Pf lanzenar ten nachtei l ig  ist.   

S c h u t z g u t  W a s s e r  

Im Zuge der Bauausführung kann es infolge des Einsatzes von Baustel lenfahrzeugen 

zu Bodenverdichtungen und mechanischen Erschüt terungen kommen, d ie d ie natür l i -

che Versickerungsfähigkeit  des Bodens einschränken und einen erhöhten Oberf lä -

chenabf luss von Niederschlagswasser verursachen.  Temporäre Lagerungen, Abgra -

bungen und Aufschüt tungen führen zu e iner Veränderung der Bodenporenstruktur und 

beeinträchtigen die Speicher- und Fi l terfunkt ionen des Bodens. Bei sachgemäßer 

Handhabung von Betr iebs -,  Bau- und Schmierstoffen ist nicht mit einer relevanten 

Verschmutzung des Grundwassers zu rechnen; unsachgemäße Anwendungen könnten 

jedoch lokal e in Gefährdungspotenzia l darstel len.  

Während des Betr iebs entstehen zusätzl iche Risiken für d ie Wasserqualität  durch stoff-

l iche Einträge wie Streusalz,  Reifen- und Bremsabrieb sowie austretende Betr iebs-

stoffe, d ie auf  befest igten und versiegelten Flächen in das Entwässerungssystem ge-

langen können. D ie anlagenbedingte Versiegelung von Grundstücksf lächen verminder t 
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die natür l iche Inf i l trat ion und damit die Grundwasserneubi ldungsrate, was eine dauer-

hafte Verschiebung des natürl ichen Wasserhaushalts bewirkt.  Damit einhergehend ge -

hen mit der Versiegelung sämtl iche wicht igen Bodenfunktionen – insbesondere die 

Wasser- und Nährstoffspeicherung, Fi l ter- und Puffer leistung – verloren.  

Die dauerhafte Veränderung der Fläche durch baul iche Anlagen begünstigt  einen er-

höhten Oberf lächenabf luss sowie eine Belastung des Entwässerungssystems. Darüber 

hinaus besteht bei unsachgemäßen Bauausführungen oder bei  Leckagen in den Ab-

wassersystemen ein erhöhtes Ris iko für eine Beeinträcht igung des Grundwassers. Das 

Vorhaben erforder t daher eine konsequente Umsetzung von Maßnahmen zur Minimie -

rung von Einträgen und zur Sicherste l lung eines ordnungsgemäßen Umgangs mit  was -

sergefährdenden Stoffen in Übereinst immung mit den relevanten wasserrecht l ichen 

Vorschrif ten, um den Schutz des Wassers als natür l iches Gut s icherzuste l len  

S c h u t z g ü t e r  L u f t  u n d  K l i m a  

Während der Bauphase entstehen durch den Betr ieb von Baumaschinen und Trans-

por tfahrzeugen Luftschadstoffe wie St ickoxide, Feinstaub (PM10/PM2,5), Schwefeldi -

oxid und Kohlendiox id, die d ie lokale Luf tqual ität  beeinträcht igen und zur Belastung 

des Kl imas beit ragen.  Zusätzl iche Staubentwicklung entsteht durch Erdarbeiten, Auf-

schüt tungen sowie den Betr ieb auf unbefest igten Flächen. Der dabei entstehende 

Energieverbrauch führ t zur Freisetzung von Treibhausgasen mit  negativen Auswirkun-

gen auf das regionale und globale Kl ima.  

Im laufenden Betr ieb können weitere Emissionen, insbesondere durch Abgase aus Hei -

zungsanlagen, Kl imaanlagen und erhöhtem Verkehrsaufkommen, eine Verschlechte -

rung der Luftqual ität bewirken und die CO ₂-Belastung erhöhen. Diese verkehrsbeding-

ten Emissionen verstärken sowohl d ie Luftverschmutzung als auch den Kl imawandel.  

Durch die dauerhafte Versiegelung von Flächen im Zuge der Err ichtung von Gebäuden,  

Straßen und weiteren Infrastrukturen gehen wesentl iche Funkt ionen der natürl ichen 

Vegetat ion verloren, wie die Bindung von Schadstoffen und die CO ₂-Aufnahme. Gleich-

zeit ig entfäl l t  d ie Möglichkeit  zur natür l ichen Verdunstungskühlung, wodurch sich die 

Umgebungstemperaturen erhöhen und das lokale Mikrokl ima veränder t wird. Versie -

gelte Flächen bewirken eine stärkere Aufheizung und reduzieren die Luftzirkulat ion, 

wodurch s ich thermische Belastungen verstärken und die Luftqual ität  weiter sinkt.  Die 

Umwandlung landwir tschaft l icher Flächen in Siedlungs - und Verkehrsf lächen ver-

schlechter t zudem die Fähigkeit  des Gebiets, Schadstoffe aus der Umgebungsluft  zu 

f i l tern.  

S c h u t z g u t  L a n d s c h a f t  /  L a n d s c h a f t s b i l d  

Während der Bauphase sind erhebliche, überwiegend temporäre Veränderungen im 

Landschaftsbi ld zu erwar ten. Der Einsatz von Baumaschinen, Baustel lenfahrzeugen 

und Baustel leneinrichtungen verursacht Lärm-, Staub- und Schadstoffemissionen, d ie 

die akust ische und visuel le Qualität der landschaft l ichen Umgebung beeinträchtigen. 

Durch Erdbewegungen, Abgrabungen und technische Aufbauten werden die natürl iche 

Topograf ie und gewachsene Landschaftsstrukturen gestör t.  Durch die Flächeninan-

spruchnahme werden bestehende landschaftsprägende Elemente tei lweise beseit igt,  

was das ästhet ische Erscheinungsbi ld nachhalt ig veränder t.  

Betriebsbedingte Einf lüsse entstehen insbesondere durch Verkehrslärm, künst l iche 

Beleuchtungen und die Err ichtung von Werbeanlagen, welche in ländlichen oder na-

turnahen Gebieten a ls Fremdelemente wahrgenommen und als störend empfunden 



B egründung  

zum Beb auung sp lan  Nr .  35  C /1  „E l f r inghäu ser  Weg /  Aro lser  Land st raße “  

 

 

-  44 -  

werden können.  Die Erhöhung der Verkehrs - und Betr iebsintensität  führ t zu einer 

nachhalt igen Ste igerung des Lärmpegels,  wodurch die Erholungsfunktion der Land-

schaft geminder t  und die ruhige Nutzung des Umfelds beeinträchtigt wird.  

Die dauerhafte Versiegelung von Flächen im Zuge der Err ichtung von baul ichen Anla -

gen, Straßen und Verkehrsf lächen stel l t  e ine t iefgreifende Veränderung der Land-

schaftsstruktur dar.  Hierdurch gehen naturräumliche und landschaftsästhetische Qua-

l i täten ver loren, das Landschaftsbi ld wird fragment ier t und die Verständlichkeit  der 

natür l ichen Raumgliederung reduzier t.  Insbesondere vor dem Hintergrund einer be -

reits bestehenden Vorbelastung durch vorhandene Bundesstraßen und gewerbl iche 

Nutzungen ist das Landschaftsbi ld im relevanten Plangebiet  zusätzl ich beeinträcht igt 

und zerschnit ten.  Die genannten Veränderungen unterstreichen die Erhebl ichkeit  und 

Nachhalt igkeit  von Eingrif fen in das Schutzgut Landschaft und die Notwendigkeit,  ent-

sprechende ausgleichende und gesta lter ische Maßnahmen zum Schutz und zur Ent-

wicklung des Landschaftsbi ldes zu berücksicht igen.   

S c h u t z g ü t e r  M e n s c h  u n d  s e i n e  G e s u n d h e i t  

Während der Bauphase treten temporäre Belastungen für  den Menschen und seine 

Gesundheit  auf,  die auf den Einsatz von Baustel lenfahrzeugen, Maschinen und tempo-

rären Anlagen zurückzuführen sind. Es kommt zu erhöhten Emissionen von Staub -, 

Lärm- und Licht,  welche die Wohn- und Erholungsqual ität  der Anwohner im Umfeld 

beeinträchtigen können. Zusätzl ich entstehen Erschüt terungen durch Baumaßnahmen, 

die das subjekt ive Wohlbef inden der Bevölkerung beeinf lussen.  Im Baustel lenbereich 

besteht ein erhöhtes Unfal lr is iko.  

Im späteren Betr ieb s ind mit  einer Zunahme des Verkehrs und einer dauerhaften Stei -

gerung der Lärmemissionen zu rechnen. Weiterhin können Lichtemissionen und stoff-

l iche Einträge (wie Abgase oder Staub) die Umwelt -  und Lebensqual ität der angren-

zenden Wohnbereiche beeinträchtigen.  

Anlagenbedingt führ t  die Err ichtung eines Gewerbe - und Industr iegebietes zu einer 

dauerhaften Umwandlung und Versiegelung von Flächen, was nicht nur die lokale Flora 

und Fauna beeinf lusst,  sondern auch zu einer Neubewer tung der landschaft l ichen und 

kleinkl imat ischen Bedingungen im Plangebiet und dessen Umgebung führ t.  D ie Zer-

schneidung bestehender Strukturen kann Funkt ionszusammenhänge und Naherho-

lungsqual itäten dauerhaft beeinträchtigen. Die Summe dieser Auswirkungen macht d ie 

Notwendigkeit  e iner planerischen Berücksicht igung und Umsetzung geeigneter Min-

derungsmaßnahmen zum Schutz des Menschen, se iner Gesundheit und seiner Lebens-

qualität  deut l ich.  

4.1  Verme idungs maßnahmen  

Inanspruchnahme von bereits versiegelten und vorgeprägten Flächen  

Die für  d ie Nachverdichtung vorgesehenen Flächen weisen bere its eine baul iche Prä-

gung und e inen vorhandenen Grad an Flächenversiegelung auf.  Durch die Erweiterung 

der überbaubaren Grundstücksf läche wird die zusätzl iche Inanspruchnahme bislang 

unversiegelter Außenbereichsf lächen vermieden. Damit unterstützt das Vorhaben die 

f lächeneff iz iente Nutzung bestehender Bauf lächen und entspricht den raumordnungs - 

und naturschutzrecht l ichen Zielsetzungen einer nachhalt igen Innenentwicklung .  

Lenkung der Flächeninanspruchnahme auf  Flächen ohne Schutzgebiete oder ge-

schützte Biotope, auf Flächen mit geringem ökologischem Wer t  
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Die Flächeninanspruchnahme wird auf Flächen ohne Schutzgebiet oder geschützte 

Biotope gelenkt,  um die negativen Auswirkungen auf besonders wer tvol le und schüt-

zenswer te Landschaftsbestandtei le zu vermeiden. Hierdurch sol len nachtei l ige Aus -

wirkungen auf d ie Biodiversität vermieden werden.  

Lenkung der Flächeninanspruchnahme auf Landschaftsstrukturen ohne besondere Ge-

ländemerkmale  

Die Flächeninanspruchnahme wird auf Landschaftsstrukturen ohne besondere Gelän-

demerkmale gelenkt,  um nachtei l ige Auswirkungen auf  das Landschaftsbi ld zu vermei -

den. Ein Gelände ohne besondere Geländemerkmale bedarf darüber hinaus keinen 

erhöhten Aufwand bei  der Erschl ießung.  

Lenkung der Flächeninanspruchnahme auf  Flächen ohne besonderen Wer t für  ge -

schützte und schützenswer te Bau - und Bodendenkmäler  

Die Flächeninanspruchnahme wird auf  Flächen ohne besonderen Wer t  für  geschützte 

und schützenswer te Bau - und Bodendenkmäler gelenkt,  um Denkmäler als Quel len 

und Zeugnisse menschlicher Geschichte und Entwicklung zu schützen und zu erhalten.  

Lenkung der Flächeninanspruchnahme auf Böden mit ger ingerem Funktionserfül lungs-

grad  

Die Flächeninanspruchnahme wird auf Böden mit  geringem Erfül lungsgrad gelenkt,  um 

hochwer t ige Böden zu schützen und wer tvol le Bodenfunktionen zu erhalten. Durch die 

Konzentrat ion der Flächeninanspruchnahme auf Böden mit geringem Erfül lungsgrad 

werden wer tvol le landwir tschaft l iche Nutzf lächen geschont, d ie für die Produkt ion von 

Nahrungsmit te ln und nachwachsenden Rohstoffen unverzichtbar sind.  

Lenkung der Flächeninanspruchnahme auf Flächen ohne übergeordnete thermische 

Ausgleichsfunkt ion  

Die Flächeninanspruchnahme wird auf Flächen ohne übergeordnete thermische Aus-

gleichsfunkt ion gelenkt,  um Maßnahmen der Kl imaanpassung sicherzuste l len und 

nachtei l ige Auswirkungen auf das Stadtkl ima zu vermeiden (Vermeidung von Wärmein-

seln).  

Lenkung der Flächeninanspruchnahme auf  bereits technisch überprägte Flächen  

Die Flächeninanspruchnahme wird auf Flächen gelenkt,  deren Umgebung bereits tech-

nisch überprägt ist,  um den Flächenverbrauch zu reduzieren und die vorhandenen Inf-

rastrukturen der bere its erschlossenen Gebiete nutzen zu können. Durch die beste -

hende Landschaftsbi ldbeeinträchtigung in der unmit telbaren Umgebung werden neue 

Beeinträchtigungen an anderer Stel le vermieden.  

Lenkung der Flächeninanspruchnahme auf  Flächen mit  vorhandener Anbindung an be -

stehende Verkehrsf lächen  

Die Lenkung der Flächeninanspruchnahme auf Flächen mit  vorhandener Anbindung an 

bestehende klassif iz ier te Straßen erfolgt,  um eine eff iz iente Nutzung bestehender Inf-

rastrukturen zu ermöglichen.  Durch die Anbindung können bereits vorhandene Infra -

struktur wie Straßen,  Wasser- und Stromleitungen sowie öffent l iche Einr ichtungen ge -

nutzt werden. Dies reduzier t  die Kosten für Neubauten und vermeidet den zusätzl ichen 

Flächenverbrauch. D ie Konzentrat ion auf  arrondierende Flächen vermeidet  eine Zer-

siedelung. Durch die Bündelung des Siedlungsraums bleibt  die Landschaft geschützt.  

Durch den direkten Anschluss an die Landesstraße werden zusätzl iche Verkehre und 

somit auch Lärm für Anwohner in benachbar ten Wohngebieten vermieden.  
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Lenkung der Flächeninanspruchnahme auf Flächen ohne Funkt ion als Verbindungskor-

r idor,  keine Zerschneidung von Landschaftstei len, stat tdessen Arrondierung des 

Stadtrandes  

Durch die Lenkung der Flächeninanspruchnahme auf weniger sensib le Bereiche wird 

der Lebensraumverbund bzw. ökologische Netzwerke erhalten. Dies entspricht  den 

Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes und des Raumordnungsgesetzes zur Erhal-

tung eines wirksamen Freiraumverbundsystems  

Sicherung des 10,0 Meter bre iten Gewässerrandstre ifens a ls Maßnahme zum Schutz, 

zur P f lege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  

Die Maßnahme sol l  potenziel le negat ive Auswirkungen auf  das Fl ießgewässer bereits 

im Vorfeld verhindern. Der Randstreifen schützt das Gewässer vor einer Bebauung, 

reduzier t Bodenerosion und Sedimente inträge und erhält  die natür l iche Ufervegeta-

t ion, d ie a ls  Lebensraum für  zahlreiche Ar ten dient.  Zudem bewahr t er  wicht ige Bo-

denfunkt ionen und minimier t Störungen der Tierwelt.  Durch diese Pufferzone werden 

die ökologischen Funktionen des Fl ießgewässers langfr ist ig gesicher t,  Eingr if fe in Na-

tur und Landschaft vermieden und die Biodiversität geförder t.  

Erhaltung von Bäumen, Gehölzen und sonst igen Bepf lanzungen  

Die Erhaltung von Gehölzen verhinder t  Lebensraumver luste für Vogelar ten wie Blut-

hänf l ing und Goldammer, d ie diese Strukturen als Nistp lätze und Rückzugsor te nutzen. 

Sie schützt  die Biodiversität und vermeidet Eingrif fe in wichtige ökologische Funkt io-

nen. Darüber hinaus wird durch den Erhalt  der vorhandenen Strukturen die Einbindung 

in das Landschaftsbi ld geförder t.   

Festlegung e iner bodenkundl ichen Baubegle itung  

Die Maßnahme sol l  potenziel le Schäden am Boden bereits während der Planung und 

Bauausführung verhindern. Durch die fachkundige Begleitung werden Maßnahmen 

zum Schutz des Bodens wie die Verhinderung von Verdichtungen, das Einhalten von 

bodenschonenden Baupraktiken und die Sicherste l lung e iner ordnungsgemäßen Re-

kult iv ierung umgesetzt.  Dies minimier t irreversible Schäden an Bodenfunkt ionen wie 

Wasseraufnahme, Nährstoffspeicherung und Lebensraum für Bodenorganismen. Die 

bodenkundl iche Baubegleitung trägt somit dazu bei,  die natür l ichen Bodenfunktionen 

zu erhalten und Umweltauswirkungen frühzeit ig zu vermeiden.  

Festlegung von Zeiträumen zur Baufe ldfreimachung außerhalb der gesetzl ichen Brut - 

und Setzzeiten  

Durch die zeit l iche Einschränkung wird s ichergestel lt ,  dass keine Brutstät ten zerstör t , 

Jungtiere gefährdet oder Tiere in ihrer natürl ichen Entwicklung beeinträchtigt werden.  

Die Maßnahme schützt somit d ie Tierwelt vor vermeidbaren Eingrif fen und trägt dazu 

bei,  gesetzl iche Vorgaben des Ar tenschutzes einzuhalten und die Biodiversitä t  zu be -

wahren  

Verwendung von Vogelschutzfol ien  

Vogelschutzfol ien machen Glasf lächen für Vögel sichtbar, indem sie optische Markie -

rungen oder Muster enthalten,  die von den Tieren wahrgenommen werden können. 

Diese Fol ien reduzieren die Gefahr von Koll is ionen erhebl ich und tragen somit zum 

Schutz der Vogelpopulat ionen bei.  
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4.2  Minderungs maßnahmen  

Begrenzung der überbaubaren Grundstücksf läche  

Durch die Begrenzung der Maßzahl zur Steuerung der überbaubaren Grundstücksf lä -

che (Grundf lächenzahl) wird der Antei l  der bebauten oder versiegelten Flächen auf  

einem Grundstück e ingeschränkt.  D ies minimier t die negativen Auswirkungen auf das 

natür l iche Bodenökosystem, wie beispie lsweise die Beeinträchtigung der Wasserauf-

nahmefähigkeit.  Eine geringere Versiegelung ermöglicht eine natürl iche Versickerung 

von Regenwasser, was Überschwemmungen reduzier t und grundsätzl ich das Grund-

wasser auffü l l t .  D ies ist besonders wichtig für den Schutz natür l icher Wasserressour-

cen und die Vermeidung von Hochwasserr is iken. Die Begrenzung der Grundf lächen-

zahl sorgt dafür,  dass ausre ichend unbebaute Flächen für  Grünanlagen oder andere 

naturnahe Nutzungen erhalten bleiben. D ies tr ägt zur Erhaltung von Lebensräumen für 

Tiere bei.  D ie Begrenzung verhinder t e ine übermäßige Bebauungsdichte, wodurch 

ausre ichende Abstände zwischen Gebäuden sowie Bel ichtung, Belüftung und Pri -

vatsphäre gewährle istet werden. D ies steiger t die Lebensqualität  für Bewohner.  

Vorgaben zur Begrünung nicht überbaubarer Grundstücksf lächen  

Die Begrünung nicht  überbaubarer Grundstücksf lächen ste l l t  e ine wichtige Minde-

rungsmaßnahme dar, da begrünte Flächen den Wasserhaushalt  verbessern, indem sie 

die Wasseraufnahmefähigkeit  des Bodens erhöhen, die Versickerung fördern und den 

Oberf lächenabf luss bei Starkregenereignissen reduzieren. Gle ichzeit ig tragen s ie zur 

Regulierung des Kl imas bei,  da s ie durch Verdunstung und geringere Aufheizung der 

Flächen die sommerl iche Hitzeentwicklung mindern und die nächtl iche Abkühlung be -

günst igen. Darüber hinaus bieten solche Flächen wer tvol le Lebensräume für  Insekten,  

Vögel und andere Tiere und fördern so die biologische Vie lfalt .  D ie Grünf lächen unter-

stützen die Grundwasserneubi ldung, indem sie das Versickern von Regenwasser er-

möglichen und so zur Anreicherung des Grundwasserspiegels beitragen. Begrünte 

Flächen verbessern die Luftqual ität,  da Pf lanzen Schadstoffe aus der Luft f i l tern und 

Sauerstoff  produzieren. Gle ichzeit ig wirken s ie als natürl icher Erosionsschutz, da die 

Wurzeln der Pf lanzen den Boden stabi l is i eren und ihn vor Abtragung durch Starkregen 

schützen.  

Pf lanzung von Bäumen in Abhängigkeit  der Grundstücksgröße  

Das Anpf lanzungsgebot für  Bäume sicher t den Antei l  gestalter isch und kle inkl imat isch 

wirksamer Bepf lanzung, die Lebens - und Nahrungsräume für Insekten und Vögel b ie -

tet.  Der festgesetzte Mindestantei l  von Vegetat ionsstrukturen mit  Bäumen und Sträu-

chern sol l  d ie ör t l ichen Kl imaverhältnisse posit iv beeinf lussen, indem Temperaturext-

reme durch eine Vegetat ionsbedeckung gemilder t,  Stäube und Schadstoffe ausge-

kämmt werden und der Wasserabf luss zeit verzöger t wird. Durch eine geringere Ver-

dunstung werden im Zusammenhang mit  der Beschat tung ausgeglichenere Tempera-

turverhältn isse bewirkt und Aufheizeffekte versiegelter Flächen geminder t.  Zudem sol l  

die Bepf lanzung Sauerstoff  produzieren und gleichzeit ig Kohlenstoffdioxid b inden. D ie 

strukturbi ldenden Anpf lanzungen sol l en das Erscheinungsbild des Baugebietes berei -

chern und die Einbindung in das Umfeld verbessern. D ie Anpf lanzungen sol len zur 

Gestaltung und Qual i tät des Umfeldes beit ragen.  

Verwendung heimischer und standor tgerechter Ar ten  

Die Verwendung einer auf  die ör t l ichen Standor tbedingungen abgestimmten Auswahl 

einheimischer Ar ten stel l t  e ine Voraussetzung für d ie dauerhafte Be - bzw. Durchgrü-

nung des Raumes mit einem Gerüst  naturnaher Gehölzstrukturen, das Lebensräume 
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für eine große Anzahl heimischer Tierar ten bietet,  dar.  D ie Verwendung standor tge-

rechter einheimischer Ar ten reduzier t  darüber hinaus den Pf legeaufwand. Pf lanzen 

können s ich opt imal entwickeln und Nahrungsgrundlage sowie Lebensräume für  die 

heimische Tierwelt  b ieten. Weiterhin d ient  die Verwendung e inheimischer Ar ten der 

langfr ist igen Erhaltung des gebietstypischen Charakters der vorhandenen Vegetat ion.  

Best immung von P f lanzgrößen bei Jungbäumen  

Entsprechende Pf lanzgrößen bei Jungbäumen sol len bereits in kurzer Zeit  die Entwick-

lung ökologisch und visuel l  wirksamer Freiraumstrukturen für  eine at trakt ive Begrü-

nung des Baugebietes sicherstel len.  Zudem ist  zu erwar ten,  dass bei  Bäumen mit  grö-

ßeren Stammumfängen geringere Beschädigungen durch Zerstörung auftreten. D ie 

Festsetzung sol l  die Entwicklung des kl imatisch wirksamen Grünvolumens bereits 

kurz- bis mit telfr ist ig sicherstel len und bereits nach kurzer Entwicklungszeit  e ine at-

trakt ive Durchgrünung/E ingrünung des Baugebietes ermögl ichen.  

Gestaltung der baul ichen Anlagen  

Die or tstypische Gestaltung von baulichen Anlagen berücksicht igt d ie gewachsenen 

städtebaulichen Strukturen,  sodass die Auswirkungen auf  das bestehende Or ts - und 

Landschaftsbi ld minimier t werden.  

Verwendung insektenschonender Leuchtmit te l  

Herkömmliche Beleuchtung, insbesondere solche mit hohem Blau - und UV-Antei l , 

lockt Insekten stark an und stör t  ihren natürl ichen Lebensrhy thmus.  Dies führ t  zu Er-

schöpfung, Desor ient ierung und erhöhter Sterbl ichkeit  der Insekten, was wiederum 

das ökologische Gleichgewicht  beeinträchtigt.  Insektenschonende Leuchtmit tel,  wie 

best immte LED -Leuchten mit warmweißem Licht und geringem Blauantei l ,  haben eine 

deutl ich geringere Anlockwirkung auf  Insekten. Sie emit t ieren kein UV -Licht  und kön-

nen so gestal tet werden, dass sie weniger störend auf nachtakt ive Ar ten wirken. Durch 

die Verwendung von Licht mit mehr Rotantei len und e iner Farbtemperatur b is 2700K 

wird die Beeinträcht igung von Insekten minimier t.  Zusätzl ich zur Wahl geeigneter 

Leuchtmit tel tragen auch die r ich t ige Ausr ichtung der Leuchten (nach unten gerich-

tet),  die Verwendung von Bewegungsmeldern und Zeitschaltuhren sowie eine insge-

samt sparsamere Beleuchtung zur Schonung der Insektenpopulat ionen bei.  Die Maß-

nahmen helfen nicht nur den Insekten, sondern reduzi eren auch die L ichtverschmut-

zung, was sich posit iv auf  andere Tierar ten und den Menschen auswirkt.  

Festlegung zur Begrünung fenster loser,  ver t ikaler  Fassadenf lächen mit  Rank - und 

Klet terpf lanzen  

Die Begrünung von Fassaden fensterloser Abschnit te wird getroffen, um eine wir-

kungsvol le Maßnahme zur gestalter ischen Aufwer tung von Außenfassaden mit e inem 

hohen Ante i l  geschlossener, ungeglieder ter Fassadenelemente zu erzie len. Der fest-

gesetzte Pf lanzabstand sol l  s icherstel len, dass s ich bereits nach kurzer Zeit  die Ent-

wicklung ökologisch und gesta lter isch wirksamer Grünstrukturen einstel l t .  D ie Begrü-

nung geeigneter Bautei le sol l  gestalter isch wirkungsvolles Grünvolumen schaffen und 

einen Beitrag zur Einb indung der Bebauung in das Umfeld schaf fen.  

Gestaltung der Stadtrandeingrünung zur Eingl iederung der Fläche in das Landschafts-

bi ld  

Durch die Anpf lanzung von Sträuchern und anderen Vegetat ionselementen an den 

Übergangsbereichen zwischen bebauten Gebieten und der fre ien Landschaft wird eine 

Pufferzone geschaffen, die das Landschaftsbi ld harmonis ier t und den Übergang von 
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urbanen zu natür l ichen Räumen optisch und funkt ional  verbesser t.  Gleichzeit ig  trägt  

sie zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität bei,  indem sie Lebensräume für 

Pf lanzen und Tiere schafft  und Biotopverbünde stärkt.  

Begrenzung der Höhe baul icher Anlagen  

Durch die Begrenzung der Höhe baul icher Anlagen wird das Or ts - und Landschaftsbi ld 

geschützt und verhinder t,  dass die Si lhouet te des Baugebietes die der natürl ichen 

Umgebung durch übermäßig hohe Bauwerke negativ beeinf lusst.  Dies trägt zur Wah-

rung des ästhet ischen Charakters der Umgebung bei und förder t eine harmonische 

Integrat ion neuer Bauvorhaben in bestehende Strukturen.  

Festlegung, dass Dachf lächen verbindl ich für Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungs-

energien zu nutzen sind  

Durch die Fest legung wird eine optimale Flächennutzung angestrebt,  indem bereits 

vorhandene baul iche Strukturen für  d ie Energieproduktion genutzt werden,  ohne zu-

sätzl iche natür l iche Flächen in Anspruch zu nehmen. D ies trägt wesentl ich zum Schutz 

unbebauter Areale bei,  die für den Erhalt  der Biodiversität von großer Bedeutung s ind. 

Darüber hinaus vermeidet die Insta l lat ion von Solaranlagen auf  Dächern direkte Ein-

grif fe in natür l iche Lebensräume, wie s ie bei der Err ichtung von Freif lächenanlagen of t 

unvermeidbar sind.  Die dezentrale Stromerzeugung in unmit te lbarer Nähe zum Ver-

braucher reduzier t zudem den Bedarf an zusätzl icher Infrastruktur für die Energie -

über tragung, was weitere Einschnit te in die Landschaft minimier t.  

Begrünung der Dachf lächen von baul ichen Anlagen  

Die extensive Begrünung von Dachf lächen reduzier t  die Folgen der 

Flächenversiegelung, indem sie Lebensräume schafft ,  CO ₂  bindet,  Regenwasser 

speicher t und das Mikrokl ima verbesser t.  Sie wirkt mindernd auf Umweltbelastungen 

wie Luftverschmutzung und Temperaturerhöhungen.  

4.3  Ander we i t ige  P lanungs m ög l i chke i ten  

In der Kreis -  und Hansestadt Korbach sind die gewerbl ichen Bauf lächen überwiegend 

im Norden des Stadtgebietes zwischen der „Arolser Landstraße“ und der „Br i loner 

Landstraße“ angesiedelt.  In den vergangenen Jahren wurden die verfügbaren Flächen 

in diesem Bereich nahezu vol lständig in Anspruch genommen, mit Ausnahme eines 

kleineren Tei lbereichs zwischen der Umgehungsstraße B 251 und der „Br i loner Land-

straße“. Für d ie verfahrensgegenständlichen Flächen stehen keine Alternat iven zur 

Verfügung, da die ör t l ichen Gegebenheiten und die Entwicklung des ansässigen Un-

ternehmens eine andere Standor twahl ausschl ießen.  

Das or tsansässige Unternehmen hat seinen Betr iebsstandor t im Jahr 2007 erweiter t 

und im Jahr 2021 den Hauptsitz von D iemelsee -Flechtdorf nach Korbach verlegt.  Der 

Betr ieb hat s ich seitdem erfolgreich entwickelt,  und der Standor t in Korbach hat s ich 

als wir tschaft l ich tragfähig und strategisch günst ig etabl ier t.  Um dieser posit iven Ent-

wicklung Rechnung zu tragen, p lant  das Unternehmen e ine weitere Erweiterung und 

Nachverdichtung seines Betr iebs in Korbach. Die durch den Bebauungsplan Nr.  35 B/1 

planungsrecht l ich gesicher ten Flächen öst l ich des „Elfr inghäuser Weges“ haben bis -

lang für die kurzfr ist ige Entwicklung des Unternehmens ausgereicht.  Um jedoch lang-

fr ist ig  Planungssicherheit  zu gewährle isten und mit telfr ist ige Erweiterungsperspekti -

ven zu schaffen, wurden durch den Bebauungsplan entsprechende Flächen gesicher t.  
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Diese Planung ermöglicht  dem Unternehmen, notwendige Invest it ionen am Standor t  

vorzunehmen und seine wir tschaft l iche Zukunft zu s ichern.  

Die verbleibenden Erweiterungsf lächen bef inden s ich öst l ich der bereits genutzten 

Grundstücke und s ind bereits in das Eigentum des Unternehmens übergegangen. Die 

geplante Erweiterung sol l  dazu beitragen, die Innovationskraft in der Planungsregion 

Nordhessen zu stärken und die Wet tbewerbsfähigkeit  des Unternehmens weiter aus -

zubauen. Angesichts der Eigentumsverhältnisse sowie des Fehlens weiterer geeigne -

ter Vorranggebiete für Industr ie -  und Gewerbef lächen ergibt  s ich, dass keine Alterna-

t iven zur Nutzung dieser Flächen bestehen.  

Daher ist es erforderl ich, die verfahrensgegenständlichen Flächen bauplanungsrecht-

l ich zu sichern, um die geplante Erweiterung des Betr iebs zu ermöglichen und gleich-

zeit ig die wir tschaft l iche Entwicklung der Region zu fördern. D ie Sicherung dieser Flä-

chen trägt  dazu bei,  d ie Standor tat trakt iv ität von Korbach für Unternehmen zu erhalten 

und langfr ist ig Arbeitsplätze sowie wir tschaft l iches Wachstum in der Region zu unter-

stützen.  

5  Voraussicht l iche Auswirkungen der Planung  

5.1  Soz ia le  Aus w i rkungen  

Durch den Vol lzug des Bebauungsplans  sind vielfä lt ige soziale Auswirkungen auf d ie 

Stadt Korbach und die Region Nordhessen  zu erwar ten.  Durch die Nachverdichtung 

und Erweiterung des ansässigen Unternehmens, insbesondere mit dem Bau eines 

Schulungs - und Besucherzentrums, werden nicht nur neue Arbeitsplätze geschaffen, 

sondern auch bestehende gesicher t.  Dies stärkt d ie wir tschaft l iche Basis des Unter-

nehmens und förder t  d ie Innovationskraft,  was wiederum posit ive Effekte auf  die Be -

schäft igungslage in der Region hat.  Die geplanten Gebäude bieten Räume für Schu-

lungen,  Besprechungen und Ausstel lungen. Dies verbesser t d ie Quali f iz ierung der 

späteren Nutzer und Arbeitskräfte und trägt zur sozia len Integrat ion bei,  da insbeson-

dere junge Menschen und Fachkräfte vor Or t gehalten werden können.  

Die gezielte Ausweisung von Gewerbe - und Industr iegebieten erhöht die At trakt iv ität 

des Standor ts für Unternehmen und Fachkräfte. D ie Erweiterung kann als Signal für 

weitere Invest it ionen dienen und die Wet tbewerbsfähigkeit  der Region langfr ist ig stär-

ken. Gleichzeit ig kann durch die bessere Anbindung an den öffent l ichen Personennah-

verkehr, etwa durch die Prüfung einer zusätzl ichen Halteste l le,  d ie Erreichbarkeit  des 

Gebiets verbesser t  werden. Dies er leichter t insbesondere sozial schwächeren Grup-

pen den Zugang.  

Ein weiterer sozia ler Aspekt ist  der Interessenausgleich zwischen Wir tschaft und Land-

wir tschaft.  Da für d ie Erweiterung landwir tschaft l iche Flächen in Anspruch genommen 

werden, erfolgt  ein Flächentausch,  bei  dem gle ichwer t ige Böden zur Verfügung gestel lt  

werden. So werden soziale Här ten für betroffene Landwir te vermieden und ihre Exis -

tenzgrundlagen geschützt.  D ie Planung s ieht zudem vor, dass die bauliche Entwick-

lung sozia lgerecht und dem Wohl der Al lgemeinheit  entsprechend erfolgt.  Ziel ist  es,  

eine menschenwürdige Umwelt  zu s ichern und die natürl ichen Lebensgrundlagen zu 

schützen.  Durch die Betei l igung der Öffent l ichkeit  und der Träger öffent l icher Belange 

im Planverfahren werden demokrat ische Tei lhabe und Transparenz geförder t.  
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Ökologische Maßnahmen wie Dachbegrünung, Pf lanzgebote und Ar tenschutzauf lagen 

verbessern das Wohn- und Arbeitsumfeld, fördern die Biodiversität und wirken s ich 

posit iv  auf Gesundheit und Lebensqual ität  der Bevölkerung aus. Insgesamt trägt der 

Vol lzug des Plans zu einer nachhalt igen städtebaulichen Entwicklung bei,  die wir t-

schaft l iche,  soz iale und ökologische Belange in Einklang br ingt.  

5.2  Stad tp lane r is che  Aus w i rkungen  

Zunächst wird durch die Umwidmung bis lang landwir tschaft l ich genutzter Flächen in 

Gewerbe - und Industr iegebiete die städtebauliche Entwicklung gezielt  gesteuer t und 

geordnet.  Dies schaf ft  die p lanungsrecht l ichen Voraussetzungen für  d ie Erweiterung 

eines or tsansässigen Unternehmens, e inschl ießl ich des Baus eines Schulungs - und 

Besucherzentrums sowie weiterer betr iebl icher Einr ichtungen. Die Maßnahme trägt 

dazu bei,  die wir tschaft l iche Entwicklung der Stadt zu fördern, indem sie die Ansied-

lung und das Wachstum von Unternehmen ermöglicht und Arbeitsplätze s icher t.  

Stadtplanerisch bedeutet d ies eine Arrondierung und Erweiterung des bestehenden 

gewerbl ichen Schwerpunkts im Norden der Stadt.  Die neuen Baugebiete werden so 

ausgewiesen,  dass s ie an bestehende Gewerbe - und Industr ief lächen anschließen und 

eine k lare Abgrenzung zu den angrenzenden landwir tschaft l ichen Flächen schaffen.  

Durch die Festsetzung von Baugrenzen, Gebäudehöhen und Nutzungsar ten wird e ine 

geordnete bauliche Entwicklung s ichergestel lt .  Gleichzeit ig wird durch Begrenzungen 

für Einzelhandelsnutzungen der Schutz des innerstädtischen Einzelhandelszentrums 

gewährleistet,  um unerwünschte Entwicklungen am Stadtrand zu vermeiden.  

Die verkehr l iche Erschl ießung des Gebiets ist  bereits durch bestehende Straßen und 

die Anbindung an den öffent l ichen Nahverkehr gesicher t.  D ie Möglichkeit  zur Err ich-

tung einer zusätzl ichen Bushalteste l le wird paral le l zum Bauleitplanverfahren geprüft ,  

um die Erreichbarkeit  weiter  zu verbessern. Die technische Erschl ießung – etwa Strom, 

Wasser, Abwasser – ist durch die Nähe zur bestehenden Infrastruktur ef f iz ient mögl ich, 

was den Flächenverbrauch minimier t und einen sparsamen Umgang mit  Grund un d 

Boden förder t.  D ie Versorgungsleitungen werden aus städtebaulichen Gründen unter-

irdisch geführ t,  um das Landschaftsbi ld zu schonen und die Störanfäl l igkeit  zu verr in-

gern.  

Ein weiterer stadtplanerischer Aspekt ist die Integrat ion von Maßnahmen zum Klima - 

und Umweltschutz. Verbindl iche Vorgaben zur Dachbegrünung, zur Pf lanzung von 

Bäumen und Hecken sowie zur Begrenzung der Fassaden - und Werbegestaltung sor-

gen für eine ökologische und gestal ter ische Aufwer tung des Gebiets. Die Flächenver-

siegelung wird durch Regenrückhaltemaßnahmen und extensive Begrünung abgemil-

der t,  was dem Hochwasser- und Bodenschutz d ient.  Zudem werden Schutzstre ifen 

entlang von Gewässern festgesetzt,  um deren ökologische Funktion zu erhalten.  

Die Umwandlung von landwir tschaft l ichen Vorrangf lächen wird durch einen Flächen-

tausch kompensier t,  sodass für  die Landwir tschaft gleichwer t ige Böden zur Verfügung 

stehen. D iese Vorgehensweise entspr icht  dem Grundsatz einer nachhalt igen Flächen-

nutzung und berücksicht igt sowohl d ie Interessen der Wir tschaft als auch den Schutz 

der natür l ichen Lebensgrundlagen.  

Insgesamt schafft  der Bebauungsplan einen verbindl ichen Rahmen für  eine nachhal-

t ige, geordnete und ökologisch ver trägl iche Stadtentwicklung. Er stärkt d ie wir tschaft-

l iche Basis Korbachs, sicher t Arbeitsplätze, schützt das Stadtbi ld und integrier t 
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Maßnahmen zum Umwelt -  und Kl imaschutz, ohne die Belange der Landwir tschaft au-

ßer Acht zu lassen.  

5.3  I n f ras t ruk tu re l le  Aus w i rkungen   

5.3.1  Technische Infrastruktur  

Es wird die Versorgung der neuen Gewerbe - und Industr ief lächen mit Elektr iz ität, 

Tr ink-  und Löschwasser sowie Telekommunikat ion durch den bereits bestehenden An-

schluss an die jeweil igen Netze und Versorgungsträger sichergestel lt .  D ie technische 

Erschl ießung ist somit ohne größere zusätzl iche Invest it ionen möglich, da die notwen-

digen Leitungen und Netze in den angrenzenden Bereichen bereits vorhanden s ind.  

Um eine einheit l iche und städtebaulich ver trägl iche Gestaltung zu gewährle isten, ist  

festgelegt,  dass a l le Versorgungsle itungen unterirdisch ver legt werden. D ies minimier t 

sowohl d ie Beeinträchtigung des Landschaftsbi ldes als auch die Störanfäl l igkeit  der 

Infrastruktur.  

Im Bereich der Abwasserentsorgung wird das Schmutzwasser aus dem Gewerbe - und 

Industr iegebiet in die bestehende Trennkanalisat ion eingeleitet und der zentralen Klär-

anlage zugeführ t.  Für das Regenwasser ist eine Rückhaltung auf den Grundstücken 

vorgesehen, bevor es in den Vorf luter abgeleitet wird.  Diese Maßnahmen dienen der 

Regulierung der Abf lussmengen und dem vorbeugenden Hochwasserschutz. Zusätz-

l ich ist eine extensive Dachbegrünung verpf l ichtend, um das Niederschlagswasser 

zwischenzuspeichern und zeit verzöger t abzuführen, was insbesondere bei Starkrege-

nereignissen die Kanalisat ion ent lastet.  Die Dachf läche kann darüber hinaus – sofern 

technisch erforder l ich – mit Speichermat ten zur Zwischenspeicherung des anfa l lenden 

Niederschlagswassers versehen werden.  

Da sich das Plangebiet innerhalb eines Tr inkwasserschutzgebiets der Zone I I I  A bef in-

det,  gelten erhöhte Anforderungen an den Grundwasserschutz. Es sind spezie l le bau-

l iche und technische Vorkehrungen zu treffen, um eine Verunreinigung des Grundwas-

sers auszuschl ießen. Dazu zählen unter anderem die versickerungsfreie Ableitung des 

Regenwassers von Parkplätzen und Dachf lächen sowie der Einbau von Abscheideein-

r ichtungen vor der Einleitung in den Vorf luter.  

Darüber hinaus s ind Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien vorgesehen. Auf 

den Dachf lächen von Neubauten müssen mindestens 50 Prozent mit  Photovoltaikmo-

dulen oder Solarwärmekollektoren ausgestat tet werden. Dies trägt zur Entlastung der 

Netzinfrastruktur bei  und förder t e ine nachhalt ige Energieversorgung im Plangebiet.  

Insgesamt führ t der Vol lzug des Plans zu e iner geziel ten Erweiterung und Modernisie -

rung der technischen Infrastruktur,  wobei bestehende Ressourcen eff iz ient genutzt 

und ökologische sowie sicherheitstechnische Anforderungen umfassend berücksich-

t igt werden.   

5.3.2  Soziale Infrastruktur  

Der Vol lzug des Bebauungsplans wird voraussicht l ich mehrere Auswirkungen auf d ie 

soziale Infrastruktur der Stadt  Korbach haben. Durch die geplante Erweiterung des 

ansässigen Unternehmens, insbesondere mit dem Bau e ines Schulungs - und Besu-

cherzentrums, entstehen neue Räume für Schulungen, Besprechungen, Ausstel lungen 
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und Veranstal tungen.  Diese Angebote können die lokale Bi ldungslandschaft berei -

chern, indem sie zusätzl iche Möglichkeiten für Aus - und Weiterbi ldung schaffen und 

damit d ie Quali f ikat ion der Arbeitskräfte in der Region stärken.  

Die Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Sicherung bestehender Beschäft igungs-

möglichkeiten wirken sich posit iv  auf d ie soziale Stabi l i tät  und den Wohlstand der Be-

völkerung aus. Mit der Stärkung des Standor ts und der Invest it ionskraft des Unter-

nehmens wird  die wir tschaft l iche Entwicklung der Stadt  insgesamt geförder t,  was wie -

derum die Nachfrage nach sozialen D ienst leistungen und Einrichtungen – etwa im Be-

reich Kinderbetreuung, Schulen oder Freizeitangebote – erhöhen kann. Zudem kann 

die geplante Entwicklung dazu beitragen, die At trakt ivität  der Stadt für Fachkräfte, 

junge Famil ien und Besucher zu steigern. Insgesamt ist davon auszugehen, dass der 

Vol lzug des Plans die Auslastung der sozialen Infrastruktur mit tel -  bis langfr ist ig si -

cher t,  indem er d ie Beschäft igungssituat ion verbesser t  und die Lebensqualität  in der 

Stadt erhöht.  

5.3.3  Verkehrl iche Infrastruktur  

Das Plangebiet  l iegt in d irekter Nähe zu den Bundesstraßen B 251 und B252, sodass 

eine gute Anbindung an das überör t l iche Straßennetz gewährleistet ist.  D ie Erschl ie -

ßung erfolgt  über bereits bestehende Straßen wie die Weidemannstraße, den Elfr ing -

häuser Weg, Nordriung und die Industr iestraße, sodass keine neuen großen Straßen-

bauprojekte notwendig sind. Für das südl ich gelegene Gewerbegebiet ist eine Zufahr t 

zur Stadtstraße vorgesehen, während das nördl iche Industr iegebiet über das beste -

hende Betr iebsgelände erschlossen wird.  Zusätzl iche Zufahr ten zum öffent l ichen Ver-

kehrsnetz s ind nicht erforderl ich.  

Auch der Radverkehr kann das neue Gebiet  über die vorhandenen Verkehrswege prob-

lemlos erreichen. Im Bereich des öffent l ichen Personennahverkehrs ist das Plangebiet  

bereits durch die Busl in ie 505 sowie die Stadtbusl in ie 1 und den Anrufsammeltax iver-

kehr (AST) angebunden. Die nächste Haltestel le bef indet sich in der Arolser Land-

straße,  weitere Haltestel len sind in fußläuf iger Entfernung erreichbar. Zudem wird die 

Einr ichtung einer zusätzl ichen Bushalteste l le ent lang der NVV -Linie 566 geprüft,  um 

die Erreichbarkeit  weiter zu verbessern.  

Die Planung sieht  vor,  dass die verkehrl iche Erschl ießung und der Anschluss an das 

bestehende Verkehrsnetz eff iz ient und ohne größere Mehrbelastung erfolgen. Durch 

die Nutzung und Erweiterung der vorhandenen Infrastruktur werden zusätzl iche Ver-

kehrsströme,  die durch die Erweiterung des Unternehmens und die neuen Nutzungen 

entstehen, aufgenommen, ohne dass es zu erhebl ichen Engpässen kommt. Gleichzei -

t ig werden Maßnahmen zur Verkehrssicherheit  umgesetzt,  etwa Bauverbotszonen und 

Regelungen für Werbeanlagen ent lang der Bundesstraßen,  um die Sicherheit  und 

Leicht igkeit  des Verkehrs zu gewährle isten.  

Insgesamt ist  zu erwar ten, dass der Vol lzug des Plans zu einer moderaten Zunahme 

des Verkehrsaufkommens führ t,  insbesondere durch Mitarbeiter,  Besucher und Liefer-

verkehre.  Die vorhandene Infrastruktur ist jedoch ausreichend dimensionier t,  um diese 

Mehrbelastung zu bewält igen. Verbesserungen im öffent l ichen Nahverkehr und die An-

bindung für den Radverkehr können dazu beitragen, die Erreichbarkeit  des neuen Ge-

werbe - und Industr iegebiets nachhalt ig sicherzustel len und die Verkehrsströme zu ver-

tei len.  
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6  Sonst ige Inhal te  

6.1  Flächenb i lanz  

Ar t der Nutzung  Fläche vor der Änderung  

in m²  

Fläche nach der Änderung  

 in m²  

Planungsrecht l icher Außenbe -

re ich  

30.743  0  

Gewerbegebietsf lächen  36.240  50.564  

Industr ief lächen  84.584  106.382  

Verkehrsf lächen  14.984  15.692  

Flächen für  d ie Or tsrande ingrü -

nung  

11.142  über lagernde  

Darste l lung (12.173)  

Flächen für  d ie Entwick lung von 

Nassstaudenf luren  

1.953  4.298  

Flächen für  Fl ießgewässer  574  595  

Flächen für  Versorgungsanla -

gen  

0  2.689  

Summe  180.220  180.220  

Tabel le 3:  Flächenbi lanz  

6.2  Rechtl iche Grundlagen  

6.2.1  Fachgesetze und Fachplanungen  

Baugesetzbuch in der  Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl.  I  S .  

3634),  zu let zt  geänder t  durch Ar t ike l  5  des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl.  I  

S.  189) .  

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl.  

I  S .  3786),  d ie zu letz t  durch Ar t ike l  2 des Gesetzes vom 3.  Ju l i  2023 (BGBl.  2023 I  

Nr.  176) geänder t  worden ist .  

Hess isches Energ iegesetz vom 24.  September  2012 (GVBl.  S . 444) ,  zu letzt  geänder t  durch 

Ar t ike l  2 des Gesetzes zur Änderung des Hess ischen Energ iegesetzes und des 

Hess ischen Wassergesetzes vom 15.  Dezember 2023 (GVBl.  S. 298) .  

Landesentwicklungsp lan Hessen 2000 in der Fassung der dr i t ten Änderung vom 27.  Juni  2013 

(GVBl.  S . 479/480) ,  ergänzt  durch d ie Änderungsverordnung 2018 zur Fest legung von 

Windenerg ie -Vorranggebieten.  

Hess isches Waldgesetz  in der Fassung vom 27. Juni 2013 (GVBl.  S .  212) ,  zu letzt  geänder t  

durch Ar t ike l  4  des Gesetzes zur  Anpassung hess ischer  Vorschr i f ten an d ie  EU -

Forsts trategie vom 12. März 2024 (GVBl.  S . 45) .  

Hess isches Wassergesetz (HWG) vom 14. Dezember 2010 (GVBl.  I  S.  548),  das zu let zt  durch 

Ar t ike l  4 des Gesetzes vom 30.  September  2021 (GVBl.  S.  602)  geänder t  worden is t  

Hess isches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) 28.  November  2016 (GVBl.  S.  211) .  

Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Ju l i  2009 (BGBl.  I  S .  2542),  zu letz t  geänder t  durch Ar t ike l  

48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl.  I  Nr.  323) .  

Bundes -Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl.  I  S .  502),  das zu letz t  durch Ar t ike l  7  

des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl.  I  S.  306) geänder t  worden ist  
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Bundeswaldgesetz  in  der Fassung der  Bekanntmachung vom 2.  Oktober  1975 (BGBl.  I  S.  

2655),  zu letz t  geänder t  durch Ar t ike l  3 des Geset zes zur Vere infachung des 

Waldumwandlungsrechts vom 1. Januar 2024 (BGBl.  I  S.  12) .  

Hess isches Gesetz über den Naturschutz und d ie Landschaf tspf lege vom 14. Apr i l  2020 

(GVBl.  S. 150),  zu letz t  geänder t  durch Ar t ikel  5 des Gesetzes zur Umsetzung der EU -

Naturschutzr icht l in ien vom 22. November 2024 (GVBl.  S.  320)  

Energ iewir tschaftsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Ju l i  2005 (BGBl.  I  S .  

1970),  zu let zt  geänder t  durch Ar t ike l  2  des Gesetzes zur Beschleunigung des 

Energ ienetzausbaus vom 30. Juni 2023 (BGBl.  I  S.  1750)  

Erneuerbare -Energ ien-Gesetz  vom 21.  Ju l i  2014 (BGBl.  I  S .  1066) ,  zu letz t  geänder t  durch 

Ar t ike l  1 des Geset zes zur  Anpassung der Förderbedingungen für  Windenerg ie  an Land 

vom 18. Dezember 2024 (BGBl.  I  S.  2400)  

Planze ichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl.  1991 I  S.  58) ,  d ie zu letzt  durch 

Ar t ike l  6 des Geset zes vom 12. August 2025 (BGBl.  2025 I  Nr.  189) geänder t  worden 

is t .  

Wasserhausha ltsgesetz  vom 31. Ju l i  2009 (BGBl.  I  S.  2585),  das zuletzt  durch Ar t ike l  2 des 

Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl.  I  S.  3901)  geänder t  worden is t  

6.2.2  Verordnungen, Richtl inien und Verwaltungsvorschriften  

Hess isches Min ister ium für Umwelt ,  Energie,  Landwir tschaft  und Verbraucherschutz .  

Bodenschutz in  der  Baule itp lanung.  Arbe itshi l fe zur  Berücks icht igung von 

Bodenschutzbe langen in der Abwägung und der  Umweltprüfung nach BauGB in 

Hessen.  

Hess isches Min ister ium für Umwelt ,  K l imaschutz,  Landwir tschaft  und Verbraucherschut z.  

Wasser wir tschaf t  in der Baule i tp lanung in Hessen. Arbe itsh i l fe zur Berücks icht igung 

von wasser wir tschaf t l ichen Belangen in der Baule i tp lanung, zuletzt  aktua l is ier t  

Oktober 2023.  

Hess isches Min ister ium für Umwelt ,  Energie,  Landwir tschaft  und Verbraucherschutz .  

Kompensat ion des Schutzguts Boden in der Baule i tp lanung nach BauGB. Arbe itsh i l fe  

zur Ermit t lung des Kompensat ionsbedarfs für  das Schutzgut Boden in Hessen und 

Rhe in land-P falz .  

Verordnung über d ie  Durchführung von Kompensat ionsmaßnahmen,  das Führen von 

Ökokonten, deren Handelbarke i t  und d ie Festsetzung von Ersatzzahlungen 

(Kompensat ionsverord-nung KV) vom 20.  Dezember  2010 (GVBl.  I  S.  629,  

2011  I  S.  43) zuletz t  geänder t  durch Ar t ikel  17 des Gesetzes vom 7.  Mai  2020 

(GVBl.  S.  318).  

 

 


